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Ecofin: Finanzminister aktualisieren die Liste nicht kooperativer Jurisdiktionen 

Die sog. Liste nicht kooperativer Jurisdiktionen der EU listet Steuerregime auf, die nach Auf-

fassung der Europäischen Union als Steueroasen bekannt sind, weil sie „schädliche Steuer-

regime“ eingeführt haben. Diese kommen in den Annex I, die sog. EU-Blacklist. Haben sie 

sich hingegen verpflichtet, die „schädlichen Steuerregime“ zu reformieren, werden sie le-

diglich in Annex II geführt, auf der sog. EU-Greylist. Nachdem die Blacklist von ursprünglich 

17 auf nur noch neun Jurisdiktionen geschrumpft war, haben die Finanzminister der EU-Mit-

gliedstaaten am 04.10.2022 im Rat der Finanzminister der Europäischen Union (Ecofin) be-

schlossen, den Annex I der Liste nicht-kooperativer Jurisdiktionen um drei Länder zu erwei-

tern.  

Konkret wurden die Nullsatzjurisdiktionen Anguilla, Bahamas sowie die Turks- und Caicosin-

seln neu in die EU-Liste aufgenommen. Als Nullsatzjurisdiktionen werden Hoheitsgebiete 

bezeichnet, die keine Körperschaftsteuer oder eine Körperschaftsteuer mit einem Steuer-

satz von null oder nahe null Prozent erheben. Ihre Überwachungsmechanismen in Bezug auf 

die wirtschaftliche Substanz der Unternehmen vor Ort weisen erhebliche Defizite auf. Die 

Bahamas und Anguilla waren beide schon einmal gelistet. Die Turks- und Caicosinseln wer-

den erstmalig aufgeführt. Damit befinden sich auf der EU-Liste nun die folgenden zwölf 

Staaten bzw. Hoheitsgebiete: 

› Amerikanisch-Samoa, 

› Anguilla, 

› Bahamas,  

› Fidschi, 

› Guam, 

› Palau, 

› Panama,  

› Samoa,  

› Trinidad und Tobago,  

› Turks- und Caicosinseln, 

› Vanuatu und 

› die Amerikanischen Jungferninseln. 

Die Listung hat auch Auswirkungen auf die Anwendung bestimmter nationaler Steuervor-

schriften. Am 11.10.2022 hat das BMF den Referentenentwurf einer Verordnung zur Ände-

rung der Steueroasen-Abwehrverordnung veröffentlicht, mit der diese Erweiterung gemäß 

§ 3 Abs. 1 StAbwG in das deutsche Recht umgesetzt werden soll. 

Die EU-Minister haben zudem beschlossen, die EU-Greylist zu aktualisieren. Die Bermudas 

und Tunesien wurden gestrichen, da sie die EU-Auflagen erfüllt haben. Im Gegenzug wur-

den zwei Länder hinzugefügt: Sowohl Armenien als auch Eswatini haben sich verpflichtet, 

ihre Steuerpräferenzregelungen bis zum 31.12.2023 abzuschaffen oder zu ändern. Unverän-

dert auf der Greylist befindet sich hingegen die Türkei, obwohl diese von der EU gefor-

derte Änderungen nicht umsetzte und wiederholt Fristen für den Beginn des Austauschs 

von Steuerinformationen mit den EU-Mitgliedstaaten verstreichen ließ. 
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Bereits im Februar 2023 wird die nächste Aktualisierung von Annex I und Annex II der Liste 

nicht-kooperativer Jurisdiktionen erwartet. 

 

BMF: Referentenentwurf einer Sechsten Verordnung zur Änderung steuerlicher Verord-

nungen 

Das BMF hat am 11.10.2022 den Referentenentwurf einer Sechsten Verordnung zur Ände-

rung steuerlicher Verordnungen vorgelegt. Seit dem Erlass der Fünften Verordnung zur Än-

derung steuerlicher Verordnungen vom 25.06.2020 habe sich in mehreren Bereichen des 

deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Anpassungsbedarf ergeben. Die vorliegende 

Änderungsverordnung in Form einer Mantelverordnung greife diesen Bedarf zusammenfas-

send auf. Danach sollen mehrere Verordnungen geändert werden.  

Folgende Änderungen sind hervorzuheben: 

› Einführung einer weiteren Regelung zu gemeinsamer Antragstellung für Anträge auf ver-

bindliche Auskunft sowie Regelung der entsprechenden Zuständigkeit durch Änderung 

der Steuerauskunftsverordnung (§ 1 StAuskV): 

  - Nach derzeit geltender Rechtslage ist in Umwandlungsfällen jeder abgebende, über-

nehmende oder entstehende Rechtsträger bei der Erteilung einer verbindlichen Aus-

kunft eigenständig zu behandeln (vgl. AEAO zu § 89, Nummer 4.1.2). Sofern zwei (oder 

mehr) Finanzämter unabhängig voneinander für die Erteilung einer verbindlichen Aus-

kunft zu einem geplanten Umwandlungsvorgang zuständig sind, sollen sie sich fachlich 

abstimmen und unterrichten. Aufgrund der wechselseitigen Verknüpfungen im  

UmwStG ist eine Zuständigkeitsvereinbarung nach § 27 AO oftmals sinnvoll. 

 - In § 1 Abs. 2 StAuskV soll nun eine neue Nr. 5 angefügt werden, wonach eine verbindli-

che Auskunft von allen Beteiligten nur gemeinsam beantragt werden kann, wenn sie 

sich auf einen Sachverhalt bezieht, der sich nach den §§ 20, 21, 24 oder 25 UmwStG 

bei verschiedenen Rechtsträgern steuerlich auswirkt und der steuerliche Wertansatz 

beim einbringenden oder übertragenden Rechtsträger vom steuerlichen Wertansatz 

beim übernehmenden Rechtsträger abhängt.  

 - Die Neuregelung soll erstmals auf Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft 

angewendet werden, die nach dem 31.12.2022 bei der zuständigen Finanzbehörde 

eingegangen sind. Zuständiges Finanzamt soll das Finanzamt sein, das für die steuerli-

che Behandlung des übernehmenden Rechtsträgers zuständig ist. Die einheitlich er-

teilte verbindliche Auskunft ist dann nach § 2 Abs. 2 der Steuer-Auskunftsverordnung 

für alle beteiligten Rechtsträger gleichermaßen verbindlich. Deshalb wird für die ver-

bindliche Auskunft auch nur eine Gebühr erhoben, für die die Beteiligten Gesamt-

schuldner sind (§ 89 Abs. 3 Satz 2 AO). 

› Änderungen der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV):  

 -  Ergänzung möglicher Belegnachweise für die Gelangensvermutung bei innergemein-

schaftlichen Lieferungen (§ 17a Abs. 2 Nr. 1 UStDV). 

 - Änderung der Art und Weise der Einreichung von Belegnachweisen im Vergütungsver-

fahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (§ 61 Abs. 2 und 

Abs. 5 UStDV). 

› Änderungen der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZustV): 
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 - Änderung der Finanzamtsbezeichnung von "Finanzamt Kassel-Hofgeismar" in "Finanz-

amt Kassel" nach Finanzamtsfusionierung (§ 1 Abs. 1 UStZustV). 

 -  Regelung der Zuständigkeit für außerhalb des Gemeinschaftsgebiets ansässige Unter-

nehmer, die sich in einem anderen EU-Mitgliedstaat für das Verfahren One-Stop-Shop - 

EU-Regelung registrieren lassen (§ 1 Abs. 2b UStZustV). 

› Umsetzung der Anforderungen des OZG und Verfahrenserleichterung beim Umsatzsteu-

ererstattungsverfahren für diplomatische Missionen, berufskonsularische Vertretungen 

und deren Mitglieder durch Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung (§ 4 USt- 

ErstV) 

› Änderungen der Steueridentifikationsnummerverordnung (StIdV): 

 -  Redaktionelle Anpassung an den geänderten Satzbau des § 139b Abs. 6 AO in § 2 

Abs. 2 StIdV. 

 -  Änderung der vom BZSt an den Bürger mitzuteilenden Daten (§ 6 Abs. 1 StIdV). 

› Anpassung des Musters 6 zu § 8 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 

(ErbStDV) durch Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (Muster 6 zu 

§ 8 ErbStDV) 

› Regelung von Mitteilungspflichten über Billigkeitsleistungen zur temporären Kosten-

dämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungspro-

gramm durch Änderung der Mitteilungsverordnung (§ 13a MitteilungsVO) 

› Vereinfachung der gesonderten Feststellung bei Aufgabe eines Betriebs wegen Liebha-

berei durch Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteue-

rungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung (§ 8 VO zu § 180 Abs. 2 AO) 

› Änderungen der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung (AltvDV): 

 -  Umkehrung des Regelfalls, wann Versorgungseinrichtungen vom Vorliegen von Alters-

vorsorgebeiträgen im Sinne des § 82 Abs. 2 EStG auszugehen haben (§ 6 Abs. 3  

AltvDV). 

 -  Korrektur der Geltungswirkung der Erklärung eines Zulageberechtigten zur Berücksich-

tigung von Altersvorsorgebeiträgen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs bei Ver-

tragsneuabschlüssen (§ 10 Abs. 4 AltvDV). 

Die Behandlung im Bundeskabinett ist am 02.11.2022 geplant. Danach müsste nur noch der 

Bundesrat seine Zustimmung erteilen. Die Sechste Verordnung zur Änderung steuerlicher 

Verordnungen würde dann grundsätzlich (vorbehaltlich bestimmter Sonderregelungen in 

Art. 11 des Referentenentwurfs) am Tag nach Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft 

terten.  

 

Finanzministerkonferenz der Länder: Verständigung auf Fristverlängerung für die Erklä-

rungsabgabe bei der Grundsteuer 

Die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder haben sich am 13.10.2022 in Abstim-

mung mit dem BMF auf eine einmalige Fristverlängerung für die Erklärungsabgabe bei der 

Grundsteuer verständigt. Statt am 31.10.2022 läuft die Frist nunmehr am 31.01.2023 ab.  
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Dieses neue Fristende sei unbedingt einzuhalten, so der Tenor der Erörterungen in Berlin. 

Bis einschließlich 12.10.2022 wurden beispielsweise in Bayern (elektronisch und auf Papier) 

rund 2,1 Mio. Grundsteuererklärungen abgegeben. Dies entspricht rund 32,5 % der abzuge-

benden Grundsteuererklärungen. 

 

ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme: Sicher durch den Winter – Zwischenbericht 

Die ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme hat am 10.10.2022 ihren Zwischenbericht „Si-

cher durch den Winter“ veröffentlicht. Zudem ist die VO (EU) 2022/1854 über Notfallmaß-

nahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise am 06.10.2022 mit qualifizierter Mehrheit 

beschlossen und schon am 07.10.2022 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

worden (vgl. dazu TAX WEEKLY # 34/2022). Nur Polen und die Slowakei haben gegen die 

Verordnung gestimmt.  

Insgesamt geht es im Wesentlich um Maßnahmen zur Einsparung der Verwendung von Erd-

gas und Strom und um die Gaspreis- und Strompreisbremse. Eingeführt wird aber auch ein 

befristeter Solidaritätsbeitrag für die Unternehmen, die im Erdgas-, Erdöl-, Kohle- und Raffi-

neriebereich tätig sind, sowie eine ebenfalls befristete Begrenzung der Markteinnahmen für 

mit Inframarginaltechnologien produzierten Strom (sog. Zufallsgewinnabschöpfung). Die 

Energiebeschaffungsprozesse der Unternehmen werden damit maßgeblich beeinflusst. Ent-

sprechende Gesetzentwürfe werden in Kürze erwartet.  

Eine aktuelle Übersicht kann der Präsentation Maßnahmenpaket zur Sicherung der Energie-

versorgung – Belastungen, Entlastungen und Praxishinweise entnommen werden. 

 

EuGH: Zuschläge für nicht oder verspätet vorgelegte oder nicht verwertbare Verrech-

nungspreisdokumentation unionsrechtskonform 

Gemäß § 90 Abs. 3 AO sind Steuerpflichtige, die grenzüberschreitende Geschäftsbeziehun-

gen mit nahestehenden Personen unterhalten, regelmäßig dazu verpflichtet, innerhalb be-

stimmter Fristen Aufzeichnungen über die Art und den Inhalt dieser Geschäftsbeziehungen 

(sog. Verrechnungspreisdokumentation) zu erstellen. Legt ein Steuerpflichtiger diese Doku-

mentation nicht vor, wird diese als nicht verwertbar angesehen oder wird festgestellt, dass 

diese nicht zeitnah erstellt wurde, wird gem. § 162 Abs. 3 AO widerlegbar vermutet, dass 

die im Inland steuerpflichtigen Einkünfte, zu deren Ermittlung die Aufzeichnungen dienen, 

höher als die erklärten Einkünfte sind. Weiter sind nach § 162 Abs. 4 AO Zuschläge festzu-

setzen, wenn Aufzeichnungen nicht oder verspätet vorgelegt werden oder die vorgelegten 

Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar sind.  

Das FG Bremen hatte mit Vorlagebeschluss vom 07.07.2021 (2 K 187/17 (3)) Zweifel daran 

geäußert, dass diese Regelungen mit der europarechtlich gebotenen Niederlassungsfreiheit 

(Art. 49 AEUV) und der Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) vereinbar sind (vgl. TAX 

WEEKLY # 29/2021). Denn die Sanktionsvorschriften in § 162 Abs. 3 und 4 AO betreffen nur 

Steuerpflichtige, die Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen im Ausland unter-

halten. Für rein innerdeutsche Transaktionen zwischen nahestehenden Personen bestehen 

hingegen keine besonderen Aufzeichnungspflichten und auch keine besonderen Schätz-  

oder Sanktionsmechanismen bei Nichtvorlage solcher Aufzeichnungen. 

Der EuGH hat nun mit Urteil vom 13.10.2022 (C-431/21) eine ungerechtfertigte Verletzung 

der Niederlassungsfreiheit verneint. Zwar sieht der EuGH in der Dokumentationspflicht eine  
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Ungleichbehandlung, die eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit darstellen könne. Er 

hält diese Ungleichbehandlung aber für durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses, 

insbesondere der Wahrung einer ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse, 

gerechtfertigt. Denn die Regelungen zu den Dokumentationspflichten gewährleisteten im 

Grundsatz eine effizientere und präzisere steuerliche Prüfung des Steuerpflichtigen und ver-

hinderten, dass im betreffenden Mitgliedstaat erzielte Gewinne über fremdunübliche Ge-

schäfte unversteuert aus dem Steuerhoheitsgebiet des Staates hinaus transferiert würden. 

Auch sei nach dem Wortlaut von § 90 Abs. 3 AO grundsätzlich nicht ersichtlich, dass die 

Dokumentationspflicht über das hinausginge, was zur Erreichung des Ziels erforderlich sei. 

In diesem Zusammenhang gibt der EuGH dem vorlegenden Gericht allerdings auf, zu prü-

fen, ob die die Dokumentationspflichten des § 90 Abs. 3 AO konkretisierende Gewinnab-

grenzungsaufzeichnungsverordnung bei den Steuerpflichtigen zu übermäßigen Verwal-

tungszwängen führt. 

Auch dem Steuerzuschlag nach § 162 Abs. 4 AO stehe – so der EuGH – die Niederlassungs-

freiheit nicht entgegen. Ein solcher Zuschlag stelle keine unverhältnismäßige Sanktion dar. 

Der Ansatz eines Mindestzuschlags in Höhe von € 5.000 halte die abschreckende Wirkung 

des Steuerzuschlags aufrecht. Der im Übrigen anzuwendende Prozentsatz auf die Berichti-

gung stelle eine Korrelation zwischen dem Betrag der Geldbuße und der Schwere des Ver-

stoßes her. Die Obergrenze von 10 % stelle schließlich sicher, dass der Zuschlag nicht über-

mäßig hoch ausfalle. 

Abschließend sei hier darauf hingewiesen, dass der im Gesetzgebungsverfahren befindliche  

Gesetzentwurf zur „DAC 7“-Umsetzung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 

sowohl bei der Dokumentationspflicht nach § 90 Abs. 3 AO als auch bei der Festsetzung 

des Zuschlags nach § 162 Abs. 4 AO gewisse Verschärfungen vorsieht (vgl. TAX WEEKLY 

# 28/2022). 

 

EuGH: „Reemtsma“-Direktanspruch und Verzinsung 

Die finanzielle Rückabwicklung unzutreffend ausgewiesener Umsatzsteuerbeträge in Rech-

nungen durch einen sich nunmehr in Zahlungsschwierigkeiten befindlichen Leistenden 

sorgt seit Jahren für Streitigkeiten in der Umsatzsteuer. Basierend auf dem Unionsrecht 

hatte der EuGH in seinem Urteil in der Rs. „Reemtsma Cigarettenfabriken“ (vgl. EuGH-Urteil 

vom 15.03.2007, C-35/05) das Rechtsinstitut des sog. Direktanspruchs geschaffen, welches 

es dem Leistungsempfänger erlaubt, unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch 

auf Erstattung des zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrags direkt an den Fiskus zu richten. 

Auch die deutsche Finanzverwaltung hat sich diesen Vorgaben unterworfen, wenngleich 

auch mit einer eher restriktiven Interpretation des Anwendungsbereichs (vgl. TAX WEEKLY 

# 13/2022). 

Mit Urteil vom 13.10.2022 (C-397/21) musste der EuGH erneut zu einem solchen Themen-

komplex entscheiden. Im Streitfall erbrachte der Leistende Dienstleistungen, welche bei zu-

treffender Würdigung als in Italien steuerbar anzusehen waren. Irrtümlich stellte er seinem 

Kunden diese Leistungen zuzüglich ungarischer Umsatzsteuer in Rechnung und führte diese 

an den ungarischen Fiskus ab. Die ungarische Finanzverwaltung verweigerte den vom Kun-

den begehrten Vorsteuerabzug aus diesen unzutreffend in Rechnung gestellten Beträgen. 

Weil eine Beitreibung dieser Steuerbeträge aufgrund einer Insolvenz des Leistenden ge-

genüber diesem keinen Erfolg versprach, machte die Klägerin einen Direktanspruch auf Ba-

sis der Reemtsma-Rechtsprechung gegen die ungarischen Finanzbehörden geltend. Neben  



T A X  W E E K L Y  

# 3 6  |  1 4 . 1 0 . 2 0 2 2  

Seite 6 von 12 

 

der Erstattung der Steuerbeträge forderte die Klägerin jedoch auch Zinsen für die bislang 

nicht erstatteten Steuerbeträge. 

Neben der Bestätigung der „Reemtsma“-Rechtsprechung enthält das Urteil eine interes-

sante Aussage zur Verzinsung der Steuererstattung in solchen Fällen. Der EuGH erachtet 

das Erstattungsbegehren im Wege eines Direktanspruchs als vergleichbar mit einem „nor-

malen“ Vorsteuerüberhang. Zu Letzterem hatte der Gerichtshof bereits entschieden, dass – 

trotz fehlender Regelungen in der MwStSystRL – der Grundsatz der Neutralität die Zahlung 

von Verzugszinsen verlange, um finanzielle Verluste auszugleichen, wenn ein Vorsteuer-

überschuss nicht innerhalb einer angemessenen Frist erstattet werde. Erstattet eine Steuer-

verwaltung daher im Falle eines Direktanspruchs, nach Stellung eines entsprechend be-

gründeten Antrags des Leistungsempfängers, diese rechtsgrundlos gezahlte Steuer nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist, erleidet der Leistungsempfänger auch in diesem Fall, 

mangels Verfügbarkeit der Steuerbeträge, einen finanziellen Schaden, welcher grundsätz-

lich durch eine Zinszahlung zu kompensieren sei. 

Obwohl der EuGH, unter Verweis auf die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten in die-

sem Bereich, zu den weiteren Modalitäten einer solchen Verzinsung schweigt, könnte das 

Urteil bereits eine wichtige Indikation für die zukünftige Verwaltungspraxis in Deutschland 

bieten. In dem aus Deutschland stammenden Vorlageverfahren Rs. Schütte (C-453/22) wirft 

das vorlegende Finanzgericht die Frage auf, ob die Gewährung eines Direktanspruchs dann 

auch zum Erlass der Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO auf die im Besteuerungsverfahren 

zu Unrecht abgezogene Vorsteuer führen könne. Ein solcher (Nachzahlungs-)Zinsanspruch 

könnte grundsätzlich für den Zeitraum entstehen, der zeitlich vor der erstmaligen Geltend-

machung des Direktanspruchs gegenüber der Finanzbehörde liegt. Es ist daher abzuwarten, 

ob der EuGH ggf. einen Wertungswiderspruch darin sieht, dass zunächst die Geltendma-

chung solcher Beträge als Vorsteuer im „normalen“ Besteuerungsverfahren unzulässig sein 

soll und dementsprechend zu Nachzahlungszinsen führen könne, wenn der gleiche Betrag 

in einem ggf. nachgelagerten Erstattungsverfahren (mittels Direktanspruch) dann u.U. wie-

derum sogar Erstattungszinsen auslösen können soll. 

 

EuGH: Umsatzsteuerfreiheit der Unterbeteiligung an Krediten 

Mit Urteil vom 06.10.2022 (C-250/21) musste sich der EuGH mit der Steuerfreiheit bei Un-

terbeteiligungen an Krediten auseinandersetzen. Unterbeteiligungen ermöglichen es, die 

Einkünfte und Risiken einer Kreditgewährung auf weitere Parteien abzuwälzen, welche 

nicht an der zugrundeliegenden Darlehensgewährung beteiligt sind. 

Im Urteilfsfall plante ein Investmentfonds aus Polen sich als Unterbeteiligter an den von ver-

schiedenen Finanzinstituten (Originatoren) ausgereichten Krediten zu beteiligen. Hierfür 

sollten der Unterbeteiligte (der Investmentfonds) und der jeweilige Originator gegenseitig 

folgende Verpflichtungen eingehen: Der Unterbeteiligte sollte dem Originator eine Finan-

zierung gewähren, und der Originator sollte dem Unterbeteiligten die Einnahmen aus den 

Darlehensforderungen überweisen, wobei der Originator die Schuldtitel weiterhin in seinem 

Vermögen behalten sollte. Sollte der Forderungsschuldner ausfallen, könnte der Unterbe-

teiligte diesen nicht in Regress nehmen. Dem Unterbeteiligten stünden nur die Einnahmen 

zu, die der Originator durch die Verwertung ihm vom Schuldner gewährter Sicherheiten er-

langen könne.  
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Ausweislich der Vorlagefrage sollte EuGH klären, ob eine solche Unterbeteiligung als um-

satzsteuerbefreite Kreditgewährung gem. 135 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL (entspricht § 4 

Nr. 8 Buchst. a UStG) anzusehen sei. 

Nach Auffassung des EuGH erbringt der Unterbeteiligte eine entgeltliche Leistung an den 

Originator, was sich bereits aus den wechselseitigen vertraglichen Verpflichtung zur Bereit-

stellung der Finanzierung (Leistung des Unterbeteiligten) und der Entrichtung eines Ent-

gelts hierfür (Einnahmenauskehr durch Originator) ergibt. 

Hierdurch zeige sich auch bereits die Nähe der Unterbeteiligung zur „klassischen“ Kreditge-

währung, da der EuGH – anders als zuvor von der Generalanwältin vertreten – die Frage 

wessen Ausfallrisiko der Unterbeteiligte nun tatsächlich wirtschaftlich trage, als unbeacht-

lich einstuft: Die Tragung eines Kreditrisikos sei jeder Kreditgewährung inhärent, gleichgül-

tig, ob es sich dabei um das Risiko eines Zahlungsausfalls der originären Kreditnehmers o-

der des Originators handle. 

Letztlich sind auch die weiteren Rahmenbedingungen, wie z.B. fehlende Garantien zuguns-

ten des Unterbeteiligten oder der Verbleib des Schuldtitels beim Originator für den EuGH 

nicht entscheidungsrelevant, weswegen er Unterbeteiligungen, durch die entgeltlich Kapi-

tal überlassen wird, als steuerfreie Kreditgewährung im Sinne des 135 Abs. 1 Buchst. b 

MwStSystRL ansieht. Der EuGH sieht eine solche Auslegung auch im Einklang mit dem 

Grundsatz der Neutralität und dem Zweck der Steuerbefreiung, u.a. die Kosten für Verbrau-

cherkredite nicht zu erhöhen. 

Die Entscheidung ist insbesondere für Unternehmer aus der Kreditwirtschaft erfreulich, da 

der EuGH gerade nicht den Gedanken der Generalanwältin gefolgt ist. Diese hätten dazu 

führen können, dass die Leistungen im Rahmen der Unterbeteiligung als umsatzsteuerpflich-

tig zu behandeln gewesen wären. Für Unternehmen mit einem ggf. beschränkten Recht auf 

Vorsteuerabzug hätte dies unweigerlich zu Mehrkosten in Höhe der nicht abzugsfähigen 

Vorsteuerbeträge geführt. 

 

BFH: Gewerbesteuerrechtliches Schachtelprivileg bei doppelt ansässigen Kapitalgesell-

schaften  

Im Urteil vom 28.06.2022 (I R 43/18) hatte der BFH zu entscheiden, ob Kapitalgesellschaf-

ten, die ihren statutarischen Sitz im Ausland und ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland 

haben zu den inländischen Kapitalgesellschaften i.S.d. § 9 Nr. 2a GewStG gehören.  

Im Streitfall erhielt die Klägerin, eine GmbH, im Erhebungszeitraum 2009 (Streitjahr) als Al-

leingesellschafterin eine Gewinnausschüttung von ihrer nach den Grundsätzen des sog. 

Rechtstypenvergleichs als Kapitalgesellschaft einzuordnenden Tochtergesellschaft B-BVBA 

mit Sitz in Belgien. Der Ort der Geschäftsleitung der B-BVBA befand sich dagegen in 

Deutschland. Das Finanzamt ermittelte den Gewerbeertrag unter Hinzurechnung von 95 % 

der Gewinnausschüttung der B-BVBA gemäß § 8 Nr. 5 GewStG i.V.m. § 8b Abs. 1 und 5 

KStG jeweils in der für den streitigen Erhebungszeitraum geltenden Fassung. Der von der 

Klägerin eingelegte Einspruch, in welchem sie geltend machte, die Hinzurechnung gemäß 

§ 9 Nr. 7 GewStG wieder zu kürzen, blieb erfolglos. In der darauf erhobenen Klage vertrat 

das Finanzgericht die Auffassung, dass die Gewinnausschüttung der doppelt ansässigen  

B-BVBA zwar nicht nach § 9 Nr. 7 GewStG zu kürzen sei, jedoch die Voraussetzungen der 

Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 2a GewStG erfülle. 
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Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Zu Recht habe das Finanzgericht 

den Hinzurechnungsbetrag nach § 8 Nr. 5 GewStG korrigiert, weil die Kürzungsvorschrift 

des § 9 Nr. 2a GewStG zur Anwendung komme. 

Bei der Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 2a GewStG, welche für Gewinne aus Anteilen an ei-

ner nicht steuerbefreiten inländischen Kapitalgesellschaft i.S.d. § 2 Abs. 2 GewStG gelte, 

sei umstritten, ob deren Anwendungsbereich sich auch auf doppelt ansässige Kapitalgesell-

schaften erstrecke. Während sich ein Teil der Literatur für einen doppelten Inlandsbezug, 

d.h. Sitz und Ort der Geschäftsleitung müssten sich im Inland befinden, ausspreche, ver-

trete der andere Teil die Auffassung, dass die Voraussetzungen einer inländischen Kapital-

gesellschaft i.S.d. § 9 Nr. 2a GewStG zumindest bei denjenigen Gesellschaften zu bejahen 

sei, die – wie die B-BVBA – ihren statutarischen Sitz im Ausland und ihren Ort der Geschäfts-

leitung im Inland hätten. 

Aufgrund der in § 9 Nr. 2a GewStG fehlenden Legaldefinition zur "inländischen" Kapitalge-

sellschaft ließen sich aus dem insoweit offenen Wortlaut diesbezüglich noch keine zwingen-

den Schlussfolgerungen ziehen. Die Einbeziehung doppelt ansässiger Kapitalgesellschaften 

mit inländischem Ort der Geschäftsleitung ergebe sich aber aus der Systematik und dem 

Zweck der gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegien. Während die Kürzungsvor-

schrift § 9 Nr. 7 GewStG ausdrücklich auf Kapitalgesellschaften mit Sitz und Geschäftslei-

tung im Ausland beschränkt sei, müsse im Umkehrschluss für § 9 Nr. 2a GewStG grundsätz-

lich ein einfacher Inlandsbezug ausreichend sein, auch um dem Zweck des gewerbesteuer-

rechtlichen Schachtelprivilegs gemäß § 9 Nr. 2a GewStG der Vermeidung einer gewerbe-

steuerlichen Doppelbelastung sowohl auf Ebene der ausschüttenden Gesellschaft als auch 

auf Ebene ihres Anteilseigners gerecht werden zu können. Aus welchem Grund es gerade 

im Fall doppelt ansässiger Kapitalgesellschaften, welche in gleicher Weise wie Kapitalge-

sellschaften mit doppeltem Inlandsbezug der inländischen Gewerbesteuerpflicht nach § 2 

Abs. 2 GewStG unterliegen, bei einer gewerbesteuerlichen Doppelbelastung bleiben solle, 

obwohl nach § 9 Nr. 7 GewStG sogar Kapitalgesellschaften mit Sitz und Geschäftsleitung im 

Ausland begünstigt würden, sei auch unter dem Gesichtspunkt einer Typisierung nicht er-

sichtlich. 

 

BFH: Vorsteuerabzug und Personalabbau 

Mit Urteil vom 30.06.2022 (V R 32/20) musste der BFH zur Frage des Vorsteuerabzugs eines 

Arbeitgebers entscheiden, welcher zur Abwicklung eines Personalabbaus sog. Outplace-

ment-Beratungsleistungen bezogen hatte, um Mitarbeiter von einer Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses zu überzeugen. 

Die Klägerin, eine AG mit mehreren organschaftlich verbundenen Tochtergesellschaften, 

beabsichtigte aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten Personal abzubauen. Die Mitarbei-

ter waren allerdings zu einem großen Teil unkündbar und unbefristet beschäftigt. Der Per-

sonalabbau konnte daher nur auf freiwilliger Basis mit Zustimmung der betroffenen Mitar-

beiter zur Aufhebung ihrer Arbeits- oder Dienstverträge erfolgen.  

Die Klägerin und ihre Organgesellschaften beauftragten sog. Outplacement-Unternehmen, 

die sie bei der Erreichung ihrer Personalabbauziele unterstützen sollten. Diese Unternehmen 

sollten Mitarbeiter individuell betreuen, fachlich beraten und organisatorisch bei der Suche 

nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützen, damit diese freiwillig ihre bisherigen Beschäf-

tigungsverhältnisse aufgeben. Dies umfasste bspw. eine Basisberatung, eine Standortana- 
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lyse des Mitarbeiters, eine Perspektiv- und Motivationsberatung, Vermittlungstätigkeiten 

zur Begründung eines neuen versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses. Die Kos-

ten trugen die Klägerin und ihre Organgesellschaften. Aus diesen Leistungen der Outplace-

ment-Unternehmen machte die Klägerin den Vorsteuerabzug geltend. Das Finanzamt ver-

sagte den Vorsteuerabzug aus den personenbezogenen Beratungsleistungen, denn diese 

seien speziell auf die individuelle Beratung des Arbeitnehmers bezogen. Lediglich aus der 

allgemeinen Beratungsleistung der Outplacement-Berater und erfolgsabhängig vergüteten 

Beratungsleistungen, wurde der Vorsteuerabzug gewährt.  

Wie auch schon das Finanzgericht, sah der BFH die Voraussetzungen für einen vollumfängli-

chen Vorsteuerabzug der Klägerin als erfüllt an. Im Gegensatz zur Auffassung des Finanz-

amts stellen die Beratungsleistungen keine sog. unentgeltlichen Wertabgaben (§ 3a 

Abs. 9a UStG) zugunsten der Mitarbeiter dar. Vielmehr liege der ausschließliche Entste-

hungsgrund der Vorsteuerbeträge in der wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin. Der Bezug 

der Beratungsleistungen ist gerade einem unternehmerischen Interesse, der Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit durch Personalabbau, und dessen Verwirklichung angesichts un-

kündbarer und unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse geschuldet. In diesen Fällen beruht 

das Interesse an der Begründung neuer Arbeitsverhältnisse gerade nicht auf dem Wunsch 

des Beschäftigten nach einem Arbeitgeberwechsel, sondern resultiert aus dem unterneh-

merischen Ziel, unkündbar Beschäftigte davon zu überzeugen, einer Auflösung des beste-

henden Beschäftigungsverhältnisses zuzustimmen.  

Wenngleich es dennoch denkbar erscheint, dass aufgrund der Natur der Leistungen im 

Zuge der Outplacement-Beratung der einzelne Beschäftigte hiervon individuell profitiert 

haben könnte, z.B. Erhalt individueller Bewerbungsmappen, Beratung zur beruflichen Ent-

wicklung, Mental-Coaching, kann dies nicht zur Annahme einer unentgeltlichen Wertab-

gabe und damit verbunden dem Verlust des Vorsteuerabzugs führen. Unter Berufung auf 

die EuGH-Rechtsprechung stellt der BFH klar, dass solch persönlich durch den Beschäftig-

ten erlangten Vorteile den unmittelbaren Zusammenhang des Leistungsbezugs für die un-

ternehmerische Tätigkeit jedenfalls dann nicht entfallen lassen, wenn diese Vorteile gegen-

über dem Bedarf des Unternehmens als nebensächlich erscheinen. Angesichts der Zielset-

zung, unkündbare Beschäftigungsverhältnisse zu beenden, erachtet der BFH etwaige indivi-

duelle Vorteile der Mitarbeiter als untergeordnet zu den unternehmerischen Interessen der 

Klägerin.  

Letztlich bestätigt der BFH auch die Auffassung des Finanzgerichts, dass selbst bei Ab-

schluss eines Aufhebungsvertrags mit den betroffenen Mitarbeitern kein Leistungsaustausch 

in Gestalt eines tauschähnlichen Umsatzes (individuelle Beratungsvorteile gegen Verzicht 

auf Fortführung des Beschäftigungsverhältnisses) anzunehmen sei. Es fehle insoweit 

schlichtweg an einer entsprechenden Leistung der Klägerin. 

Das Urteil betrifft einen recht speziellen Sachverhalt und die Unkündbarkeit der Mitarbeiter 

ist der Dreh- und Angelpunkt der Argumentation des BFH. Man darf sich allerdings die 

Frage stellen, ob der BFH nicht ggf. ebenso entscheiden würde, wenn ein Beschäftigungs-

verhältnis zwar kündbar ist, aber langlaufende Kündigungsfristen, spezielle (u.U. auch nur 

vorübergehende) Kündigungsverbote oder ähnliche Hindernisse bestehen, welche einer 

zeitnahen bzw. dem unternehmerischen Ziel entsprechenden Realisierung von Personal-

maßnahmen entgegenstehen würden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 14.10.2022 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-431/21 13.10.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit und freier Dienstleis-

tungsverkehr – Körperschaftsteuer – Bestimmung des steuerbaren Einkom-

mens von Gesellschaften – Umsätze mit Auslandsbezug – Steuerliche Doku-

mentationspflicht für Geschäftsbeziehungen zwischen verflochtenen Perso-
nen – Schätzung und Erhöhung des steuerbaren Einkommens als Sanktion 

C-1/21 13.10.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG 

– Art. 273 – Maßnahmen zur Sicherstellung einer genauen Erhebung der 

Mehrwertsteuer – Art. 325 Abs. 1 AEUV – Pflicht zur Bekämpfung rechtswidri-

ger Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen 

Union – Mehrwertsteuerschulden einer steuerpflichtigen juristischen Person – 
Nationale Regelung, die eine gesamtschuldnerische Haftung des nichtsteuer-

pflichtigen Vorstands der juristischen Person vorsieht – Vom Vorstand unred-

lich vorgenommene Verfügungen – Vermögensminderung der juristischen 

Person, die zur Insolvenz führt – Nichtabführung der von der juristischen Per-

son geschuldeten Mehrwertsteuerbeträge innerhalb der vorgesehenen Fris-
ten – Verzugszinsen – Verhältnismäßigkeit 

C-397/21 13.10.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Harmonisierung des Steuerrechts – Ge-
meinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Nicht mehr-

wertsteuerpflichtige Umsätze – Zu Unrecht in Rechnung gestellte und ent-

richtete Mehrwertsteuer – Liquidation des Dienstleistungserbringers – Wei-

gerung der Steuerverwaltung, dem Leistungsempfänger die rechtsgrundlos 

gezahlte Mehrwertsteuer zu erstatten – Grundsätze der Effektivität, der Steu-
erneutralität und der Nichtdiskriminierung 

C-433/21, 

C-434/21 
06.10.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Direkte Besteuerung – Niederlassungsfrei-

heit – Körperschaftsteuer – Regelung über die Verhinderung von Steuerver-
meidung durch Mantelgesellschaften – Festsetzung des steuerpflichtigen Ein-

kommens auf der Grundlage eines vermuteten Mindesteinkommens – Aus-

schluss der an den regulierten nationalen Märkten notierten Gesellschaften 

und Einheiten vom Geltungsbereich dieser steuerrechtlichen Regelung 

C-250/21 06.10.2022 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 

2006/112/ EG – Dienstleistung gegen Entgelt – Befreiungen – Art. 135 Abs. 1 
Buchst. b – Gewährung von Krediten – Unterbeteiligungsvertrag 

C-293/21 06.10.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 

Richtlinie 2006/112/EG – Vorsteuerabzug – Gegenstände und Dienstleistun-

gen, die vom Steuerpflichtigen zur Herstellung von Investitionsgütern ver-

wendet werden – Art. 184 bis 187 – Berichtigung der Vorsteuerabzüge – 

Pflicht zur Berichtigung der Vorsteuerabzüge, wenn dieser Steuerpflichtige in 
Liquidation versetzt und aus dem Register der mehrwertsteuerpflichtigen 

Personen gestrichen wird 

 

Alle am 13.10.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 28/21 14.07.2022 
Kindergeldrechtliche Ausschlussfrist bei Wanderarbeitneh-

mern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

V R 32/20 30.06.2022 Vorsteuerabzug und Personalabbau 

I R 43/18 28.06.2022 
Gewerbesteuerrechtliches Schachtelprivileg bei doppelt 

ansässigen Kapitalgesellschaften 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267138&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3247846
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267130&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3274638
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267136&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3276337
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266827&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7840512
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266827&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7840512
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266824&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7834671
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266826&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7834711
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210187/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210188/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210186/
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 3/18 01.06.2022 

Behandlung ausländischer Krankengeldzahlungen und Ka-

pitaleinkünfte im Rahmen der fiktiven unbeschränkten 

Steuerpflicht und des Progressionsvorbehalts 

VII R 34/19 17.05.2022 Prozesszinsen 

 

Alle am 13.10.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II B 3/22 (AdV) 20.09.2022 

Vorläufiger Rechtsschutz: Erfordernis eines besonderen 

Aussetzungsinteresses bei verfassungsrechtlichen Zweifeln 

an der Gültigkeit einer Norm 

VI B 1/22 20.09.2022 
Zur Rüge eines Verstoßes des FG gegen den Amtsermitt-

lungsgrundsatz gemäß § 76 Abs. 1 Satz 1 FGO 

VIII B 85/21 20.09.2022 

Unzulässigkeit der Klage bei fehlender Bezeichnung einer 

ladungsfähigen Anschrift innerhalb einer Ausschlussfrist 

gemäß § 65 Abs. 2 Satz 2 FGO 

 

Alle bis zum 14.10.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV A 4 - S 

0319/20/10002 

:009 

13.10.2022 

Übergangsregelung für den Einsatz der TSE Version 1 der 

Firma cv cryptovision GmbH, vertrieben unter dem Namen 

D-TRUST TSE-Modul 

IV C 1 - S 

2252/19/10028 

:019 

11.10.2022 

Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; Kapitalmaßnahme von 

Air Liquide S. A. (Frankreich) im Juni 2022; Kapitalerhöhung 

aus Gesellschaftsmitteln nach §§ 1, 7 KapErhStGsetz 

(EStG) 

IV A 3 - S 

0229/22/10002 

:001 

10.10.2022 Ergänzung der Anlage 1 der Mitteilungsverordnung (MV) 

IV A 3 - S 

0338/19/10006 

:009 und IV C 3 

- S 

2221/21/10002 

:011 

07.10.2022 
Verfahrensrechtliche Fragen zum BMF-Schreiben vom 

16.12.2021 (BStBl I 2022 S. 155) 

IV C 5 - S 

2341/22/10001 

:003 

07.10.2022 Gesamtübersicht der Kaufkraftzuschläge 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210185/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210189/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250171/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250172/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250168/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-13-uebergangsregelung-fuer-den-einsatz-der-TSE-version-1-der-firma-cv-cryptovision-GmbH.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-13-uebergangsregelung-fuer-den-einsatz-der-TSE-version-1-der-firma-cv-cryptovision-GmbH.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-13-uebergangsregelung-fuer-den-einsatz-der-TSE-version-1-der-firma-cv-cryptovision-GmbH.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2022-10-11-Kapitalmassnahme-Air-Liquide.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2022-10-11-Kapitalmassnahme-Air-Liquide.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2022-10-11-Kapitalmassnahme-Air-Liquide.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-10-anlage-1-der-mitteilungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-10-anlage-1-der-mitteilungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-10-anlage-1-der-mitteilungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-07-Verfahrensrechtliche-Fragen-zum-BMF-Schreiben-BStBl-I-2022-S-155.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-07-Verfahrensrechtliche-Fragen-zum-BMF-Schreiben-BStBl-I-2022-S-155.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-07-Verfahrensrechtliche-Fragen-zum-BMF-Schreiben-BStBl-I-2022-S-155.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-07-Verfahrensrechtliche-Fragen-zum-BMF-Schreiben-BStBl-I-2022-S-155.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-07-Verfahrensrechtliche-Fragen-zum-BMF-Schreiben-BStBl-I-2022-S-155.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-10-07-Verfahrensrechtliche-Fragen-zum-BMF-Schreiben-BStBl-I-2022-S-155.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-10-07-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-10-07-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-10-07-kaufkraftzuschlaege-stand-01-10-2022.html
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz 


Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung 


A. Problem und Ziel 


Mit dem Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb (Steu-
eroasen-Abwehrgesetz - StAbwG) vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056) werden Verwal-
tungs- und Legislativmaßnahmen bereitgestellt, die im Verhältnis zu solchen Staaten und 
Gebieten (Steuerhoheitsgebiete) Anwendung finden, die nach § 2 Absatz 1 StAbwG nicht 
kooperative Steuerhoheitsgebiete sind. 


B. Lösung 


Nach § 3 Absatz 1 Satz 1 StAbwG werden das Bundesministerium der Finanzen und das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermächtigt, eine Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der die Steuerhoheitsgebiete genannt sind, 
die nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 StAbwG nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete sind, 
wenn sie in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht koope-
rativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung gelistet sind 
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StAbwG). Die Rechtsverordnung nennt auch den Zeitpunkt, 
ab dem ein bisher als nicht kooperativ genanntes Steuerhoheitsgebiet die Voraussetzungen 
des § 2 Absatz 1 StAbwG nicht länger erfüllt (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StAbwG). 


Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 StAbwG ist die Rechtsverordnung für die Anwendung der Ab-
schnitte 3 und 4 des StAbwG maßgeblich. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für Bürgerinnen und Bür-
ger. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Die Verordnung führt zu keiner Änderung des Erfüllungsaufwands für die Verwaltung. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen und 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 


Verordnung zur Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung 


Vom ... 


Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes vom 25. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2056) in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Zuständigkeitsanpassungsge-
setzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 8. De-
zember 2021 (BGBl. I S. 5176) verordnen das Bundesministerium der Finanzen und das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Zustimmung des Bundesrates: 


Artikel 1 


Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung 


§ 2 der Steueroasen-Abwehrverordnung vom 20. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5236) 
wird wie folgt gefasst: 


„§ 2 


Nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete 


Folgende Steuerhoheitsgebiete sind nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 des Gesetzes 
nicht kooperativ und werden im Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbei-
teten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke vom 4. Oktober 
2022 (ABl. [Fundstelle ergänzen]) als nicht kooperativ genannt: 


1. Amerikanisch-Samoa (seit dem 24. Dezember 2021), 


2. Anguilla (seit dem … [einsetzen: Datum der Verkündung]), 


3. Bahamas (seit dem … [einsetzen: Datum der Verkündung]), 


4. Fidschi (seit dem 24. Dezember 2021), 


5. Guam (seit dem 24. Dezember 2021), 


6. Palau (seit dem 24. Dezember 2021), 


7. Panama (seit dem 24. Dezember 2021), 


8. Samoa (seit dem 24. Dezember 2021), 


9. Trinidad und Tobago (seit dem 24. Dezember 2021), 


10. Turks- und Caicosinseln (seit dem … [einsetzen: Datum der Verkündung]), 


11. Amerikanische Jungferninseln (seit dem 24. Dezember 2021), 
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12. Vanuatu (seit dem 24. Dezember 2021).“ 


Artikel 2 


Inkrafttreten 


Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Der Bundesrat hat zugestimmt. 







        


 


 


   


      


       
           


           
          


             
           


             
            


            
 


     


             
            


          
         


              
           


          
     


            
             
          


          
             


          
            


            


            
   


  


 


  


        
              


- 5 - Bearbeitungsstand: 10.10.2022 08:14 


Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Das Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) regelt Verwaltungs- und Legislativmaßnahmen, 
die im Verhältnis zu solchen Steuerhoheitsgebieten Anwendung finden, die auf der EU-
Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke geführt werden. Das Bun-
desministerium der Finanzen und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
sind gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 1 StAbwG ermächtigt, eine Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zu erlassen, aus der sich die Steuerhoheitsgebiete ergeben, 
die nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 StAbwG nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete sind, 
wenn diese in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht ko-
operativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung gelistet 
sind. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die Verordnung benennt die Steuerhoheitsgebiete, welche nach Maßgabe des § 2 Absatz 1 
StAbwG nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete sind, soweit sie in der im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung gelistet sind. 


Die EU-Liste wird zweimal jährlich aktualisiert, i. d. R. im Februar und Oktober. Die Mitglied-
staaten der Europäischen Union überprüfen die von den Jurisdiktionen erzielten Fortschritte 
in den Bereichen Transparenz, faire Besteuerung und Implementierung von Maßnahmen 
gegen Gewinnkürzung und Gewinnverschiebung (BEPS). 


Im Oktober 2022 konnte eine Einigung über die Aktualisierung der EU-Liste nicht koopera-
tiver Länder und Gebiete für Steuerzwecke im Rat der Europäischen Union für Wirtschaft 
und Finanzen (ECOFIN) erzielt werden (13092/22). Die Nullsatzjurisdiktionen (Länder und 
Gebiete, die keine Körperschaftsteuer oder eine Körperschaftsteuer mit einem Steuersatz 
von Nahe zu null Prozent erheben) Anguilla, Bahamas sowie die Turks- und Caicosinseln 
wurden neu auf die EU-Liste aufgenommen. Ihre Überwachungsmechanismen in Bezug 
auf die wirtschaftliche Substanz der Unternehmen vor Ort weisen erhebliche Defizite auf. 
Damit befinden sich auf der EU-Liste nun zwölf Staaten bzw. Hoheitsgebiete. 


Die Änderungsverordnung setzt diese Erweiterung gemäß § 3 Absatz 1 StAbwG in deut-
sches Recht um. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Regelungskompetenz 


Die Verordnungskompetenz des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Klimaschutz folgt aus § 3 Absatz 1 Satz 1 StAbwG. 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Verordnungsentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 


VI. Regelungsfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Diese Verordnung trägt zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung bei, indem sie einheit-
lich festlegt, welche Steuerhoheitsgebiete eines oder mehrere Listenkriterien der §§ 4 bis 6 
StAbwG erfüllen. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Die Rechtsverordnung steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem 
sie das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Damit wird der Indikatorenbereich 
8.2 (Staatsverschuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaf-
fen) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gege-
ben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens. 


4. Erfüllungsaufwand 


Die Verordnung führt zu keiner Veränderung des Erfüllungsaufwands für Bürgerinnen und 
Bürger, der Wirtschaft und der Verwaltung. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Regelungsfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den jährlichen Erfüllungsaufwand ist eine 
Evaluierung der Regelungen nicht erforderlich. 


Auf europäischer Ebene sollen die Abwehrmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit und mit Blick 
auf eine weitere Koordinierung der in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzu-
wendenden Maßnahmen überprüft werden. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Steueroasen-Abwehrverordnung) 


§ 2 


§ 2 benennt die nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete, wenn sie in der im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für 
Steuerzwecke in der jeweils aktuellen Fassung genannt sind. 


Die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke wird zwei Mal im 
Jahr – grundsätzlich im Februar und im Oktober – aktualisiert und im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlicht. 


Die Voraussetzung, dass das betroffene Steuerhoheitsgebiet neben den Voraussetzungen 
der §§ 4 bis 6 StAbwG auch in der EU-Liste genannt sein muss, hat zur Folge, dass die in 
den §§ 8 bis 11 StAbwG geregelten Abwehrmaßnahmen und die gesteigerten Mitwirkungs-
pflichten keinesfalls in Bezug auf Steuerhoheitsgebiete zur Anwendung kommen, die nicht 
auf der EU-Liste geführt werden. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass nur das gemein-
same und aufeinander abgestimmte Vorgehen aller Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union gegen Steueroasen eine effektive Anwendung der Abwehrmaßnahmen (§§ 8 bis 11 
StAbwG) gewährleistet, ohne die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu beeinträchtigen. 
Vielmehr soll ein koordiniertes Vorgehen aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 
Bezug auf unfairen Steuerwettbewerb und Steuervermeidung sichergestellt werden. Die 
Rechtsverordnung ist deshalb für die Anwendung der Abschnitte 3 und 4 StAbwG maßgeb-
lich (§ 3 Absatz 1 Satz 2 StAbwG). 


Die Nennung der nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete erfolgt unter gleichzeitiger An-
gabe des Zeitpunkts ihrer Aufnahme. 


Gemäß der aktuellen Fassung der EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steu-
erzwecke in der Anlage 1 der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste 
nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (ABl. [Fundstelle ergänzen]) gel-
ten die in Artikel 2 gelisteten Steuerhoheitsgebiete als nicht kooperativ, da folgende Krite-
rien der §§ 4 bis 6 StAbwG erfüllt sind: 


Zu Nummer 2 – neu – 


Anguilla begünstigt Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne ohne reale wirt-
schaftliche Substanz anziehen, in dem die erforderlichen Maßnahmen unterlassen werden, 
um sicherzustellen, dass das Substanzkriterium 2.2. erfüllt wird (§ 5 StAbwG). 


Zu Nummer 3 – neu -


Bahamas begünstigt Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne ohne reale wirt-
schaftliche Substanz anziehen, in dem die erforderlichen Maßnahmen unterlassen werden, 
um sicherzustellen, dass das Substanzkriterium 2.2. erfüllt wird (§ 5 StAbwG). 


Zu Nummer 10 – neu – 


Turks- und Caicosinseln begünstigt Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne 
ohne reale wirtschaftliche Substanz anziehen, in dem die erforderlichen Maßnahmen un-
terlassen werden, um sicherzustellen, dass das Substanzkriterium 2.2. erfüllt wird (§ 5 
StAbwG). 


Die Nummern 1, 4 bis 9, 11 und 12 entsprechen inhaltlich unverändert den bisherigen Num-
mern 1 bis 9 des § 2 StAbwV. 







        


 


    


          


- 8 - Bearbeitungsstand: 10.10.2022 08:14 


Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 


Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 








Urteil vom 28. Juni 2022, I R 43/18 
Gewerbesteuerrechtliches Schachtelprivileg bei doppelt ansässigen Kapitalgesellschaften


ECLI:DE:BFH:2022:U.280622.IR43.18.0


BFH I. Senat


GewStG § 2 Abs 2, GewStG § 8 Nr 5, GewStG § 9 Nr 2a, GewStG § 9 Nr 7, KStG § 8b Abs 1, KStG § 8b Abs 5, FGO § 107, 
GewStG VZ 2009 , AEUV Art 64 Abs 1 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 19. Oktober 2018, Az: 8 K 1279/16


Leitsätze


Zu den inländischen Kapitalgesellschaften i.S. des § 9 Nr. 2a GewStG gehören auch Kapitalgesellschaften, die ihren 
statutarischen Sitz im Ausland und ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland haben.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 19.10.2018 - 8 K 1279/16 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten über die gewerbesteuerrechtliche Kürzung von Gewinnausschüttungen einer doppelt 
ansässigen Kapitalgesellschaft.


1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung in der Bundesrepublik 
Deutschland (Deutschland). Ihr Unternehmensgegenstand ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der 
Erwerb und die Verwaltung eigenen Grundbesitzes sowie die Beteiligung an in- und ausländischen Gesellschaften, 
die Grundbesitz erwerben und verwalten.


2


Im Jahr 2009 (streitiger Erhebungszeitraum) war die Klägerin Alleingesellschafterin der … BVBA (B-BVBA), einer 
Gesellschaft mit Sitz in Belgien. Die B-BVBA ist nach den Grundsätzen des sog. Rechtstypenvergleichs als 
Kapitalgesellschaft einzuordnen und war nicht aktiv tätig i.S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Gesetzes über die 
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen in der für den streitigen Erhebungszeitraum geltenden Fassung 
(Außensteuergesetz --AStG--). Unternehmensgegenstand der B-BVBA war das Halten und Verwalten von 
Beteiligungen. Ihr alleiniger Geschäftsführer wohnte im Inland.


3


Die B-BVBA war ihrerseits zu 14 % am Stammkapital der mexikanischen Kapitalgesellschaft … CV (M-CV) beteiligt, 
die im streitigen Erhebungszeitraum aus ihrem im Wirtschaftsjahr 2008 erzielten Gewinn einen Anteil in Höhe von 
… € an die B-BVBA ausschüttete. Die B-BVBA schüttete diesen Betrag noch im streitigen Erhebungszeitraum ohne 


4







Entscheidungsgründe


II.


Abschlag weiter an die Klägerin aus. In den jeweiligen Ausschüttungen waren keine zurückgezahlten Einlagen 
enthalten.


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) ermittelte den Gewerbeertrag und den vortragsfähigen 
Gewerbeverlust antragsgemäß unter Hinzurechnung von … € (95 % der Gewinnausschüttung der B-BVBA gemäß § 8 
Nr. 5 des Gewerbesteuergesetzes i.V.m. § 8b Abs. 1 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes, jeweils in der für den 
streitigen Erhebungszeitraum geltenden Fassung --GewStG und KStG--). Auf dieser Grundlage setzte das FA den 
Gewerbesteuermessbetrag für 2009 auf 0 € und den vortragsfähigen Gewerbeverlust auf den 31.12.2009 auf … € 
fest. Die entsprechenden Bescheide vom 02.09.2010 standen gemäß § 164 Abs. 1 der Abgabenordnung unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung. Den Antrag der Klägerin, diese Bescheide dahin zu ändern, dass die Hinzurechnung von 
… € gemäß § 9 Nr. 7 GewStG wieder gekürzt wird, lehnte das FA ab. Ein Einspruch blieb erfolglos.


5


Das Hessische Finanzgericht (FG) gab der hiergegen gerichteten Klage mit Urteil vom 19.10.2018 - 8 K 1279/16 
(Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 199) statt und verpflichtete das FA zum Erlass eines geänderten Bescheids 
über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf den 31.12.2009, in dem der bisher 
"berücksichtigte Hinzurechnungsbetrag nach § 8 Nr. 5 GewStG in Höhe von … € nach den Vorschriften der 
gewerbesteuerrechtlichen Kürzung vom Gewinn aus Gewerbebetrieb wieder abgezogen wird". Zwar seien die 
Voraussetzungen des § 9 Nr. 7 GewStG nicht erfüllt. Dies gelte auch für § 9 Nr. 7 Satz 1 Halbsatz 2 GewStG i.V.m. der 
Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23.07.1990 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und 
Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1990, Nr. L 225, 
6, Nr. L 266, 20, 1997, Nr. L 16, 98, in der durch die Richtlinie 2006/98/EG des Rates vom 20.11.2006, Amtsblatt der 
Europäischen Union --ABlEU-- 2006, Nr. L 363, 129 geänderten Fassung) --Mutter-Tochter-Richtlinie--, da sich nur 
der Sitz der B-BVBA im Ausland (Belgien) befinde, der Ort der Geschäftsleitung dagegen in Deutschland. Die 
Gewinnausschüttung der doppelt ansässigen B-BVBA erfülle aber die Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a GewStG. Eine 
inländische Kapitalgesellschaft im Sinne dieser Vorschrift sei auch dann gegeben, wenn sich (nur) der Ort der 
Geschäftsleitung im Inland befinde.


6


Das FA macht mit seiner Revision die Verletzung materiellen Rechts geltend und beantragt, die Vorentscheidung 
aufzuheben und die Klage abzuweisen,


hilfsweise, den Tenor der Vorentscheidung gemäß § 107 der Finanzgerichtsordnung (FGO) dahin zu berichtigen, dass 
das FA verpflichtet wird, den Bescheid über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes auf 
den 31.12.2009 vom 02.09.2010 zu ändern und keine Hinzurechnung nach § 8 Nr. 5 GewStG in Höhe von … € 
vorzunehmen.
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Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.8


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG hat zu Recht entschieden, dass 
das FA verpflichtet ist, den Hinzurechnungsbetrag nach § 8 Nr. 5 GewStG in Höhe von … € zu korrigieren und 
dadurch den vortragsfähigen Gewerbeverlust um … € zu erhöhen. Die im streitigen Erhebungszeitraum von der 
B-BVBA an die Klägerin ausgeschütteten Gewinnanteile erfüllen in dieser Höhe die Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a 
GewStG.
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1. § 8 Nr. 5 GewStG regelt u.a. die gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Gewinnanteilen aus Anteilen an einer 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes, die bei der 
Ermittlung des körperschaftsteuerlichen Gewinns aus Gewerbebetrieb nach § 8b Abs. 1 KStG außer Ansatz geblieben 
sind (abzüglich nicht abziehbarer Aufwendungen nach § 8b Abs. 5 KStG). Im Streitfall betrifft dies einen Betrag in 
Höhe von … € (95 % der Bruttoausschüttung der B-BVBA in Höhe von … €). Hierüber besteht zwischen den 
Beteiligten kein Streit, so dass der Senat von weiteren Ausführungen absieht. Dies gilt auch für die Entscheidung des 
FG, die B-BVBA im Rahmen des sog. Rechtstypenvergleichs als Kapitalgesellschaft einzuordnen. Insoweit sind keine 
Rechtsfehler erkennbar.
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2. Allerdings ist eine Hinzurechnung nach § 8 Nr. 5 GewStG ausgeschlossen, soweit die Gewinnanteile die 
Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a oder 7 GewStG erfüllen. Hierzu hat das FG rechtsfehlerfrei entschieden, dass die 
streitigen Ausschüttungen der B-BVBA zwar nicht von § 9 Nr. 7 GewStG, aber von § 9 Nr. 2a GewStG erfasst werden. 
Dadurch entfällt die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 5 GewStG in Höhe von … €.
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a) Das FG hat in den Senat bindender Weise (§ 118 Abs. 2 FGO) festgestellt, dass die Geschäftsleitung der B-BVBA im 
streitigen Erhebungszeitraum in Deutschland lag, die B-BVBA keinen aktiven Tätigkeiten i.S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 
AStG nachging und sie zu weniger als 15 % an der mexikanischen M-CV beteiligt war.
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b) Auf Grundlage dieser Feststellungen hat das FG zutreffend entschieden, dass keine der Tatbestandsalternativen 
des § 9 Nr. 7 GewStG vorlag. Dies gilt auch für § 9 Nr. 7 Satz 1 Halbsatz 2 GewStG, der tatbestandlich erfordert, dass 
Sitz und Geschäftsleitung der B-BVBA im anderen Mitgliedstaat belegen wären. Da zwischen den Beteiligten 
insoweit kein Streit mehr besteht und Rechtsfehler nicht erkennbar sind, sieht der Senat von weiteren Ausführungen 
ab.
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c) Die Entscheidung des FG, stattdessen § 9 Nr. 2a GewStG anzuwenden, ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern.14


aa) § 9 Nr. 2a GewStG gilt u.a. für Gewinne aus Anteilen an einer nicht steuerbefreiten inländischen 
Kapitalgesellschaft i.S. des § 2 Abs. 2 GewStG, wenn die Beteiligung zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens 
15 % des Grund- oder Stammkapitals beträgt und die Gewinnanteile bei Ermittlung des Gewinns (§ 7 GewStG) 
angesetzt worden sind. Die letzte Voraussetzung spielt allerdings im Rahmen des § 8 Nr. 5 GewStG keine Rolle, da es 
hier gerade um die Hinzurechnung von Gewinnanteilen geht, die gemäß § 8b Abs. 1 KStG außerbilanziell abgezogen 
worden sind (Senatsurteil vom 16.04.2014 - I R 44/13, BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 303; Senatsbeschlüsse vom 
30.05.2014 - I R 12/13, BFH/NV 2014, 1402; vom 09.11.2011 - I B 62/11, BFH/NV 2012, 449).
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bb) Auf der Grundlage der bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) liegen die Voraussetzungen des § 9 
Nr. 2a GewStG grundsätzlich vor. Insbesondere ist die B-BVBA nach dem sog. Rechtstypenvergleich als 
Kapitalgesellschaft einzuordnen. Da die Klägerin im streitigen Erhebungszeitraum zu 100 % an der B-BVBA beteiligt 
war, ist auch die Mindestbeteiligungsquote überschritten.
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cc) Darüber hinaus erfüllte die B-BVBA als doppelt ansässige Gesellschaft mit Sitz in Belgien und Ort der 
Geschäftsleitung in Deutschland die Voraussetzungen einer "inländischen" Kapitalgesellschaft i.S. des § 9 Nr. 2a 
GewStG.


17


Die Einbeziehung doppelt ansässiger Kapitalgesellschaften in den Anwendungsbereich des § 9 Nr. 2a GewStG ist 
umstritten. Während ein Teil der Literatur die Voraussetzung einer inländischen Kapitalgesellschaft zumindest bei 
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denjenigen Gesellschaften bejaht, die --wie die B-BVBA-- ihren statutarischen Sitz im Ausland und ihren Ort der 
Geschäftsleitung im Inland haben (vgl. Bergmann in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, GewStG, 2. Aufl., § 9 
Nr. 2a Rz 20; Güroff in Glanegger/Güroff, GewStG, 10. Aufl., § 9 Nr. 2a Rz 3; Rehfeld in Hallerbach/Nacke/Rehfeld, 
GewStG, § 9 Nr. 2a Rz 27; Rehfeld in Deloitte, GewStG, § 9 Nr. 2a Rz 5; Schnitter in Frotscher/Drüen, 
KStG/GewStG/UmwStG, § 9 GewStG Rz 133; Brühl, Finanz-Rundschau 2019, 257, 262; Meining, GmbH-
Rundschau --GmbHR-- 2015, 1309, 1313 f.; Schnitger, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2013, 82, 87; 
Suchanek/Hannweber, Die Unternehmensbesteuerung 2016, 441, 444 ff.; Weiss, Internationale Steuer-Rundschau 
2019, 44, 45), fordert ein anderer Teil der Literatur einen doppelten Inlandsbezug, d.h. Sitz und Ort der 
Geschäftsleitung müssen sich im Inland befinden (Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 164 f.; Gosch, Jahrbuch 
der Fachanwälte für Steuerrecht --JbFSt-- 2019/2020, 390, 393 ff.; evtl. auch Roser in Lenski/Steinberg, 
Gewerbesteuergesetz, § 9 Nr. 2a Rz 16 f.).


Das FG hat sich zu Recht der zuerst genannten Auffassung angeschlossen. Ob auch doppelt ansässige 
Kapitalgesellschaften mit statutarischem Sitz im Inland und Ort der Geschäftsleitung im Ausland als inländische 
Kapitalgesellschaft i.S. des § 9 Nr. 2a GewStG anzusehen sind (vgl. Güroff, a.a.O.; Rehfeld in 
Hallerbach/Nacke/Rehfeld, a.a.O.; Rehfeld in Deloitte, a.a.O.; Schnitter, a.a.O.; Kollruss, IStR 2021, 344, 348 ff.; a.A. 
Bergmann in Wendt/Suchanek/Möllmann/Heinemann, a.a.O., § 9 Nr. 2a Rz 21) oder sogar eine inländische 
Betriebsstätte ausreicht (vgl. Roser in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 9 Nr. 2a Rz 16; a.A. Blumenberg, Steuerberater-
Jahrbuch --StbJb-- 2012/2013, 461, 468; Gosch, JbFSt 2019/2020, 390 f.), kann im Streitfall dahingestellt bleiben.
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(1) § 9 Nr. 2a GewStG enthält keine Legaldefinition, was unter einer "inländischen" Kapitalgesellschaft zu verstehen 
ist. Auch dem Begriff selbst lässt sich kein zwingender doppelter Inlandsbezug entnehmen. Vielmehr eröffnet der 
Wortlaut einen Spielraum, auch diejenigen Kapitalgesellschaften zu erfassen, die zwar keinen statutarischen Sitz, 
aber ihren Ort der Geschäftsleitung im Inland haben.
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(2) Für die Einbeziehung solcher doppelt ansässigen Kapitalgesellschaften mit inländischem Ort der Geschäftsleitung 
sprechen zunächst systematische Gesichtspunkte. Wegen des besonderen Besteuerungskonzepts der Gewerbesteuer 
kann zwar grundsätzlich nicht auf die Regelungen anderer Steuergesetze zurückgegriffen werden (umfassend zu 
möglichen Ansatzpunkten --z.B. im Körperschaftsteuergesetz, Außensteuergesetz, Einkommensteuergesetz und 
Umsatzsteuergesetz-- Meining, GmbHR 2015, 1309, 1311 ff., m.w.N.). Die Einbeziehung doppelt ansässiger 
Kapitalgesellschaften mit inländischem Ort der Geschäftsleitung ergibt sich aber aus der Systematik der 
gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegien.
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§ 9 Nr. 2 GewStG erfasst ausdrücklich Gewinnanteile sämtlicher in- und ausländischer Personengesellschaften. Die 
Gewinnanteile von Kapitalgesellschaften sind dagegen zum einen in § 9 Nr. 2a GewStG und zum anderen in § 9 Nr. 7 
GewStG geregelt. Da § 9 Nr. 7 GewStG ausdrücklich auf Kapitalgesellschaften mit Sitz und Geschäftsleitung im 
Ausland beschränkt ist, muss im Umkehrschluss für § 9 Nr. 2a GewStG grundsätzlich ein einfacher Inlandsbezug 
ausreichen (a.A. Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 164b). Die Voraussetzung eines doppelten Inlandsbezugs 
hätte --wie in § 9 Nr. 7 GewStG der doppelte Auslandsbezug-- ausdrücklich geregelt werden müssen. Zumindest für 
den Fall des inländischen Orts der Geschäftsleitung, der zu einer inländischen Gewerbesteuerpflicht führt, sind keine 
Anhaltspunkte erkennbar, weshalb das Gesetz doppelt ansässige Kapitalgesellschaften von der Anwendung der 
gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegien ausschließen sollte.
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(3) Entscheidend ist letztlich der Zweck des gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs gemäß § 9 Nr. 2a GewStG, 
eine gewerbesteuerliche Doppelbelastung sowohl auf Ebene der ausschüttenden Gesellschaft als auch auf Ebene 
ihres Anteilseigners zu vermeiden (vgl. Senatsurteile vom 01.07.1992 - I R 5/92, BFHE 169, 224, BStBl II 1993, 131; 
vom 25.01.2006 - I R 104/04, BFHE 213, 19, BStBl II 2006, 844; Senatsbeschluss vom 24.01.2012 - I B 34/11, BFH/NV 
2012, 1175).
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Zwar ist es richtig, dass das Regelungssystem des § 9 GewStG nicht sämtliche gewerbesteuerliche 
Doppelbelastungen ausschließt (vgl. Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 164b, und Gosch, StbJb 2019/2020, 
390, 393, der auf zulässige Typisierungen ohne "schnittscharfe Sphärentrennung" verweist). Allerdings unterliegen 
doppelt ansässige Kapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland und Ort der Geschäftsleitung im Inland in gleicher 
Weise wie Kapitalgesellschaften mit doppeltem Inlandsbezug der inländischen Gewerbesteuerpflicht. Aus welchem 
Grund es gerade in diesem Fall bei einer gewerbesteuerlichen Doppelbelastung bleiben soll, obwohl nach § 9 Nr. 7 
GewStG sogar Kapitalgesellschaften mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland begünstigt werden, ist auch unter dem 
Gesichtspunkt einer Typisierung nicht ersichtlich.
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Die Einbeziehung doppelt ansässiger Kapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland und Geschäftsleitung im Inland wird 
auch durch den Verweis des § 9 Nr. 2a GewStG auf inländische Kapitalgesellschaften "im Sinne des § 2 Abs. 2" 
GewStG bestätigt. Denn § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG erfasst nicht nur inländische, sondern auch ausländische 
Rechtsformen. Dies galt nach Auffassung des Senats (Urteil vom 28.07.1982 - I R 196/79, BFHE 136, 547, BStBl II 
1983, 77) schon vor Einfügung des Wortes "insbesondere" in den Klammerzusatz durch das Gesetz über steuerliche 
Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher 
Vorschriften vom 07.12.2006 (BGBl I 2006, 2782, BStBl I 2007, 4). Da § 9 Nr. 2a GewStG auf den gesamten Inhalt des 
§ 2 Abs. 2 GewStG Bezug nimmt und gewerbesteuerliche Doppelbelastungen vermeiden soll, kann die Beschränkung 
auf inländische Kapitalgesellschaften nicht im Sinne eines strengen doppelten Inlandsbezugs verstanden werden. 
Vielmehr reicht es aus, wenn der Inlandsbezug durch eine inländische Geschäftsleitungsbetriebsstätte hergestellt 
wird. Aus dem gleichen Grund lässt sich dem Adjektiv "inländisch" im Übrigen auch keine Begrenzung auf Kategorien 
des inländischen Gesellschaftsrechts entnehmen (a.A. Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 164; Kollruss, IStR 
2021, 344, 348; wohl auch Roser in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 9 Nr. 2a Rz 16 f.).
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(4) Ob darüber hinaus auch eine unionsrechtskonforme Auslegung für die Anwendung des § 9 Nr. 2a GewStG spricht 
(vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union EV vom 20.09.2018 - C-685/16, EU:C:2018:743, BStBl II 2019, 
111 zu § 9 Nr. 7 GewStG) oder gegebenenfalls die sog. Stand-still-Klausel gemäß Art. 64 Abs. 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die 
Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (ABlEU 2008, Nr. C 115, 47) 
Wirkung entfaltet (vgl. Brandis/Heuermann/Gosch, § 9 GewStG Rz 164d; s.a. Kollruss, IStR 2014, 51), kann unter 
diesen Umständen unentschieden bleiben.
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dd) Des Weiteren ist das FG ohne Verfahrensfehler davon ausgegangen, dass die Gewinnausschüttung der M-CV in 
vollem Umfang der inländischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte der B-BVBA zuzuordnen war. Die zugrunde liegende 
Sachverhaltswürdigung (§ 96 Abs. 1 Satz 1 FGO) ist auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des FG 
zumindest möglich und damit für den Senat bindend (§ 118 Abs. 2 FGO).
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Soweit das FA eine unzureichende Sachverhaltsermittlung rügt, weil das FG nicht ermittelt habe, ob die B-BVBA noch 
weitere in- oder ausländische Betriebsstätten unterhalte, denen die Gewinnanteile zumindest teilweise zugerechnet 
werden könnten, hat es damit keinen Erfolg. Das FG hat ausdrücklich festgestellt, dass der Unternehmensgegenstand 
der B-BVBA "das Halten und Verwalten von Beteiligungen" war und sie sich "wirtschaftlich auf die Verwaltung ihrer 
eigenen Beteiligungen beschränkte". Außerdem hat das FG festgestellt, dass die B-BVBA keinen aktiven Tätigkeiten 
i.S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 AStG nachgegangen ist. Da auch keine sonstigen Umstände vorgetragen wurden oder 
aus den Akten erkennbar sind, die Anhaltspunkte für weitere Betriebsstätten der B-BVBA bieten, reichen diese 
tatsächlichen Feststellungen aus, um die Gewinnanteile der M-CV in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender 
Weise der inländischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte der B-BVBA zuzuordnen.
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3. Soweit das FA rügt, die Klägerin habe in der ersten Instanz unter Berücksichtigung des § 297 der 
Zivilprozessordnung (i.V.m. § 155 Satz 1 FGO) keinen formgerechten Antrag gestellt, liegt darin kein 
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210186?
type=1646225765]


Verfahrensmangel, der zu einer Aufhebung der Vorentscheidung und zu einer Zurückverweisung der Sache an das FG 
führt. Insbesondere fehlt eine Darlegung des FA, inwiefern die Entscheidung des FG auf der unterlassenen 
Antragsverlesung beruht (vgl. allgemein Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 26.01.1995 - IV R 54/93, BFHE 
177, 18, BStBl II 1995, 473; BFH-Beschluss vom 02.11.2000 - X B 86/00, BFH/NV 2001, 475 zu einer nicht verlesenen 
Zeugenaussage; s.a. Brandis in Tipke/Kruse, § 94 FGO Rz 11, m.w.N.), zumal kein Streit besteht, dass die vom FG 
protokollierten Anträge den Willen der Klägerin zutreffend wiedergeben. Auf weitere Ausführungen dazu wird 
verzichtet (§ 126 Abs. 6 Satz 1 FGO).


4. Der Hilfsantrag des FA, den Tenor des angefochtenen Urteils gemäß § 107 FGO zu berichtigen, ist ebenfalls 
zurückzuweisen.
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a) Der Senat ist nach Einlegung der Revision für die Entscheidung über einen Antrag nach § 107 FGO zuständig (z.B. 
Senatsurteil vom 09.05.2012 - I R 91/10, BFH/NV 2012, 2004; s.a. Brandis in Tipke/Kruse, § 107 FGO Rz 7, m.w.N.).
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b) Das FA weist zutreffend darauf hin, dass unter den Voraussetzungen des § 9 Nr. 2a GewStG bereits die 
Hinzurechnung nach § 8 Nr. 5 GewStG unterbleibt. Dies bedeutet, dass es "technisch" nicht zu einer Hinzurechnung 
nach § 8 Nr. 5 GewStG kommt, die erst anschließend wieder nach § 9 Nr. 2a GewStG gekürzt wird.
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Allerdings folgt daraus keine Berichtigung des Tenors der Vorentscheidung nach § 107 FGO. Insofern fehlt eine 
offenbare Unrichtigkeit. Dem Tenor lässt sich nicht eindeutig entnehmen, dass das FG in einem ersten Schritt eine 
gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung und erst in einem zweiten Schritt die gewerbesteuerrechtliche Kürzung 
anordnen wollte. Vielmehr kann die Formulierung, dass der im angefochtenen Bescheid berücksichtigte 
Hinzurechnungsbetrag "nach den Vorschriften der gewerbesteuerlichen Kürzung vom Gewinn aus Gewerbebetrieb 
wieder abgezogen wird", auch als schlichter Verweis auf die Verschachtelung des § 8 Nr. 5 GewStG mit § 9 Nr. 2a und 
7 GewStG verstanden werden. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es im Streitfall um die Korrektur einer im 
angefochtenen Bescheid bereits vorgenommenen Hinzurechnung nach § 8 Nr. 5 GewStG geht. Im Übrigen würde sich 
die Höhe des korrigierten vortragsfähigen Gewerbeverlustes durch die Berechnungsweise nicht ändern.
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.34








Urteil vom 30. Juni 2022, V R 32/20 
Vorsteuerabzug und Personalabbau


ECLI:DE:BFH:2022:U.300622.VR32.20.0


BFH V. Senat


UStG § 15, EGRL 112/2006 Art 168 Buchst a, UStG VZ 2009 , UStG VZ 2010 , UStG VZ 2011 , UStG § 3 Abs 9, UStG § 3 Abs 
12 S 2, UStG § 1 Abs 1 Nr 1 S 1, UStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1 


vorgehend FG Köln, 25. August 2020, Az: 8 K 2707/17


Leitsätze


Bezieht der Unternehmer für einen von ihm angestrebten Personalabbau Leistungen von sog. Outplacement-
Unternehmen, mit denen unkündbar und unbefristet Beschäftigte individuell insbesondere durch sog. 
Bewerbungstrainings bei der Begründung neuer Beschäftigungsverhältnisse unterstützt werden sollen, ist der 
Unternehmer aufgrund eines vorrangigen Unternehmensinteresses zum Vorsteuerabzug berechtigt.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 25.08.2020 - 8 K 2707/17 wird als unbegründet 
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine Aktiengesellschaft mit zahlreichen Tochtergesellschaften, die 
mit ihr i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) organschaftlich verbunden sind, war in den Jahren 
2009 bis 2011 (Streitjahre) nach ihrer Umsatztätigkeit zum Vorsteuerabzug berechtigt.
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Aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten beabsichtigte die Klägerin in den Streitjahren, in erheblichem Umfang 
Kosten einzusparen, insbesondere den Personalaufwand zu reduzieren. Ihre Mitarbeiter waren allerdings zu einem 
großen Teil aufgrund von Tarifverträgen, die betriebsbedingte Kündigungen ausschlossen, oder aufgrund sonstiger 
Regelungen unkündbar und unbefristet beschäftigt. Der beabsichtigte Personalabbau konnte daher nur auf 
freiwilliger Basis mit Zustimmung der betroffenen Mitarbeiter zur Aufhebung ihrer Arbeits- oder Dienstverträge 
erfolgen.
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Die Klägerin beauftragte (ebenso wie ihre Organgesellschaften) sog. Outplacement-Unternehmen, die sie bei der 
Erreichung ihrer Personalabbauziele unterstützten. Diese Unternehmen sollten Mitarbeiter individuell betreuen, 
fachlich beraten und organisatorisch bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützen, damit diese 
freiwillig ihre bisherigen Beschäftigungsverhältnisse aufgaben. Dies umfasste eine Basisberatung, eine 
Standortanalyse des Mitarbeiters, eine Perspektiv- und Motivationsberatung, Vermittlungstätigkeiten zur Begründung 
eines neuen versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses, ein sog. ganzheitliches Placement mit 
Finanzberatung sowie ein sog. Newplacement mit Beratungsprogramm. Die Kosten trugen die Klägerin und ihre 
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Organgesellschaften. Aus den Leistungen der Outplacement-Unternehmen machte die Klägerin den Vorsteuerabzug 
geltend.


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) erkannte den von der Klägerin geltend gemachten 
Vorsteuerabzug nur insoweit an, als er auf die allgemeine Beratung und auf sog. Erfolgspauschalen entfiel. 
Demgegenüber versagte es den Vorsteuerabzug aus den personenbezogenen Beratungsleistungen, da die von der 
Klägerin bezogenen Leistungen durch die individuelle Beratung speziell auf die künftige berufliche Entwicklung der 
Beschäftigten, die individuell mental gestärkt werden sollten, zugeschnitten gewesen seien. Es habe keine 
Stundenbegrenzung bestanden. Die Beschäftigten seien einmal wöchentlich persönlich und telefonisch kontaktiert 
worden. Es sei eine psychologische Betreuung und Hilfestellung geleistet worden, die das Selbstbewusstsein der 
Mitarbeiter, deren Beschäftigungsverhältnis beendet werden sollte, stärken sollte, um das Trennungstrauma zu 
verarbeiten. Die Mitarbeiter seien zielorientiert gefördert worden, damit sie sich in Rollenspielen 
Bewerbungstechniken aneigneten. Es seien individuelle Bewerbungsmappen entwickelt und gestaltet worden. Die 
Betreuung habe auch die Arbeitsplatzsuche umfasst.
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Das FA änderte die unter Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Umsatzsteuerfestsetzungen für die Streitjahre. Der 
Einspruch hatte keinen Erfolg.
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Der hiergegen erhobenen Klage gab das Finanzgericht (FG) statt. Nach seinem Urteil ist die Klägerin zum 
Vorsteuerabzug berechtigt. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) zur Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) komme es 
darauf an, ob der vom Arbeitnehmer erlangte Vorteil gegenüber dem Bedarf des Unternehmers als nebensächlich 
erscheine.
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Die Outplacement-Beratung habe in den überwiegenden Fällen im Rahmen einer ersten Fallgestaltung noch 
während des ungekündigten Beschäftigungsverhältnisses stattgefunden. Es habe für die unkündbar und unbefristet 
beschäftigten Mitarbeiter keine Motivation bestanden, einen Aufhebungsvertrag zu schließen, um in den Genuss von 
Outplacementleistungen zu kommen. Diese hätten Aufhebungsverträge nur dann unterschrieben, wenn das 
Outplacement im Sinne der Erlangung einer neuen Arbeitsstelle erfolgreich gewesen sei. Der Vorsteuerabzug 
rechtfertige sich hier aus einem überwiegend eigenbetrieblichen Interesse der Klägerin und ihrer 
Organgesellschaften. Die Klägerin habe versuchen müssen, die Betroffenen durch die Outplacementberatung derart 
zu qualifizieren, dass sie anderweitig auf dem Arbeitsmarkt untergebracht werden konnten und dadurch freiwillig 
den Konzern verließen. Dieses eigenbetriebliche Interesse habe die Vorteile der Beschäftigten aus den 
Beratungsleistungen weit überwogen.
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Dasselbe gelte auch dann, wenn die Gewährung der Outplacementberatung durch die Klägerin (und ihrer 
Organgesellschaften) im Rahmen einer zweiten Fallgestaltung vom Abschluss eines Aufhebungsvertrages abhängig 
gewesen sei. Der Klägerin sei es auch hier um den Personalabbau gegangen. Die Outplacementberatung sei hier für 
den Beschäftigten Bedingung gewesen, um den Aufhebungsvertrag überhaupt zu unterschreiben. Auch hier habe das 
eigenbetriebliche Interesse der Klägerin überwogen. Dass mit der Outplacementberatung stets eine Fortentwicklung 
der Persönlichkeit des beratenen Beschäftigten verbunden gewesen sei, stehe dem --wie bei anderen 
Fortbildungsmaßnahmen-- nicht entgegen. Denn die Stärkung der persönlichen Ressourcen des Beschäftigten sei 
Voraussetzung für die Chance gewesen, anderweitig am Arbeitsmarkt unterzukommen. Auch hier habe das 
übergeordnete Ziel bestanden, durch den Personalabbau die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, was den Vorteil des 
Betroffenen aus der Stärkung seiner Persönlichkeit deutlich überlagert habe. Im Hinblick auf andere 
Fortbildungsmaßnahmen sei nicht danach zu unterscheiden, ob dem Beschäftigten Leistungen im Zusammenhang 
mit der Weiterbeschäftigung oder dem Ziel der Beendigung des Arbeitsverhältnisses angeboten worden seien. Die 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zum Vorsteuerabzug aus Umzugskosten bestätige dies. Dabei sei 
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Entscheidungsgründe


II.


unerheblich, dass die Outplacementberatung der existenziellen Sicherung des Lebensstandards gedient habe. 
Maßgeblich sei eine Abwägung zwischen dem Interesse der Klägerin am Personalabbau und dem Vorteil aus der 
Fortentwicklung der Persönlichkeit des Beschäftigten, nicht aber eine Abwägung im Hinblick auf die Sicherung des 
Lebensstandards. Im Übrigen liege auch kein tauschähnlicher Umsatz vor.


Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision. Das FG habe in seine Würdigung nur unzureichend einbezogen, dass 
nicht nur bei der Klägerin, sondern auch bei den Beschäftigten ein massives Eigeninteresse an der Beratung 
bestanden habe. Die Klägerin habe selbst dargelegt, dass die Beschäftigten ohne die Outplacementberatung nicht 
gewillt gewesen seien, ihre unbefristeten und unkündbaren Beschäftigungsverhältnisse zu lösen. Dies belege deren 
immenses Interesse an der Beratung. Es sei um die Abschätzung der Folgen aus dem vorzeitigen Ausscheiden aus 
dem jeweiligen Beschäftigungsverhältnis gegangen. Der hier vorliegende Vorteil sei wesentlich höher einzuschätzen 
als der aus einer unentgeltlichen Beförderung, unentgeltlichen Mahlzeitengestellung oder Maklerkostenübernahme. 
Die Betreuung beim Ausscheiden aus einem unkündbaren Beschäftigungsverhältnis und der Begleitung in ein neues 
Arbeitsverhältnis sei für den Betroffenen von existenzieller Bedeutung. Demgegenüber spiele die Übernahme von 
Umzugskosten eine völlig untergeordnete Rolle. Der hier gewährte Vorteil sei nicht mit den Umzugskosten, sondern 
nur mit der Verlegung des Lebensmittelpunkts als bedeutsamer Veränderung vergleichbar. Der Vergleich des FG mit 
Fortbildungsmaßnahmen trage nicht. Denn diese dienten in erster Linie dem Arbeitgeber, während es hier zu einer 
Weiterentwicklung der Beschäftigten außerhalb des Unternehmens gekommen sei.
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Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
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Vorliegend habe es sich um Personalkosten gehandelt, die zum Vorsteuerabzug berechtigten. Das Beenden sei 
ebenso wie die Begründung von Arbeits- und Dienstverhältnissen eine typische wirtschaftliche Tätigkeit des 
Unternehmers. Der Vorsteuerabzug aus Kosten eines sog. Headhunters bestehe unstreitig. Zu berücksichtigen sei die 
Neuregelung in § 3 Nr. 19 Satz 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes i.d.F. des Jahressteuergesetzes 2020 vom 
21.12.2020 (BGBl I 2020, 3096, BStBl I 2021, 6). Danach würden Beratungsleistungen zur beruflichen 
Neuorientierung wie Weiterbildungsleistungen behandelt. Es habe ein überwiegendes betriebliches Interesse an der 
Senkung der Personalkosten bestanden. Es sei nicht darum gegangen, den Betroffenen etwas Gutes zu tun, sondern 
um die Bereinigung geerbter Altlasten. Die Klägerin habe über die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Beratung 
entschieden.
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Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).13


1. Das FG hat zu Recht entschieden, dass die Klägerin zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Bezieht der Unternehmer 
für einen von ihm angestrebten Personalabbau Leistungen von sog. Outplacement-Unternehmen, mit denen 
unkündbar und unbefristet Beschäftigte individuell insbesondere durch sog. Bewerbungstrainings bei der 
Begründung neuer Beschäftigungsverhältnisse unterstützt werden sollen, ist der Unternehmer aufgrund eines 
vorrangigen Unternehmensinteresses zum Vorsteuerabzug berechtigt.
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a) Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann der Unternehmer die gesetzlich geschuldete Steuer für Leistungen, die 
von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen. 
Ausgeschlossen ist der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG für Leistungen, die der Unternehmer für 
steuerfreie Umsätze verwendet. Unionsrechtlich beruht dies auf Art. 168 Buchst. a MwStSystRL. Danach ist der 
Steuerpflichtige (Unternehmer), der Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten Umsätze 
verwendet, befugt, die im Inland geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und 
Dienstleistungen, die ihm von einem anderen Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht werden, von der von ihm 
geschuldeten Steuer abzuziehen.
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b) Der Unternehmer ist nach diesen Vorschriften zum Vorsteuerabzug berechtigt, soweit er Leistungen für sein 
Unternehmen (§ 2 Abs. 1 UStG, Art. 9 MwStSystRL) und damit für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erbringung 
entgeltlicher Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, Art. 2 Abs. 1 Buchst. a und c MwStSystRL) zu verwenden beabsichtigt.
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Dabei muss der direkte und unmittelbare Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsumsatz vorliegen, der 
z.B. zur wirtschaftlichen Gesamttätigkeit bestehen kann (BFH-Urteil vom 09.02.2012 - V R 40/10, BFHE 236, 258, 
BStBl II 2012, 844, Rz 21, m.w.N. zur Rechtsprechung von EuGH und BFH). Beabsichtigt der Unternehmer bereits 
beim Leistungsbezug, die bezogene Leistung nicht für seine wirtschaftliche Tätigkeit, sondern ausschließlich und 
unmittelbar für eine unentgeltliche Entnahme i.S. von § 3 Abs. 9a UStG zu verwenden, ist er allerdings nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt (BFH-Urteile vom 09.12.2010 - V R 17/10, BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, Leitsatz 1, 
und vom 06.06.2019 - V R 18/18, BFHE 265, 538, BStBl II 2020, 293, Rz 26).
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Für die Feststellung des maßgeblichen direkten und unmittelbaren Zusammenhangs ist zudem der "ausschließliche 
Entstehungsgrund des fraglichen Umsatzes" zu berücksichtigen (EuGH-Urteil Bastova vom 10.11.2016 - C-432/15, 
EU:C:2016:855, Rz 45). Stellt die Verfolgung der steuerpflichtigen Tätigkeit nicht den ausschließlichen 
Entstehungsgrund für die Tätigung bestimmter Kosten und Ausgaben dar, können diese nicht als in direktem und 
unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Tätigkeit stehend angesehen werden (EuGH-Urteil Becker vom 
21.02.2013 - C-104/12, EU:C:2013:99, Rz 25).
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c) Wie das FG zutreffend entschieden hat, bestand für die Klägerin ein vorrangiges Unternehmensinteresse, hinter 
dem das Interesse des Beschäftigten an der Outplacementberatung zurücktrat. Dies ist für Zwecke des 
Vorsteuerabzugs nach den für die Entnahmebesteuerung maßgeblichen Kriterien zu beurteilen (BFH-Urteil in BFHE 
265, 538, BStBl II 2020, 293, Rz 27).
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aa) Danach liegt ein vorrangiges Unternehmensinteresse z.B. dann vor, wenn die Übernahme der Beförderung des 
Arbeitnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte unter besonderen Umständen durch die Erfordernisse der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens bedingt ist und der durch den Arbeitnehmer erlangte persönliche 
Vorteil gegenüber dem Bedarf des Unternehmens als nebensächlich erscheint (EuGH-Urteil Julius Fillibeck Söhne 
vom 16.10.1997 - C-258/95, EU:C:1997:491, Rz 26 ff.), wenn bei der Abgabe von Mahlzeiten ausnahmsweise der 
persönliche Vorteil, den die Arbeitnehmer daraus ziehen, gegenüber den Bedürfnissen des Unternehmens als nur 
untergeordnet erscheint (BFH-Urteil in BFHE 232, 243, BStBl II 2012, 53, Rz 31) oder wenn der private Bedarf der 
Arbeitnehmer bei der Übernahme von Maklerkosten hinter dem unternehmerischen Interesse zurücktritt, erfahrene 
Mitarbeiter des Konzerns unabhängig von deren bisherigem Arbeits- und Wohnort für den Aufbau eines 
Konzerndienstleisters umzusiedeln (BFH-Urteil in BFHE 265, 538, BStBl II 2020, 293, Rz 22).
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bb) Im Einklang hiermit hat das FG entschieden, dass die Klägerin zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Das Interesse 
der Klägerin am Personalabbau überwiegt den Vorteil, der sich für die dort Beschäftigten an der Begründung eines 
neuen Arbeitsverhältnisses ergab. So ist es jedenfalls dann, wenn es um die Begründung neuer Arbeitsverhältnisse 
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für unkündbar und unbefristet Beschäftigte geht. Bei derartigen Beschäftigungsverhältnissen konnte das FG davon 
ausgehen, dass sich das Interesse an der Begründung neuer Arbeitsverhältnisse nicht aus dem Wunsch des 
Beschäftigten nach einem Arbeitgeberwechsel, sondern aus dem unternehmerischen Ziel erklärte, Beschäftigte, 
deren gegenwärtige Betätigung aus unternehmerischen Gründen beendet werden sollte, denen aber nicht gekündigt 
werden konnte, davon zu überzeugen, einer Auflösung des bestehenden Beschäftigungsverhältnisses zuzustimmen. 
Den Beschäftigten wurde ein von ihnen ursprünglich nicht gewünschter Vorteil aus unternehmerischen Gründen 
quasi aufgedrängt. Dass Beschäftigte von sich aus Arbeitsverhältnisse neu begründen wollten, hat das FG nicht 
festgestellt und wird auch nicht mit der Revision geltend gemacht.


Weiter bestätigt das Kriterium des ausschließlichen Entstehungsgrundes das für die Klägerin bestehende Recht auf 
Vorsteuerabzug. Dieser Entstehungsgrund ergab sich aus dem unternehmerischen Ziel des Personalabbaus, nicht 
aber aus einem Zuwendungswillen gegenüber den Beschäftigten. Insoweit führt die Klägerin zu Recht an, dass sie 
entschied, welche Beschäftigten welche Qualifizierungsleistungen in Anspruch nehmen konnten. Die Leistungen 
standen damit nicht allen Beschäftigten offen. So waren z.B. Beschäftigte von dem Angebot ausgeschlossen, die sich 
selbst für einen Beschäftigungswechsel interessierten, die die Klägerin aber in ihrem Unternehmen halten wollte.
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cc) Die hiergegen gerichteten Einwendungen des FA greifen nicht durch. Zum einen sind Einwendungen gegen die 
bloße Würdigung des FG im Revisionsverfahren nicht durchgreifend. Denn die tatsächliche Würdigung des FG bindet 
den Senat (§ 118 Abs. 2 FGO). Ob sie zwingend oder auch nur naheliegend ist, hat der Senat dabei nicht zu 
entscheiden, es reicht aus, dass sie --wie hier-- weder gegen Denkgesetze noch gegen allgemeine Erfahrungssätze 
verstößt (vgl. BFH-Urteile vom 22.07.1999 - V R 74/98, BFH/NV 2000, 240, Rz 32; vom 02.07.2021 - XI R 29/18, 
BFHE 274, 8, BStBl II 2022, 205, Rz 28). Zum anderen sollten durch die Outplacementberatung Beschäftigte zu einem 
Wechsel veranlasst werden, bei denen zu vermuten ist, dass sie aufgrund ihrer unkündbaren Stellung kein Interesse 
an einem aufgezwungenen Arbeitgeberwechsel hatten. Das FA lässt bei seinem Vortrag zum massiven Eigeninteresse 
der Beschäftigten und zur existenziellen Bedeutung eines Arbeitgeberwechsels außer Betracht, dass für die 
Beratenen keine Notwendigkeit zur Aufgabe ihrer bisherigen Betätigung bestand, der sie aufgrund ihrer 
Unkündbarkeit ungehindert weiter fortgehen konnten. Die vom FA hervorgehobenen Umstände konnten nur 
eintreten, wenn der Beschäftigte bereit war, auf das unternehmerisch veranlasste Beratungsangebot einzugehen, 
obwohl hierzu keine Verpflichtung bestand und es in der Folge auch zu einer Beendigung der bisherigen Tätigkeit 
kam. Es handelt sich somit nur um Umstände in der Folge einer unternehmerischen Zielsetzung, nicht aber um eine 
eigenständige Vorteilszuwendung an die Beschäftigten. Auf einen Vergleich mit anderen Vorteilen kommt es nicht 
an.
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Bestätigt wird dies durch die Rechtsprechung des EuGH zur sog. Nebensächlichkeit. Ist erwiesen, dass ein direkter 
und unmittelbarer Zusammenhang zwischen den dem Steuerpflichtigen erbrachten Dienstleistungen und seiner 
wirtschaftlichen Tätigkeit besteht, kann der Umstand, dass auch ein Dritter von diesen Dienstleistungen profitiert, es 
nicht rechtfertigen, dem Steuerpflichtigen das entsprechende Abzugsrecht für diese Dienstleistung zu versagen, 
wenn der dem Dritten durch diese Dienstleistungen entstehende Vorteil gegenüber dem Bedarf des Steuerpflichtigen 
nur als nebensächlich anzusehen ist (EuGH-Urteil Vos Aannemingen vom 01.10.2020 - C-405/19, EU:C:2020:785, 
Rz 28 f.). So verhält es sich jedenfalls dann, wenn es --wie im Streitfall-- um die Beendigung von 
Beschäftigungsverhältnissen unkündbar und unbefristet tätiger Mitarbeiter geht.
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2. Im Übrigen hat das FG auch die Annahme eines tauschähnlichen Umsatzes (§ 3 Abs. 12 Satz 2 UStG) im Ergebnis 
zutreffend verneint. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die Outplacementberatung im Zusammenhang mit einer 
Vertragsaufhebung erfolgte. Auch insoweit fehlt es an einer Leistung an die Mitarbeiter.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.26







  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210188?
type=1646225765]
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Sechste Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 


A. Problem und Ziel 


Seit dem Erlass der Fünften Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 
25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1495) hat sich in mehreren Bereichen des deutschen Steuerrechts 
fachlich notwendiger Anpassungsbedarf ergeben. Die vorliegende Verordnung greift diesen 
Bedarf zusammenfassend auf. 


B. Lösung 


Es werden mehrere Verordnungen geändert. Dies geschieht zur Verfahrenserleichterung 
in einer Mantelverordnung. Folgende Änderungen sind hervorzuheben: 


– Änderungen der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV): 


– Ergänzung möglicher Belegnachweise für die Gelangensvermutung bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen (§ 17a Absatz 2 Nummer 1 UStDV) 


– Änderung der Art und Weise der Einreichung von Belegnachweisen im Vergü-
tungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (§ 61 
Absatz 2 und Absatz 5 UStDV) 


– Änderungen der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZustV): 


– Änderung der Finanzamtsbezeichnung von "Finanzamt Kassel-Hofgeismar" in "Fi-
nanzamt Kassel" nach Finanzamtsfusionierung (§ 1 Absatz 1 UStZustV) 


– Regelung der Zuständigkeit für außerhalb des Gemeinschaftsgebiets ansässige 
Unternehmer, die sich in einem anderen EU-Mitgliedstaat für das Verfahren One-
Stop-Shop - EU-Regelung registrieren lassen (§ 1 Absatz 2b UStZustV) 


– Umsetzung der Anforderungen des OZG und Verfahrenserleichterung beim Umsatz-
steuererstattungsverfahren für diplomatische Missionen, berufskonsularische Vertre-
tungen und deren Mitglieder durch Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung 
(§ 4 UStErstV) 


– Änderungen der Steueridentifikationsnummerverordnung (StIdV): 


– Redaktionelle Anpassung an den geänderten Satzbau des § 139b Absatz 6 Abga-
benordnung in § 2 Absatz 2 StIdV 


– Änderung der vom Bundeszentralamt für Steuern an den Bürger mitzuteilenden 
Daten (§ 6 Absatz 1 StIdV) 


– Anpassung des Musters 6 zu § 8 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 
(ErbStDV) durch Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (Muster 6 
zu § 8 ErbStDV) 
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– Einführung einer weiteren Regelung zu gemeinsamer Antragstellung für Anträge auf 
verbindliche Auskunft sowie Regelung der entsprechenden Zuständigkeit durch Ände-
rung der Steuerauskunftsverordnung (§ 1 StAuskV) 


– Regelung von Mitteilungspflichten über Billigkeitsleistungen zur temporären Kosten-
dämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungs-
programm durch Änderung der Mitteilungsverordnung (§ 13a MitteilungsVO) 


– Vereinfachung der gesonderten Feststellung bei Aufgabe eines Betriebs wegen Lieb-
haberei durch Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteu-
erungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung (§ 8 VO zu § 180 Abs. 2 
AO) 


– Änderungen der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung (AltvDV): 


– Umkehrung des Regelfalls, wann Versorgungseinrichtungen vom Vorliegen von 
Altersvorsorgebeiträgen im Sinne des § 82 Absatz 2 des Einkommensteuergeset-
zes (EStG) auszugehen haben (§ 6 Absatz 3 AltvDV) 


– Korrektur der Geltungswirkung der Erklärung eines Zulageberechtigten zur Be-
rücksichtigung von Altersvorsorgebeiträgen im Rahmen des Sonderausgabenab-
zugs bei Vertragsneuabschlüssen (§ 10 Absatz 4 AltvDV) 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Der Entwurf führt zu keinen Steuermehr- oder mindereinnahmen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Durch die Änderung der Mitteilungspflicht im Rahmen des § 6 Absatz 3 und 4 AltvDV ent-
steht lediglich ein geringer, nicht weiter bezifferbarer Erfüllungsaufwand auf Seiten der Bür-
gerinnen und Bürger. 


Im Übrigen entsteht für die Bürgerinnen und Bürger kein Erfüllungsaufwand. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Durch die Änderung der Mitteilungspflicht im Rahmen des § 6 Absatz 3 und 4 AltvDV ent-
steht lediglich ein geringer, nicht weiter bezifferbarer Erfüllungsaufwand auf Seiten der Wirt-
schaft. 


Im Übrigen entsteht für die Wirtschaft kein Erfüllungsaufwand. 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Durch den Wegfall der Bescheiderteilung in Fällen von geringer Bedeutung nach § 8 VO zu 
§ 180 Abs. 2 AO ist mit einer geringfügigen Aufwandsminderung von insgesamt 162 500 
Euro zu rechnen. 


Bei den übrigen Änderungen ist mit keinen signifikanten Auswirkungen auf den personellen 
Erfüllungsaufwand in den Finanzämtern zu rechnen. 


Durch die Rechtsänderungen entsteht beim Bund kein automationstechnischer Erfüllungs-
aufwand. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 







 - 4 - Bearbeitungsstand: 30.09.2022  11:02 


 


Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Sechste Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 


Vom ... 


Es verordnen: 


– die Bundesregierung aufgrund des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a des Gesetzes zu 
dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen vom 
6. August 1964 (BGBl. 1964 II S. 957), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
18. Juni 1997 (BGBl. I S. 1430) geändert worden ist, des Artikels 2 Buchstabe a des 
Gesetzes zu dem Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Be-
ziehungen vom 26. August 1969 (BGBl. 1969 II S. 1585), des § 139d der Abgabenord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 
2003 I S. 61), der zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1142) geändert worden ist, des § 36 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e des Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), des § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a und Satz 2 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), der zuletzt durch Artikel 27 Num-
mer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe aaa des Gesetzes vom 
21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, des § 93a Absatz 3 der Ab-
gabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), der zuletzt durch Artikel 70 Nummer 12 Buchstabe b des Ge-
setzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, 


– das Bundesministerium der Finanzen aufgrund des § 6a Absatz 3 Satz 3 des Umsatz-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 
S. 386), des § 18 Absatz 9 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 14 Nummer 11 
Buchstabe i des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden 
ist, des § 21 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikel 9 Num-
mer 1 des Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBl I S. 660), des § 89 Absatz 2 Satz 5 und 
6 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), der zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1679) geändert wor-
den ist, des § 180 Absatz 2 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), 


– das Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium des Innern und für Heimat auf-
grund des § 99 Absatz 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des 
Artikels 197 Nummer 2 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328): 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung [TnV] 


Artikel 2 Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung [TnV] 


Artikel 3 Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung [01.01.2023] 


Artikel 4 Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung [TnV] 







 - 5 - Bearbeitungsstand: 30.09.2022  11:02 


 


Artikel 5 Weitere Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung [01.11.2023] 


Artikel 6 Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung [TnV] 


Artikel 7 Änderung der Steuer-Auskunftsverordnung [TnV] 


Artikel 8 Änderung der Mitteilungsverordnung [xxx] 


Artikel 9 Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung [TnV] 


Artikel 10 Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung [TnV] 


Artikel 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung [TnV] 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 17a Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „(§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3)“ 
durch die Wörter „(§ 17b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 bis 5)“ ersetzt. 


2. § 61 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „als eingescannte Originale“ durch die Wör-
ter „auf elektronischem Weg“ ersetzt. 


b) In Absatz 5 Satz 3 werden die Wörter „als eingescannte Originale“ gestrichen und 
werden die Wörter „dieser eingescannten Originale“ durch die Wörter „der auf 
elektronischem Weg übermittelten Rechnungen oder Einfuhrbelege“ ersetzt. 


Artikel 2 


Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung [TnV] 


§ 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3794, 3814), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3096) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In den Nummern 11, 21 und 27 werden jeweils die Wörter „Finanzamt Kassel-Hof-
geismar“ durch die Wörter „Finanzamt Kassel“ ersetzt. 


b) In Nummer 16 wird das Wort „Mazedonien“ durch das Wort „Nordmazedonien“ er-
setzt. 


2. Nach Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 
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„(2b) Für die Unternehmer mit Sitz außerhalb des Gemeinschaftsgebiets (§ 1 Ab-
satz 2a des Umsatzsteuergesetzes), die im Gemeinschaftsgebiet auch weder ihre Ge-
schäftsleitung noch eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte haben und die in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union die Teilnahme an dem Verfahren im Sinne 
des § 18j des Umsatzsteuergesetzes angezeigt haben, sind die Absätze 1 und 2 für 
Zwecke der Durchführung des Verfahrens im Sinne des § 18j des Umsatzsteuergeset-
zes mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Unternehmer in dem Mitgliedstaat als 
ansässig zu behandeln ist, in dem die Teilnahme angezeigt wurde.“ 


Artikel 3 


Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung [01.01.2023] 


§ 4 der Umsatzsteuererstattungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. Oktober 1988 (BGBl. I S. 1780), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 8. April 
2010 (BGBl. I S. 386) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Der Antrag auf Erstattung ist unter Beifügung der in Betracht kommenden 
Rechnungen und Zahlungsnachweise nach einem vom Bundesminister der Finanzen 
zu bestimmenden Muster beim Bundeszentralamt für Steuern in Papierform oder elekt-
ronisch einzureichen. In ihm hat der Missionschef oder der Leiter der berufskonsulari-
schen Vertretung zu versichern, dass die Gegenstände oder die sonstigen Leistungen 
für den nach den §§ 1 oder 2 vorgesehenen Gebrauch bestimmt sind. Das Bundes-
zentralamt für Steuern prüft die Angaben des Antragstellers und entscheidet über den 
Antrag.“ 


2. Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Mindert sich der Steuerbetrag, so hat der Antragsteller das Bundeszentralamt für Steu-
ern unverzüglich zu unterrichten.“ 


Artikel 4 


Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung [TnV] 


In § 2 Absatz 2 Satz 1 der Steueridentifikationsnummerverordnung vom 28. November 
2006 (BGBl. I S. 2726), die zuletzt durch Artikel 11 Absatz 34 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2745) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 139b Abs. 6 Satz 5“ 
durch die Wörter „§ 139b Absatz 6 Satz 4“ ersetzt. 
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Artikel 5 


Weitere Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung 
[01.11.2023] 


§ 6 Absatz 1 der Steueridentifikationsnummerverordnung, die zuletzt durch Artikel 4 
dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet den Steuerpflichtigen unverzüglich 
über die ihm zugeteilte Identifikationsnummer.“ 


Artikel 6 


Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung [TnV] 


In Muster 6 (§ 8 ErbStDV) der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung vom 8. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 2658), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 25. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1495) geändert worden ist, wird das Wort „Urkundenrolle-Nr.“ durch die 
Wörter „Urkundenrolle-Nr./Urkundenverzeichnis-Nr.“ ersetzt. 


Artikel 7 


Änderung der Steuer-Auskunftsverordnung [TnV] 


Die Steuer-Auskunftsverordnung vom 30. November 2007 (BGBl. I S. 2783), die zu-
letzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 3 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


bb) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


cc) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 


„5. sich nach den §§ 20, 21, 24 oder 25 des Umwandlungssteuergesetzes 
bei verschiedenen Rechtsträgern steuerlich auswirkt und der steuerliche 
Wertansatz beim einbringenden oder übertragenden Rechtsträger vom 
steuerlichen Wertansatz beim übernehmenden Rechtsträger abhängt.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 
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„5. nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5: das Finanzamt, das für die steuerliche 
Behandlung des übernehmenden Rechtsträgers zuständig ist.“ 


2. Dem § 3 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bis 5 und Absatz 3 Nummer 4 und 5 in der am … [ein-
setzen: Datum des auf den Tag der Verkündung folgenden Tages] geltenden Fassung 
ist erstmals auf Anträge auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2022 bei der zuständigen Finanzbehörde eingegangen sind.“ 


Artikel 8 


Änderung der Mitteilungsverordnung [xxx] 


Nach § 13 der Mitteilungsverordnung vom 7. September 1993 (BGBl. I S. 1554), die 
zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Mai 2022 (BGBl. I S. 816) geändert worden 
ist, wird folgender § 13a eingefügt: 


„§ 13a 


Mitteilungen über Billigkeitsleitungen zur temporären Kostendämpfung des Erdgas- 
und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungsprogramm 


(1) Behörden und andere öffentliche Stellen haben als mitteilungspflichtige Stellen 
(§ 93c Absatz 1 der Abgabenordnung) den Finanzbehörden aus Anlass des Erdgas- und 
Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungsprogramm bewilligte Leistungen 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle nach 
Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung mitzuteilen. 


(2) Zur Sicherstellung der Besteuerung sind neben den in § 93c Absatz 1 Nummer 2 
der Abgabenordnung genannten Angaben folgende Angaben mitzuteilen: 


1. die Art und die Höhe der im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr gewährten Zah-
lung, 


2. das Datum, an dem die Zahlung bewilligt wurde, 


3. das Datum der Zahlung und 


4. bei unbarer Zahlung die Bankverbindung für das Konto, auf das die Zahlungen geleistet 
wurden. 


Werden nach Satz 1 mitzuteilende Zahlungen in einem späteren Kalenderjahr ganz oder 
teilweise zurückerstattet, ist die Rückzahlung abweichend von § 93c Absatz 3 der Abga-
benordnung von der mitteilungspflichtigen Stelle unter Angabe des Datums, an dem die 
Zahlung bei der mitteilungspflichtigen Stelle eingegangen ist, mitzuteilen. 


(3) Mitteilungen über im Kalenderjahr 2022 ausgezahlte Leistungen sind abweichend 
von § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung nach Veröffentlichung des amtlich vor-
geschriebenen Datensatzes und der Freigabe der amtlich bestimmten Schnittstelle bis zum 
[Datum wird nachgereicht] zu übermitteln. Das Bundesministerium der Finanzen kann im 
Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Frist nach Satz 1 durch 
ein im Bundessteuerblatt Teil I zu veröffentlichendes Schreiben verlängern, sofern die 
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technischen Voraussetzungen für die Annahme der Mitteilungen nicht rechtzeitig vorliegen. 
Auf begründeten Antrag einer mitteilungspflichtigen Stelle kann die oberste Finanzbehörde 
desjenigen Landes, in dem die mitteilungspflichtige Stelle ihren Sitz hat, dieser die Frist 
nach den Sätzen 1 oder 2 um längstens zehn Monate verlängern, sofern die technischen 
Voraussetzungen für die Übersendung der Mitteilungen bei der mitteilungspflichtigen Stelle 
nicht rechtzeitig vorliegen; das Bundesministerium der Finanzen ist über eine gewährte 
Fristverlängerung zu unterrichten. 


(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Bestimmungen dieser Verordnung sind 
nicht anzuwenden. § 1 Absatz 2 und § 2 Absatz 2 bleiben unberührt. Mitteilungspflichten 
über Leistungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, die sich nach anderen Bestimmungen 
dieser Verordnung ergeben, sind nicht anzuwenden.“ 


Artikel 9 


Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung 


[TnV] 


Dem § 8 der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundla-
gen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2663), 
die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1722) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt: 


„Auf eine gesonderte Feststellung nach Satz 1 kann verzichtet werden, wenn es sich um 
einen Fall von geringer Bedeutung handelt.“ 


Artikel 10 


Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung [TnV] 


Die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Februar 2005 (BGBl. I S. 487), die zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
11. Februar 2021 (BGBl. I S. 154) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 6 Absatz 3 und 4 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Die Versorgungseinrichtung hat ihre Pflichten als Anbieter im Sinne des § 80 
des Einkommensteuergesetzes nur dann wahrzunehmen, wenn ihr eine Erklärung des 
Arbeitnehmers vorliegt, dass dieser für die individuell besteuerten Beiträge eine Förde-
rung nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes in Anspruch neh-
men möchte. 


(4) Soweit eine Mitteilung nach Absatz 1 unterblieben ist und die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 Nummer 1 nicht vorliegen oder eine Erklärung des Arbeitnehmers 
nach Absatz 3 nicht vorliegt, hat die Versorgungseinrichtung davon auszugehen, dass 
es sich nicht um Altersvorsorgebeiträge im Sinne des § 82 Absatz 2 des Einkommen-
steuergesetzes handelt.“ 


2. Dem § 10 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 
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„Wird die Erklärung im Jahr des Vertragsabschlusses abgegeben, so gilt sie abwei-
chend von Satz 3 schon für das Jahr des Vertragsabschlusses.“ 


Artikel 11 


Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


(2) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(3) Artikel 5 tritt am 1. November 2023 in Kraft. 


(4) Artikel 8 tritt am [Datum wird nachgereicht] in Kraft. 


(5) § 13a der Mitteilungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieser Veränderung 
geändert worden ist, tritt am [Datum wird nachgereicht] außer Kraft. 


Der Bundesrat hat zugestimmt. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Seit dem Erlass der Fünften Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen vom 
25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1495) hat sich in mehreren Bereichen des deutschen Steuerrechts 
fachlich notwendiger Anpassungsbedarf ergeben. Die vorliegende Verordnung greift diesen 
Bedarf zusammenfassend auf. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Es werden mehrere Verordnungen geändert. Dies geschieht zur Verfahrenserleichterung 
in einer Mantelverordnung. Folgende Änderungen sind hervorzuheben: 


– Änderungen der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV): 


– Ergänzung möglicher Belegnachweise für die Gelangensvermutung bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen (§ 17a Absatz 2 Nummer 1 UStDV) 


– Änderung der Art und Weise der Einreichung von Belegnachweisen im Vergü-
tungsverfahren für im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (§ 61 
Absatz 2 und Absatz 5 UStDV) 


– Änderungen der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZustV): 


– Änderung der Finanzamtsbezeichnung von "Finanzamt Kassel-Hofgeismar" in "Fi-
nanzamt Kassel" nach Finanzamtsfusionierung (§ 1 Absatz 1 UStZustV) 


– Regelung der Zuständigkeit für außerhalb des Gemeinschaftsgebiets ansässige 
Unternehmer, die sich in einem anderen EU-Mitgliedstaat für das Verfahren One-
Stop-Shop - EU-Regelung registrieren lassen (§ 1 Absatz 2b UStZustV) 


– Umsetzung der Anforderungen des OZG und Verfahrenserleichterung beim Umsatz-
steuererstattungsverfahren für diplomatische Missionen, berufskonsularische Vertre-
tungen und deren Mitglieder durch Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung 
(§ 4 UStErstV) 


– Änderungen der Steueridentifikationsnummerverordnung (StIdV): 


– Redaktionelle Anpassung an den geänderten Satzbau des § 139b Absatz 6 AO in 
§ 2 Absatz 2 StIdV 


– Änderung der vom BZSt an den Bürger mitzuteilenden Daten (§ 6 Absatz 1 StIdV) 


– Anpassung des Musters 6 zu § 8 der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 
(ErbStDV) durch Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (Muster 6 
zu § 8 ErbStDV) 


– Einführung einer weiteren Regelung zu gemeinsamer Antragstellung für Anträge auf 
verbindliche Auskunft sowie Regelung der entsprechenden Zuständigkeit durch Ände-
rung der Steuerauskunftsverordnung (§ 1 StAuskV) 
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– Regelung von Mitteilungspflichten über Billigkeitsleistungen zur temporären Kosten-
dämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungs-
programm durch Änderung der Mitteilungsverordnung (§ 13a MitteilungsVO) 


– Vereinfachung der gesonderten Feststellung bei Aufgabe eines Betriebs wegen Lieb-
haberei durch Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteu-
erungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung (§ 8 VO zu § 180 Abs. 2 
AO) 


– Änderungen der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung (AltvDV): 


– Umkehrung des Regelfalls, wann Versorgungseinrichtungen vom Vorliegen von 
Altersvorsorgebeiträgen im Sinne des § 82 Absatz 2 EStG auszugehen haben (§ 6 
Absatz 3 AltvDV) 


– Korrektur der Geltungswirkung der Erklärung eines Zulageberechtigten zur Be-
rücksichtigung von Altersvorsorgebeiträgen im Rahmen des Sonderausgabenab-
zugs bei Vertragsneuabschlüssen (§ 10 Absatz 4 AltvDV) 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 


V. Regelungsfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


– Ermöglichung einer Antragsabgabe in elektronischer Form sowie Verfahrenserleichte-
rung bei Abgabe eines Antrags auf Erstattung von Umsatzsteuer an ausländische stän-
dige diplomatische Missionen und berufskonsularische Vertretungen durch Änderung 
der Umsatzsteuererstattungsverordnung (§ 4 UStErstV) 


– Vereinfachung der gesonderten Feststellung bei Aufgabe eines Betriebs wegen Lieb-
haberei durch Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteu-
erungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung (§ 8 VO zu § 180 Abs. 2 
AO) 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, indem er das 
Steueraufkommen des Gesamtstaats sichert und die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsver-
schuldung – Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirt-
schaftliche Zukunftsvorsorge – Investitionsklima) und 8.4 (Wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit – Wirtschaftswachstum) unterstützt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer 
Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Der Entwurf führt zu keinen Steuermehr- oder mindereinnahmen. 


4. Erfüllungsaufwand 


§ 8 VO zu § 180 Abs. 2 AO 


Die Finanzämter haben weiterhin die Liebhaberei zu prüfen, aber durch den Wegfall der 
Bescheiderteilung in Fällen von geringer Bedeutung nach § 8 VO zu § 180 Abs. 2 AO ist 
mit einer geringfügigen Aufwandsminderung von insgesamt 162 500 Euro zu rechnen. 


Der bisherige Zeitaufwand für die Bescheiderteilung wird insgesamt mit 25 Minuten pro Fall 
angesetzt. Der Lohnsatz der Länder im gehobenen Dienst beträgt 43,90 Euro pro Stunde 
und für den mittleren Dienst 33,70 Euro pro Stunde. Bei unterstellter hälftiger Aufgabener-
ledigung durch den mittleren und gehobenen Dienst ergeben sich 38,80 Euro je Stunde 
bzw. 0,65 Euro pro Minute. Hieraus ergibt sich eine jährliche Entlastung der Verwaltung der 
Länder von rund 162 500 Euro. 


§ 4 Absatz 1 UStErstV 


Die Bereitstellung der Möglichkeit zur Einreichung des Antrags auf Erstattung von Umsatz-
steuer an ausländische ständige diplomatische Missionen und berufskonsularische Vertre-
tungen sowie an ihre ausländischen Mitglieder (Umsatzsteuererstattungsverordnung - US-
tErstV) auch in elektronischer Form (§ 4 Absatz 1 UStErstV) löst beim Bundeszentralamt 
für Steuern keinen gesonderten Erfüllungsaufwand mehr aus, da für die im Zuge der Um-
setzung des OZG erforderlichen Umstellungen gesonderte Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen. 


5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Regelungsfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VI. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, sodass eine Befristung nicht in Betracht kommt.  


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluation 
der Regelungen nicht erforderlich. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 17a Absatz 2 Nummer 1 


Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451; 2020 I S. 597; 
2021, 97), das durch Artikel 39 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) 
geändert worden ist, wurde § 17a Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV) neu 
gefasst und Artikel 45a der Durchführungsverordnung (EU) 282/2011 in der Fassung von 
Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1912 des Rates vom 4. Dezember 2018 
(ABl. EU Nr. L 311 Seite 10) ins nationale Recht umgesetzt. 


Für Zwecke der Anwendung der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 
wird nach § 17a UStDV vermutet, dass der Liefergegenstand in den Bestimmungsmitglieds-
staat gelangt ist, wenn die in § 17a UStDV aufgeführten Voraussetzungen vorliegen.  


In Beförderungsfällen muss der liefernde Unternehmer angeben, dass der Gegenstand der 
Lieferung von ihm oder einem von ihm beauftragten Dritten in das übrige Gemeinschafts-
gebiet befördert wurde und er muss im Besitz bestimmter einander nicht widersprechender 
Belege sein, welche jeweils von unterschiedlichen Parteien ausgestellt wurden, die vonei-
nander, vom liefernden Unternehmer und vom Abnehmer unabhängig sind. 


Für den Belegnachweis bei der Gelangensvermutung in Beförderungsfällen wird redaktio-
nell durch die Neufassung des Klammerzusatzes klargestellt, dass neben den bisher aus-
drücklich benannten Beförderungsbelegen im Unionsversandverfahren auch weitere Be-
lege zur Nachweisführung in Betracht kommen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 61 Absatz 2 Satz 3 


Mit Urteil vom 17. Mai 2017, V R 54/16, hat der BFH entschieden, dass auch die Kopie 
einer Rechnungskopie eine Kopie der Rechnung i. S. von § 61 Absatz 2 Satz 3 UStDV a. F. 
ist. Dies bedeutet, dass eingescannte Kopien als Belegnachweis ausreichen. Demnach 
können im ersten Schritt keine eingescannten Originale verlangt werden. Erst bei begrün-
deten Zweifeln an dem Recht auf Vorsteuerabzug in der beantragten Höhe kann das Bun-
deszentralamt für Steuern verlangen, dass die Vorsteuerbeiträge durch Vorlage von Rech-
nungen und Einfuhrbelegen im Original nachgewiesen werden. 


Die Änderung setzt die vorgenannte Rechtsprechung des BFH um. 


Zu Buchstabe b 


§ 61 Absatz 5 Satz 3 


Mit Urteil vom 17. Mai 2017, V R 54/16, hat der BFH entschieden, dass auch die Kopie 
einer Rechnungskopie eine Kopie der Rechnung i. S. von § 61 Absatz 2 Satz 3 UStDV a. F. 
ist. Dies bedeutet, dass eingescannte Kopien als Belegnachweis ausreichen. Demnach 
können im ersten Schritt keine eingescannten Originale verlangt werden. Erst bei begrün-
deten Zweifeln an dem Recht auf Vorsteuerabzug in der beantragten Höhe kann das 
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Bundeszentralamt für Steuern verlangen, dass die Vorsteuerbeiträge durch Vorlage von 
Rechnungen und Einfuhrbelegen im Original nachgewiesen werden. 


Die Änderung setzt die vorgenannte Rechtsprechung des BFH um. 


Zu Artikel 2 (Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 1 Nummer 11, 21 und 27 


Zum 1. Oktober 2022 fusionieren die Finanzämter Kassel I und Kassel II-Hofgeismar. Somit 
ändert sich auch in § 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung die bisherige Bezeich-
nung „Finanzamt Kassel-Hofgeismar“ zu „Finanzamt Kassel“. 


Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 1 Nummer 16 


Die Änderung resultiert aus der bereits am 12. Februar 2019 in Kraft getretenen Änderung 
der offiziellen Staatsbezeichnung der „Republik Mazedonien“ in „Republik Nordmazedo-
nien“. 


Zu Nummer 2 


§ 1 Absatz 2b – neu – 


Derzeit richtet sich die Zuständigkeit für die Unternehmer, die im Gemeinschaftsgebiet (§ 1 
Absatz 2a des Umsatzsteuergesetzes) weder ihren Sitz (§ 11 der Abgabenordnung – AO), 
ihre Geschäftsleitung (§ 10 AO) noch eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte (vgl. Abschnitt 
3a.1 Absatz 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses) haben, danach, in welchem Staat 
der Unternehmer ansässig ist. Dies gilt sowohl für das allgemeine Besteuerungsverfahren 
(§ 18 Absatz 1 bis 4b UStG) als auch für die besonderen Besteuerungsverfahren (§§ 18i, 
18j und 18k UStG). Die derzeitige Regelung führt bei Unternehmern, die im Gemeinschafts-
gebiet weder ihren Sitz, ihre Geschäftsleitung noch eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte 
haben und die die Teilnahme an dem Verfahren im Sinne des § 18j UStG (sog. One-Stop-
Shop – EU-Regelung) in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union angezeigt 
haben, im Rahmen des Verfahrens One-Stop-Shop – EU-Regelung zu Problemen. Auf-
grund dieser Probleme sind derzeit Zuständigkeitsvereinbarungen nach § 27 AO zu treffen. 
Um diesen Verfahrensschritt zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und Ver-
waltungsökonomie ist es erforderlich, die Zuständigkeit für diese Unternehmer im Verfahren 
One-Stop-Shop – EU-Regelung insoweit anzupassen. 


Zu Artikel 3 (Änderung der Umsatzsteuererstattungsverordnung [01.01.2023]) 


Zu Nummer 1 


§ 4 Absatz 1 


Bislang ist für das Antragsverfahren zur Erstattung von Umsatzsteuer an ausländische stän-
dige diplomatische Missionen und berufskonsularische Vertretungen sowie an ihre auslän-
dischen Mitglieder die Papierform vorgesehen. Nach dem Gesetz zur Verbesserung des 
Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) sind Bund und Länder verpflichtet, bis spätestens zum 
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31. Dezember 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale 
anzubieten. Diese Verpflichtung wird durch die Gesetzesänderung umgesetzt. 


Zum Bürokratieabbau werden zudem Verfahrenserleichterungen sowohl bei den Antrag-
stellern wie auch bei der Verwaltung umgesetzt. Der Antrag ist künftig statt beim Auswärti-
gen Amt beim für das Erstattungsverfahren zuständigen Bundeszentralamt für Steuern ein-
zureichen. Klarstellend wird Satz 1 zudem dahingehend ergänzt, dass dem Antrag Zah-
lungsnachweise beizufügen sind. 


Zu Nummer 2 


§ 4 Absatz 4 Satz 1 


Es handelt sich um die Anpassung an die Änderung des Antragsverfahrens in Absatz 1. 


Zu Artikel 4 (Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung [TnV]) 


§ 2 Absatz 2 Satz 1 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. § 139b Absatz 6 Satz 4 der AO wurde 
durch Artikel 17 Nummer 20 Buchstabe c des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) 
aufgehoben, der bisherige Satz 5 der Vorschrift wurde dadurch zu Satz 4. Die versehentlich 
unterbliebene Anpassung der Verweisung in § 2 Absatz 2 Satz 1 StIdV ist nachzuholen. 


Zu Artikel 5 (Weitere Änderung der Steueridentifikationsnummerverordnung 
[01.11.2023]) 


§ 6 Absatz 1 


Derzeit unterrichtet das Bundeszentralamt für Steuern nach § 6 Absatz 1 StIdV den Be-
troffenen unverzüglich über die ihm zugeteilte Identifikationsnummer sowie über die Daten, 
die zu diesem Zeitpunkt beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu seiner Identifikati-
onsnummer nach § 139b Absatz 3 Nummer 3 bis 10, 12 und 14 der AO gespeichert sind. 
Dies geschieht durch ein maschinell erstelltes Mitteilungsschreiben, welches aufgrund der 
Vielzahl an Daten jedoch sehr unübersichtlich zu lesen ist. Insbesondere wenn das Mittei-
lungsschreiben vom Bürger Jahre später zur Feststellung der Identifikationsnummer heran-
gezogen wird, sind die alten Daten, die sich auf den Zeitpunkt der Vergabe der Identifikati-
onsnummer beziehen und sich schon längst geändert haben können, äußerst irritierend. 


Zu Beginn des IdNr.-Verfahrens war es sinnvoll, dass die betroffenen Personen ihre jeweils 
beim BZSt gespeicherten Daten überprüfen und sich ggf. an die Meldebehörde wenden, 
wenn diese Daten unvollständig oder unrichtig waren. Nach nunmehr aber fast fünfzehn 
Jahren haben sich die Kommunikationsprozesse mit den Meldebehörden vollständig etab-
liert. Dadurch kann man davon ausgehen, dass die Daten einer Person zum Zeitpunkt der 
Vergabe der IdNr. den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen.  


Das Bundesministerium der Finanzen will daher das Mitteilungsschreiben über die Zutei-
lung der Identifikationsnummer bürgerfreundlicher und übersichtlicher gestalten und auf 
das beschränken, wozu es vorgesehen ist, nämlich die Mitteilung der Identifikationsnum-
mer. Ab dem 1. November 2023 soll sich das Mitteilungsschreiben auf die Mitteilung der 
Identifikationsnummer beschränken und so deutlich nutzungsfreundlicher sein.  


Nachteile für den Betroffenen entstehen dadurch nicht, da es sich zum einen bei den derzeit 
mitzuteilenden Daten lediglich um eine Momentaufnahme der Daten zum Zeitpunkt der erst-
maligen Vergabe der Identifikationsnummer handelt, die sich schon am nächsten Tag ge-
ändert haben können und zum anderen der Betroffene jederzeit seine aktuellen beim Bun-
deszentralamt für Steuern gespeicherten Daten erfragen kann.  
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Durch die Änderung des § 6 Absatz 1 StIdV wird die rechtliche Voraussetzung geschaffen, 
dass das Mitteilungsschreiben bürgerfreundlicher und verständlicher gestaltet werden 
kann. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung [TnV]) 


Muster 6 (§ 8 ErbStDV) 


Die Änderung ist eine Folgeanpassung zu § 3 Absatz 3 der Verordnung über die Führung 
notarieller Akten und Verzeichnisse. Es ist notwendig, zusätzlich zur bisherigen Bezeich-
nung der Urkundenrollennummer auch die Bezeichnung der Urkundenverzeichnisnummer 
aufzunehmen, da mit dem Vordruck nach Muster 6 (§ 8 ErbStDV) sowohl vor dem 1. Januar 
2022 als auch nach dem 31. Dezember 2021 erfolgte Beurkundungen mitgeteilt werden. 


Zu Artikel 7 (Änderung der Steuer-Auskunftsverordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 sowie Nummer 5 – neu – 


Nach derzeit geltender Rechtslage ist in Umwandlungsfällen jeder abgebende, überneh-
mende oder entstehende Rechtsträger bei der Erteilung einer verbindlichen Auskunft ei-
genständig zu behandeln (vgl. Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 89, 
Nummer 4.1.2). Sofern zwei (oder mehr) Finanzämter unabhängig voneinander für die Er-
teilung einer verbindlichen Auskunft zu einem geplanten Umwandlungsvorgang zuständig 
sind, sollen sie sich fachlich abstimmen und unterrichten. Aufgrund der wechselseitigen 
Verknüpfungen im Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) ist eine Zuständigkeitsvereinba-
rung nach § 27 AO oftmals sinnvoll.  


In Fällen, in denen die steuerliche Behandlung in Bezug auf den Wertansatz bei dem ab-
gebenden Rechtsträgers von der steuerlichen Behandlung beim übernehmenden Rechts-
träger abhängt, soll künftig eine für alle beteiligten Rechtsträger einheitliche Antragstellung 
vorgesehen werden. Die daraufhin einheitlich erteilte verbindliche Auskunft ist dann nach 
§ 2 Absatz 2 der Steuer-Auskunftsverordnung für alle beteiligten Rechtsträger gleicherma-
ßen verbindlich. 


Zu Doppelbuchstabe cc 


Zu Buchstabe b 


§ 1 Absatz 3 Nummer 5 – neu – 


In der neuen Nummer 5 wird die örtliche Zuständigkeit für die Auskunftserteilung nach der 
neuen Nummer 5 in § 1 Absatz 2 Satz 1 der Steuer-Auskunftsverordnung geregelt. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Zu Nummer 2 


§ 3 Satz 2 – neu – 


Der neue Satz 2 bestimmt die erstmalige Anwendung der Neuregelungen in § 1 Absatz 2 
und 3 der Steuer-Auskunftsverordnung. 
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Zu Artikel 8 (Änderung der Mitteilungsverordnung [xxx]) 


§ 13a – neu – 


Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat gravierende Auswirkungen auf die Indust-
rieunternehmen in Deutschland. Neben Störungen der Lieferketten sind insbesondere die 
Erdgas- und Strompreise stark gestiegen. Dies stellt für viele handels- und energieintensive 
Unternehmen eine besondere Belastung dar, die nicht vorhersehbar war und von ihnen 
auch nicht zu vertreten ist. Im Verhältnis zu ihrem Umsatz haben diese Unternehmen sehr 
hohe Erdgas- und Stromkosten. Bereits eine Verdoppelung dieser Kosten stellt für Unter-
nehmen, die diesen Kostenanstieg nicht vollständig weitergeben können, eine besondere, 
teilweise bis zur Existenzgefährdung reichende Belastung dar.  


Um diese Belastung oberhalb der Verdoppelung der Kosten für Erdgas und Strom zumin-
dest teilweise abzudämpfen und damit einen Beitrag zur Stabilisierung des Industriestand-
orts Deutschland zu leisten, soll ein zeitlich befristetes Energiekostendämpfungsprogramm 
mit einem Fördervolumen von insgesamt ca. 5. Mrd. Euro durch das Bundeministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgelegt werden. Der Förderzeitraum umfasst die 
Zeitspanne vom 1. Februar bis 30. September 2022. Nach Schätzungen des BMWK han-
delt es sich um ca. 4 000 betroffene Unternehmen, die eine – zum Teil erhebliche – Förde-
rung erhalten können (Maximalbetrag der Förderung bis zu 50 Mio. Euro). Das Programm 
wird durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) umgesetzt. 


Da die Billigkeitsleistungen nach dem Energiekostendämpfungsprogramm als nicht rück-
zahlungspflichtiger, aber steuerbarer Zuschuss ausgestaltet sind, ist deren zutreffende Be-
steuerung sicherzustellen. 


Absatz 1 


Das BAFA wird als mitteilungspflichtige Stelle zur Mitteilung der aus Anlass des Erdgas- 
und Strompreisanstiegs nach dem Energiekostendämpfungsprogramm bewilligte Leistun-
gen an die Finanzverwaltung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz (vgl. § 87b Ab-
satz 1 AO) über die amtlich bestimmte Schnittstelle (vgl. § 87b Absatz 2 AO) nach Maßgabe 
des § 93c AO verpflichtet.  


Absatz 2 


§ 93c Absatz 1 Nummer 2 AO benennt die mitzuteilenden Daten in allen Fällen elektronisch 
mitzuteilender Besteuerungsgrundlagen Dritter. So muss die mitteilungspflichtige Stelle 
nach § 93c Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c und d AO im Datensatz auch Angaben zur 
Identifikationsnummer nach § 139b AO, zur Wirtschaftsidentifikationsnummer nach § 139c 
AO oder zur Steuernummer des Zahlungsempfängers machen.  


Der Umfang der mitzuteilenden Daten wird durch Satz 1 erweitert. Zusätzlich zu den in 
§ 93c Absatz 1 Nummer 2 AO genannten Angaben sind hiernach folgende, für die zutref-
fende Besteuerung unerlässliche Angaben mitzuteilen: 


1. die Art und die Höhe der im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr gewährten Zahlung 
im Sinne des Absatzes 1, 


2. das Datum, an dem diese Zahlung bewilligt wurde, 


3. das Datum der Zahlung und 


4. bei unbarer Zahlung die Bankverbindung für das Konto, auf das die Zahlungen geleistet 
wurden. 
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Neben der Angabe des Zahlungsdatums (vgl. Nummer 3) ist auch die Angabe des Datums 
der Bewilligung der Zahlung (vgl. Nummer 2) erforderlich. Denn bei Betrieben, die ihren 
Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, ist für die Zuordnung der Zahlungen 
als Betriebseinnahmen zu einem Wirtschaftsjahr nicht der Zeitpunkt der Zahlung relevant. 
In diesen Fällen sind Betriebseinnahmen vielmehr dem Wirtschaftsjahr zuzuordnen, in dem 
der Anspruch auf Zahlung entstanden ist. Dieser Anspruch entsteht spätestens mit der Be-
willigung der Zahlung. Somit ist im Wirtschaftsjahr der Bewilligung eine Forderung zu akti-
vieren, die den Gewinn unabhängig davon erhöht, ob die Zahlung im selben Wirtschaftsjahr 
oder später vorgenommen wird. 


Bei der Mitteilung der Höhe der gewährten Zahlung sind im gleichen Kalenderjahr zurück-
gezahlte Beträge abzusetzen. Werden mitzuteilende Zahlungen allerdings erst in einem 
späteren Kalenderjahr ganz oder teilweise zurückerstattet, ist die Rückzahlung nach Satz 2 
– abweichend von § 93c Absatz 3 AO – von der mitteilungspflichtigen Stelle unter Angabe 
des Datums, an dem die Zahlung bei der mitteilungspflichtigen Stelle eingegangen ist, 
gleichermaßen wie die Mitteilungen zu den Zahlungen bis zum letzten Tag des Monats 
Februar des folgenden Jahres mitzuteilen. 


Absatz 3 


§ 93c Absatz 1 Nummer 1 AO bestimmt grundsätzlich die Frist, innerhalb derer die Daten 
zu übermitteln sind. Aufgrund der unerlässlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der IT-Ver-
fahren sowohl auf Seiten der mitteilungspflichtigen Stellen als auch auf Seiten der Finanz-
verwaltung bestimmt Satz 1, dass Mitteilungen über im Kalenderjahr 2022 geleistete Zah-
lungen abweichend von § 93c Absatz 1 Nummer 1 AO erst nach Veröffentlichung des amt-
lich vorgeschriebenen Datensatzes und der Freigabe der amtlich bestimmten Schnittstelle 
bis zum [Datum wird nachgereicht] zu übermitteln sind. Durch Satz 2 wird das Bundesmi-
nisterium der Finanzen ermächtigt, diese Mitteilungsfrist im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder durch ein im Bundessteuerblatt Teil I zu veröffentlichendes 
BMF-Schreiben zu verlängern, sofern die technischen Voraussetzungen für die Annahme 
der Mitteilungen auf Seiten der Finanzverwaltung bis zum [Datum wird nachgereicht] noch 
nicht vorliegen.  


Absatz 4 


Satz 1 stellt klar, dass von den Regelungen in den Absätzen 1 bis 3 abweichende Bestim-
mungen der Mitteilungsverordnung im Anwendungsbereich des § 13a MV nicht anzuwen-
den sind (ausgenommen § 1 Absatz 2 und § 2 Absatz 2 MV). daher ist insbesondere die 
allgemeine Ausnahmeregelung zur Mitteilungspflicht von Zahlungen nach § 2 Absatz 1 
Satz 1 MV nicht anzuwenden.  


In Satz 3 wird klargestellt, dass Mitteilungspflichten nach anderen Bestimmungen der Mit-
teilungsverordnung für Leistungen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 nicht anzuwenden sind. 
Dies dient der Rechtsklarheit, da sich sonst für eine Leistung neben der Mitteilungspflicht 
nach § 13a MV auch eine Mitteilungspflicht nach den §§ 2 oder 4 MV ergeben könnte. 


Zu Artikel 9 (Änderung der Verordnung über die gesonderte Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung [TnV]) 


§ 8 Satz 2 – neu – 


Wird ein Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, ein gewerblicher Betrieb oder eine selbstän-
dige Tätigkeit als sog. Liebhaberei nicht mehr steuerlich berücksichtigt, sind die bis dahin 
entstandenen stillen Reserven des Betriebsvermögens nicht bereits zum Zeitpunkt des 
Übergangs zur Liebhaberei, sondern erst zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufgabe der Tä-
tigkeit, der Veräußerung des Betriebs oder der Entnahme oder Veräußerung der einzelnen 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens steuerwirksam aufzulösen. 
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Um eine zeitnahe und verbindliche Ermittlung der stillen Reserven zu gewährleisten, ordnet 
§ 8 VO zu § 180 Abs. 2 AO an, dass für jedes Wirtschaftsgut des Anlagevermögens der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem gemeinen Wert und dem Wert, der nach § 4 Absatz 1 
oder § 5 EStG anzusetzen wäre, gesondert und bei mehreren Beteiligten einheitlich festzu-
stellen ist.  


Soweit im Einzelfall allerdings keine oder allenfalls geringfügige steuerliche Auswirkungen 
zu erwarten sind, sollen die Finanzämter künftig auf eine gesonderte Feststellung nach § 8 
VO zu § 180 Abs. 2 AO verzichten können. Dies dient der Steuer- und Verwaltungsverein-
fachung und vermeidet unverhältnismäßigen Deklarations- und Verwaltungsaufwand. 


Zu Artikel 10 (Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung [TnV]) 


Zu Nummer 1 


§ 6 Absatz 3 und 4 


Altersvorsorgebeiträge können auch Zahlungen des Arbeitgebers im Rahmen der betrieb-
lichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktver-
sicherung sein, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Dies sind u. a. die indivi-
duelle Besteuerung der Beiträge und die Auszahlung der zugesagten Altersversorgungs-
leistung in Form einer lebenslangen Leibrente oder als Ratenzahlung im Rahmen eines 
Auszahlungsplans mit anschließender lebenslanger Teilkapitalverrentung (§ 82 Absatz 2 
EStG). Von Altersvorsorgebeiträgen ist aber nur dann auszugehen, wenn sich der Steuer-
pflichtige bewusst für die Förderung nach § 10a/ Abschnitt XI EStG entschieden hat. Allein 
durch die Begründung eines Arbeitsverhältnisses und die Entrichtung von Beitragszahlun-
gen durch den Arbeitgeber zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung hat der Arbeit-
nehmer eine solche bewusste Entscheidung, eine steuerliche Förderung nach § 10a/ Ab-
schnitt XI EStG in Anspruch nehmen zu wollen, noch nicht getroffen. Zur Klarstellung wird 
in Absatz 3 daher bestimmt, dass die Versorgungseinrichtung im Sinne des § 80 EStG nur 
dann ihre Pflichten wahrzunehmen hat, wenn der Arbeitnehmer eine entsprechende Erklä-
rung abgegeben hat. Die Regelung dient dem Bürokratieabbau, denn anderenfalls wäre ein 
Anbieter im Sinne des § 80 EStG u. a. verpflichtet, jährlich der Finanzverwaltung die Höhe 
der im jeweiligen Beitragsjahr zu berücksichtigenden Altersvorsorgebeiträge zu übermitteln 
und dem Anleger eine Bescheinigung nach § 92 EStG zu erteilen.  


Die Erklärung nach Absatz 3 verpflichtet den Arbeitnehmer jedoch nicht dazu, die Förde-
rung nach § 10a/ Abschnitt XI EStG jährlich auch in Anspruch zu nehmen. Auch nach Ab-
gabe der Erklärung kann der Arbeitnehmer entscheiden, ob er tatsächlich für das jeweilige 
Beitragsjahr eine steuerliche Förderung wünscht. Dies ist vergleichbar mit einem Steuer-
pflichtigen, der einen privaten Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hat. Auch dieser Zula-
geberechtigte muss die Förderung nicht zwingend in Anspruch nehmen.  


Die bisherige Regelung, wonach der Arbeitnehmer gegenüber der Versorgungseinrichtung 
auf die Förderung nach § 10a/ Abschnitt XI EStG verzichten konnte, entfällt. Diese war für 
den Anleger nachteilig, da der Verzicht, die steuerliche Förderung nach § 10a/ Abschnitt XI 
EStG in Anspruch zu nehmen, nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden konnte. 


In Absatz 4 wird eine Folgeänderung vorgenommen.  


Die Versorgungseinrichtung hat künftig nicht mehr bei Vorliegen des Verzichtes, sondern 
bei Nicht-Vorliegen der Erklärung nach Absatz 3 davon auszugehen, dass keine Altersvor-
sorgebeiträge im Sinne des § 82 Absatz 2 EStG vorliegen. 


Zu Nummer 2 


§ 10 Absatz 4 Satz 5 – neu – 
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Durch die Fünfte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen wurde für den Zula-
geberechtigten die Möglichkeit geschaffen, gegenüber seinem Anbieter zu erklären, dass 
er eine steuerliche Berücksichtigung seiner Altersvorsorgebeiträge bei der Ermittlung der 
abziehbaren Sonderausgaben im Rahmen der steuerlichen Veranlagung nicht beabsichtigt 
(§ 10 Absatz 4 Satz 1 AltvDV). Um mögliche Korrekturmeldungen seitens der Anbieter zu 
vermeiden, gilt diese Erklärung erst ab dem Veranlagungsjahr, das dem Jahr folgt, in wel-
chem die Erklärung gegenüber dem Anbieter abgegeben wird (§ 10 Absatz 4 Satz 3 Alt-
vDV).  


Bei Vertragsneuabschlüssen führt diese Reglung sowohl auf Seiten der Anbieter als auch 
beim Zulageberechtigten zu einem Mehraufwand. So müsste der Zulageberechtigte, der 
keine steuerliche Förderung in Anspruch nehmen möchte, den Vertrag im Rahmen der 
Steuerveranlagung mittels Eintragung in der Anlage AV explizit von der Berücksichtigung 
des Sonderausgabenabzugs ausnehmen.  


Mit der Neuregelung wird die Möglichkeit geschaffen, vom Jahr des Vertragsabschlusses 
an auf Angaben in der Anlage AV zu verzichten. Auf diese Weise können Eintragungsfehler 
in der Steuererklärung vermieden, kann das Verfahren für den Zulageberechtigten ver-
ständlicher und einfacher gestaltet und damit das Ziel der Regelung noch besser erreicht 
werden. 


Zu Artikel 11 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 11 Absatz 1 bestimmt, dass die vorliegende Änderungsverordnung grundsätzlich am 
Tag nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen der Umsatzsteuererstattungsverordnung müssen spätestens zum 31. De-
zember 2022 in Kraft treten (vgl. § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Verbesserung des Online-
zugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3138). 


Zu Absatz 3 


Das Verfahren zur Vergabe der IdNr. läuft weitgehend automatisiert ab. Für technische not-
wendige und gesetzlich erforderliche Anpassungen sind nur zwei Release Termine im Jahr 
vorgesehen (November / Mai), die mit erheblichem Vorlauf programmiert werden. Die An-
passung des Mitteilungsschreiben ist zum November-Release 2023 vorgesehen. Die Än-
derung der Steueridentifikationsnummerverordnung tritt daher am 1. November 2023 in 
Kraft. 


Zu Absatz 4 


[wird nachgereicht] 


Zu Absatz 5 


[wird nachgereicht] 





		Lesezeichen strukturieren

		Referentenentwurf 
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1. Einleitung 


Der Wegfall der Lieferungen von 


russischem Erdgas hat umfangreiche 


Auswirkungen auf die deutsche und 


europäische Bevölkerung und Wirtschaft. 


Die dramatisch gestiegenen Preise für 


Erdgas drohen in erheblichem Ausmaß die 


finanzielle Leistungsfähigkeit privater 


Haushalte und Unternehmen zu 


überfordern. Gleichzeitig ist die 


Versorgungssicherheit gefährdet, sodass 


massiv Erdgas eingespart werden muss – 


durch private Haushalte ebenso wie durch 


Industrie und Gewerbe. 


Die Bewältigung dieser Herausforderung 


ist maßgeblich für den sozialen 


Zusammenhalt in unserem Land, für die 


Stabilität unserer Volkswirtschaft und die 


Bekämpfung der Inflation. 


Die Bundesregierung hat aus diesem 


Grund am 23.09.2022 die ExpertInnen-


Kommission „Gas und Wärme“ eingesetzt 


und diese gebeten, Vorschläge zur 


Bewältigung der durch den russischen 


Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöste 


Gaspreiskrise zu erarbeiten. Die 


Kommission wurde gebeten, zentrale 


Elemente einer deutschen Gaspreisbremse 


bereits zum 10.10.2022 vorzulegen. 


Diesem Wunsch kommt die Kommission 


mit der Vorlage dieses Zwischenberichtes 


nach. 


                                                      


1 Vergleichsportal Verivox (Datenstand: 
07.10.2022). 


2. Gaspreise als existentielles Risiko 


Im Jahr 2021 wurden in Deutschland rund 


1.000 Terawattstunden Erdgas verbraucht, 


davon 40% durch die privaten Haushalte 


und kleineren Gewerbekunden und 60% 


durch die Gasverstromung und die großen 


Industriekunden. Die Großhandelspreise 


bewegen sich auf einem historisch hohen 


Niveau und sind ein zentraler Grund für 


die steigende Inflation. Eine 


Kilowattstunde Gas kostet im Mittel 


derzeit 28,3 ct für Neukunden.1 Vor einem 


Jahr um diese Zeit lag der Preis für 


Neukunden bei 6,8 ct pro Kilowattstunde. 


Private Verbraucher und Unternehmen 


müssen weiter mit deutlich steigenden 


Gas- und Fernwärmepreisen rechnen.  


Der Preisanstieg besitzt erhebliche soziale 


Sprengkraft. Bis weit in die 


gesellschaftliche Mitte droht eine 


Preisentwicklung, die diese Haushalte an 


den Rand ihrer finanziellen 


Leistungsfähigkeit bringt oder diese 


finanziell überfordern kann.  


Gleiches gilt für Industrie, Gewerbe, 


Handel und Dienstleistungen, wie z. B. 


Unternehmen sowie soziale, kulturelle, 


wissenschaftliche und sonstige 


Einrichtungen. Der Gas- und 


Fernwärmepreisanstieg sowie der 


gleichzeitige Strompreisanstieg erzeugen 


hier einen enormen Kostendruck, mit zum 


Teil drastischen Folgen. Wir sehen bereits 
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Geschäftsaufgaben in der gewerblichen 


Wirtschaft und Produktionsrückgänge in 


der Industrie. Da, wo Unternehmen in 


einem internationalen Wettbewerb 


stehen, drohen sie, ihre 


Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen. Dies 


gilt insbesondere für die energieintensive 


Industrie.  


Die Gasversorgungslage in Deutschland ist 


angespannt, aber stabil. Die Befüllung der 


Gasspeicher ist gut vorangekommen. Die 


Versorgungssicherheit in Deutschland ist 


derzeit weiter gewährleistet. Der 


kommende Winter stellt für unser Land 


gleichwohl eine enorme Herausforderung 


dar. Trotz voller Gasspeicher wird die 


Versorgung mit Erdgas Deutschland 


keinen Gasverbrauch mehr auf 


Vorjahresniveau ermöglichen. Die 


Bundesnetzagentur hat im Juni 2022 die 


Alarmstufe des Notfallplans Gas 


ausgerufen und geht davon aus, dass 


mindestens 20% Einsparungen beim 


Gasverbrauch nötig sind, um einer 


Gasmangellage im kommenden Winter 


vorzubeugen. Eine Verschlechterung der 


Versorgungslage ist je nach Verlauf des 


Winters und weiterer Einflussfaktoren 


nicht auszuschließen. Sparanstrengungen 


sind daher zu intensivieren. 


3. Zielsetzungen aus Sicht der 
Kommission 


Die Gaspreiskrise stellt die Politik vor 


große und komplexe Herausforderungen. 


Sie verschärft die gegenwärtige 


Krisenbelastung, fordert die 


Bewältigungskapazität der Politik heraus 


und macht die Bedeutung gestärkter 


Krisenresilienz offensichtlich. Die 


Bewältigung der Gaspreiskrise stellt die 


Politik vor große und komplexe 


Herausforderungen. Die Kommission hat 


sich bei ihren Vorschlägen in diesem 


Zwischenbericht von folgenden 


Zielsetzungen und Grundüberlegungen 


leiten lassen:  


Schnelle Entlastungswirkung 


Die Kommission hält es für erforderlich, 


dass finanzielle Entlastungen die 


Betroffenen so schnell wie möglich 


erreichen, spätestens bis zum 


Jahreswechsel. Dies bedingt, dass die zu 


ergreifenden Maßnahmen schnell 


implementiert werden müssen. Die 


notwendige Schnelligkeit hat zur Folge, 


dass Ausdifferenzierungen und die 


Zielgenauigkeit der Maßnahmen 


kurzfristig nicht immer in dem Maße 


gegeben sind, wie es wünschenswert und 


idealerweise notwendig wäre. Die 


Kommission macht darum Vorschläge, wie 


die schnellen Maßnahmen im Zeitverlauf 


in ausdifferenzierte Maßnahmen überführt 


werden können.  


Wirksamer Schutz vor finanzieller 


Überforderung 


Für die Kommission ist es von zentraler 


Bedeutung, dass das Ziel erreicht wird, 


diejenigen vor einer finanziellen 


Überforderung zu schützen, die davon am 
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stärksten bedroht werden, und den 


gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 


fördern. Dies kann nicht immer im 


Rahmen nur eines Instrumentes 


gewährleistet werden. Darum schlägt die 


Kommission vor, bestimmte Instrumente 


durch geeignete Maßnahmen zu 


flankieren, z.B. durch Härtefallregelungen. 


Die Fähigkeit des Staates ist zu verbessern, 


zielgerichtete Unterstützungen zu leisten.  


Klare Einsparanreize 


Zentrales Ziel ist es, eine Gasmangellange 


oder einen weiteren Anstieg der 


Großhandelspreise in Deutschland und 


Europa zu vermeiden. Diese hätte 


erhebliche soziale und wirtschaftliche 


Verwerfungen zur Folge. Es ist daher 


zwingend notwendig, dass wir in 


Deutschland im kommenden Winter einen 


gemeinsamen Kraftakt unternehmen, in 


erheblichem Umfang Gas einzusparen. Die 


Kommission hält es für erforderlich, dass 


wir mindestens 20 Prozent Gas einsparen. 


Darüberhinausgehende Einsparungen 


helfen, einer Gasmangellage vorzubeugen. 


und die Großhandelspreise zu senken. 


Die Energiekrise über den nächsten Winter 


hinausdenken 


Es ist unbedingt erforderlich, alles zu 


unternehmen, um sicher durch den 


kommenden Winter zu kommen. Die 


Gaspreiskrise wird Deutschland jedoch bis 


mindestens in das Jahr 2024 hinein stark 


fordern. Die Herausforderungen im Winter 


2023/24 werden mindestens genauso groß 


sein wie in diesem Winter – 


wahrscheinlich sind sie sogar größer. Die 


Bundesregierung sollte darum schon 


heute Maßnahmen ergreifen, die auch 


mittelfristig bei der Bewältigung der 


Gaspreiskrise helfen können.  


Die Transformation berücksichtigen und 
beschleunigen 


Die Energiekrise beschleunigt den 


Strukturwandel in Deutschland, der im 


Zuge der Transformation hin zur 


Klimaneutralität zu erwarten ist. Viele 


Unternehmen stehen vor der 


Herausforderung, dass ihre 


Transformationspläne durch die extremen 


Preisentwicklungen wichtiger 


Brückentechnologien gefährdet sind. 


Gleichzeitig weist die Kommission darauf 


hin, dass vor dem Hintergund der Gaskrise 


diese Transformationsprozesse 


beschleunigt werden sollten. Die 


Bundesregierung sollte die 


Transformationspläne maßnahmenseitig 


unterstützen und beschleunigen und 


gegebenenfalls im Rahmen von 


Maßnahmen bestehende Pläne 


unterstützen.  


Stabilisierung der Volkswirtschaft und des 
Preisniveaus 


Für die Kommission ist es von zentraler 


Bedeutung, dass die Maßnahmen zur 


Bewältigung der Gaskrise zur 


Stabilisierung der Lieferbeziehungen und 


zur Dämpfung der Inflation beitragen. Die 


Kommission empfiehlt daher Instrumente, 
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die Gaskunden gezielt entlasten, um deren 


Existenzen zu sichern, während starke 


Sparanreize erhalten bleiben, um einen 


Zielkonflikt mit dem Gebot des 


Gassparens zu vermeiden. 


Europa mitdenken 


Ganz Europa ist von der Krise betroffen, 


und wir können die Krise nur gemeinsam 


und solidarisch bewältigen. Deutschland 


hat aufgrund seiner Größe und 


Abhängigkeit von russischem Gas eine 


besondere Verantwortung, sich um ein 


koordiniertes Vorgehen mit seinen 


Nachbarn zu bemühen. Die Kommission 


hält es deswegen für wichtig, den Effekt 


der Maßnahmen auf Europa mitzudenken, 


die vorgeschlagenen Maßnahmen in ein 


europäisches Maßnahmenpaket zu 


integrieren, eine gemeinsame Lösung für 


eine Senkung des Gasverbrauchs und der 


Gaskosten zu suchen, den Anreiz für 


Energiesparen und den Binnenmarkt zu 


erhalten sowie die europäische 


Versorgungssicherheit sicherzustellen.  


4. Gas- und Wärmepreisbremse für 
Haushalte und alle anderen 
Verbraucher (außer RLM-gemessene 
Industrie und Gaskraftwerke)  


Haushalte und KMUs sind zum Teil schon 


jetzt stark von der Gaspreiskrise betroffen. 


Im weiteren Verlauf der Heizperiode ist 


mit einer deutlichen Steigerung der 


Belastung zu rechnen, die die Belastung 


anderer Haushalte um ein Vielfaches 


übersteigt. Dies erfordert eine schnelle 


und erhebliche Entlastung der Gaskunden, 


die im Rahmen der bestehenden, 


technischen Möglichkeiten nicht zeitnah 


umsetzbar sind. Dazu erhalten die 


Versorger den Gegenwert der 


Abschlagzahlungen. Um dem zu begegnen 


wird ein zweistufiges 


Entlastungsprogramm etabliert, das über 


die Gasversorger abgewickelt wird.  


Um eine Umsetzung beider Stufen zu 


ermöglichen, ist es von entscheidender 


Bedeutung, die Versorger in die Lage zu 


versetzen, die Maßnahmen schnell, 


rechtssicher und ohne eigene Risiken 


umzusetzen. Der Staat sollte die 


Regelungen so ausgestalten, dass 


rechtliche Risiken insbesondere im Bereich 


der beihilferechtlichen Prüfungen nicht 


entstehen.  


Stufe 1: Einmalzahlung im Dezember 2022 


Um die extremen Belastungen von Gas- 


und Fernwärmekunden abzufangen, die 


um ein Vielfaches höher sind als die 


Belastungen von Haushalten, die nicht mit 


Gas heizen, erhalten die Gaskunden 


bereits im Dezember 2022 eine 


Einmalzahlung auf Basis des Verbrauchs, 


welcher der Abschlagszahlung aus 


September 2022 zugrunde gelegt wurde. 


Diese Einmalzahlung dient als finanzielle 


Brücke bis zur regulären Einführung der 


Gaspreisbremse.  
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Um die Einmalzahlung schnell 


umzusetzen empfiehlt die Kommission 


folgendes Verfahren:  


Der Staat übernimmt als Zahler die 


Abschläge aller Gaskunden und SLP 


Kunden außer Industrie und 


Stromerzeugungskraftwerken. Die 


Übernahme der Abschlagszahlungen bei 


Vermietern wird entsprechend § 560 Abs. 


3 BGB in der Dezemberabrechnung 


behandelt.  


Zur schnellen Abwicklung müssen die 


Versorger insoweit von allen 


Informationspflichten, Form und Fristen 


etc. gegenüber ihren Kunden freigestellt 


werden. Die Versorger verzichten auf die 


Erhebung der Abschlagszahlung für 


Dezember. Im Ausgleich bekommen sie 


die Werte der Abschlagszahlungen 


spätestens zum 01.12.2022 von einer 


staatlichen Stelle erstattet. Erstattungen 


im Rahmen der Jahresabrechnung 


erfolgen ausschließlich an die Endkunden.  


Voraussetzung für das Aussetzen der 


Abschlagszahlung gegenüber den Kunden 


ist ein fristgerechter Zahlungseingang bei 


den Versorgern bis zum 01.12.2022.  


Mit Blick auf zentral beheizte Mietshäuser 


und Gewerbeeinheiten wird wie in Stufe 2 


beschrieben verfahren. Die Gutschrift 


muss vom Vermieter auf die Wohnungen 


bzw. Mieter umgelegt werden. Für von 


WEG bewirtschaftete Mehrfamilienhäuser 


wird entsprechend verfahren.  


Der Verteilungsschlüssel ist analog zu dem 


Schlüssel, mit dem auch in der 


Vergangenheit die Gaskosten auf die 


Wohnungen verteilt wurden.   


Der erhaltene Rabatt ist bei der 


Einkommenssteuererklärung als 


geldwerter Vorteil anzugeben. Dabei 


sollen möglichst hohe Freibeträge gelten. 


Eine Veranlagungspflicht entsteht alleine 


durch den Rabatt nicht.  


Stufe 2: Gas- und Wärmepreisbremse ab März 
2023 


Durch einen garantierten Brutto-Preis 


inklusive aller staatlich induzierter 


Preisbestandteile von 12 ct/kWh für Gas 


für ein Grundkontingent der 


Gasverbrauchsmenge wird die 


Belastungsentwicklung für Gaskunden 


gedämpft. Für den Rest der 


Verbrauchsmenge oberhalb des 


Grundkontingentes gilt der vertraglich 


vereinbarte Arbeitspreis. Für den Rest der 


Verbrauchsmenge oberhalb des 


Grundkontingentes gilt der vertraglich 


vereinbarte Arbeitspreis. Die Gas- und 


Wärmepreisbremse könnte zum 


01.03.2023 in Kraft treten und endet 


frühestens zum 30.04.2024. Sie erreicht 


den Kunden mit der Abschlagszahlung.  


Das Grundkontingent beträgt 80% des 


Verbrauchs, der der Abschlagszahlung aus 


September 2022 zugrunde gelegt wurde. 


Der erhaltene Betrag muss nicht 


zurückgezahlt werden, selbst wenn der 


tatsächliche Verbrauch in der 
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Jahresendabrechnung von der 


angenommenen Menge abweicht. Daher 


bleibt der volle Energiesparanreiz 


bestehen und jede eingesparte kWh 


reduziert den Rechnungsbetrag um den im 


Versorgungsvertrag vereinbarten 


Arbeitspreis. 


Der monatliche Betrag der Gas- und 


Wärmepreisbremse für Kunden, die einen 


Arbeitspreis oberhalb des Garantiepreises 


haben, errechnet sich wie folgt:  


Rabatt = (individueller Arbeitspreis - 
Garantiepreis) * Grundkontingent / 
#Abschläge  


Auch Fernwärmekunden sind durch den 


steigenden Gaspreis betroffen, so dass 


auch für diese eine Wärmepreisbremse 


eingeführt werden soll. Dazu wird analog 


zum Gaspreis ein garantierter Brutto-Preis 


von 9,5 ct/kWh für Fernwärme für ein 


Grundkontingent von 80% eingeführt. 


Zudem wird ein 


Preisdämpfungsmechanismus beim 


Preisanpassungsmechanismus für 


Fernwärmepreise geschaffen. Anders als 


bisher soll zukünftig allein die 


Kostenentwicklung bei Erzeugung und 


Bereitstellung der Fernwärme für die 


Preisentwicklung maßgeblich sein. Die 


heute ebenfalls zu berücksichtigenden 


Verhältnisse auf dem Wärmemarkt sollen 


vorübergehend nicht in die Preisbildung 


einfließen, um zu verhindern, dass der 


allein kriegsbedingte Preisanstieg am 


Wärmemarkt infolge der Gasknappheit die 


Fernwärmepreise zusätzlich und 


unabhängig von den tatsächlichen Kosten 


im Einzelfall zu einem weiteren Anstieg 


der Kosten für die Kunden führt.  


Die Kommission spricht sich für die 


Einführung einer Obergrenze für den 


subventionierten Grundverbrauch aus. Die 


Bundesregierung wird gebeten, die 


rechtlichen und technischen 


Voraussetzungen dafür zu schaffen. Es 


sollen die Voraussetzungen für ein 


haushaltsbezogenes Mindestkontingent 


geschaffen werden.  


Der Versorger wird einer staatlichen Stelle 


mit einer angemessenen Frist im Voraus 


eine halbjährliche Abrechnung über den zu 


erstatteten Rabatt ausstellen.  


Die Bundesregierung hat robuste 


Maßnahmen zur Vermeidung von 


Missbrauch zu ergreifen, insbesondere von 


Vertragsausgestaltung, die auf eine 


Erhöhung des Rabatts abzielt.  


Bei Mietshäusern und 


Wohnungseigentümergemeinschaften 


(WEG), die zentral beheizt werden, gibt es 


häufig keine direkte Vertragsbeziehung 


zwischen Versorger und BewohnerIn, 


stattdessen ist jeweils der Vermieter oder 


Verwalter zwischengeschaltet. Der 


Versorger kennt in diesen Fällen lediglich 


den Verbrauch des Gesamtgebäudes. In 


diesen Fällen wird im Dezember 2022 dem 


Betriebskostenkonto der MieterIn die 


Einmalzahlung gutgeschrieben. Hierüber 


ist der MieterIn rechtzeitig schriftlich oder 


elektronisch zu informieren.  
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Der Rabatt wird entsprechend der 


Vorgehensweise bei Einzelwohnungen auf 


das Grundkontingent gezahlt, das je 


Liefervertrag/Zähler anhand der 


bisherigen Abschlagszahlungen berechnet 


wird. Daher muss die Gutschrift vom 


Vermieter auf die Wohnungen bzw. 


BewohnerIn umgelegt werden. Der 


Verteilungsschlüssel ist analog zu dem 


Schlüssel, mit dem auch in der 


Vergangenheit die Gaskosten in der 


Betriebskostenabrechnung auf die 


Wohnungen verteilt wurden. Für von 


Wohnungseigentümergemeinschaften 


(WEG) bewirtschaftete 


Mehrfamilienhäuser wird entsprechend 


verfahren.  


Sollten auf europäischer Ebene 


Maßnahmen zur Dämpfung der 


Gasgroßhandelspreise ergriffen werden, 


würde sich die Wirkung der Gas- und 


Wärmepreisbremse automatisch anpassen. 


Durch europäische Eingriffe eventuell 


gesenkte Großhandelspreise führen zu 


sinkenden Arbeitspreisen und 


entsprechend zu einer geringeren 


staatlichen Subvention. Die vorgestellte 


Maßnahme ist somit zu europäischen 


Maßnahmen vollumfänglich kompatibel 


und erhält den Anreiz zum Gassparen 


aufrecht. Wir empfehlen der 


Bundesregierung bei der Mitwirkung für 


die europäischen Maßnahmen auf ein 


System hinzuarbeiten, welches den hier 


skizzierten Sparanreiz aufnimmt. 


Flankierende Maßnahmen 


Fähigkeit zu sozial-differenzierten 
Direktzahlungen des Bundes schaffen 


Die ExpertInnen-Kommission sieht eine 


gezielte Kompensation der privaten wie 


unternehmerischen VerbraucherInnen 


außerhalb der Bepreisungssysteme durch 


sozial-differenzierte Direktzahlungen als 


grundsätzlich den besten Mechanismus 


an. Derzeit ist ein solches Vorgehen nicht 


möglich, da es keine entsprechende 


staatliche Infrastruktur gibt. Die 


gesetzlichen Grundlagen sollten daher so 


schnell wie möglich geschaffen und diese 


operativ umgesetzt werden. Für 


Privatpersonen bietet das laufende 


Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der 


Abgabenordnung im Jahressteuergesetz 


2022 die passende Gelegenheit, um 


zukünftig solche zielgerichteten 


Direktzahlungen zu ermöglichen. Hier 


sollten im geplanten neuen § 139b weitere 


Merkmale vorgesehen werden, um eine 


gezielte Differenzierung zwischen 


verschiedenen Verbrauchergruppen zu 


ermöglichen. 


Hilfsfonds zum Schutz von MieterInnen und 
EigentümerInnen 


Ergänzend zu dem Modell der 


Einmalzahlung wird für Härtefälle 


aufgrund von Gas- und Fernwärmepreisen 


für den Zeitraum 01.01.2022-28.02.2023 


ein Hilfsfond eingerichtet. Dieser Sofort-


Hilfsfond besteht aus zwei Elementen:  
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• zum einen aus einer zinslosen 


Liquiditätshilfe für die Vermieter und 


Wohnungsunternehmen, die für Ihre 


MieterInnen bei extremen 


Preissteigerungen für Gas und 


Fernwärme in Vorleistung gehen 


wollen, und für MieterInnen, deren 


Vorauszahlungen (Abschlag) im vierten 


Quartal und im Januar/Februar 2023 


durch 


die vorgeschlagene Einmalzahlung nic


ht ausgeglichen werden kann und die 


somit überlastet werden. 


• zum anderen aus einer Unterstützung 


für MieterInnen sowie 


EigentümerInnen, die von den 


besonderen Preissteigerungen schon 


vor diesem Zeitraum betroffen sind, 


und über das vorgesehene Modell 


nicht ausreichend entlastet werden. 


Die Definition eines Härtefalls und die 


Durchführung des Sofort-Hilfefonds 


werden durch den Bund bestimmt.  


Wohngeld Plus 


Die Soforthilfe muss so lange aufrecht 


erhalten werden, bis das von der 


Bundesregierung vorgeschlagene 


Wohngeld Plus tatsächlich voll 


administrierbar ist und die BürgerInnen 


tatsächlich ihre Ansprüche auch 


ausbezahlt bekommen.  


Gleichzeitig muss die Wohngeld-


Gesetzgebung, die bereits im 


parlamentarischen Verfahren ist, ohne 


Verzögerungen so abgeschlossen werden, 


dass ab Januar 2023 mindestens zwei 


Millionen Menschen zusätzlich die 


Heizkostenzuschüsse erhalten, die im 


Gesetz für die WohngeldempfängerInnen 


vorgesehenen sind. Die vorgeschlagenen 


Summen für die Heizkosten-, Klima- und 


CO2-Kompenten sind im Hinblick auf die 


enorm steigenden Heizkosten nochmals 


deutlich angehoben werden. Für die 


Wohngeldämter bedarf es einer 


unverzüglichen Aufstockung des 


Personals, um den Antragsstau zu 


überwinden und die zeitnahe Auszahlung 


zu ermöglichen. 


Hilfsfonds soziale Dienstleister 


Die Gaspreisbremse führt in ihrer 


Mechanik dazu, dass die Energiekosten 


auch für die sozialen Dienstleister 


(Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, 


Reha-Kliniken, Sozialkaufhäuser etc.) 2023 


weiter spürbar über den Werten liegen, die 


Vergütungs- und 


Kostenerstattungsregelungen der 


Refinanzierung zugrunde gelegt wurden. 


Diese kostensenkenden Sparanreize 


könnten kurzfristig nur durch 


Angebotseinschränkungen erreicht 


werden, die gesellschaftlich als nicht 


vertretbar einzuschätzen sind. Die soziale 


Infrastruktur ist ein zentraler Bestandteil 


der Daseinsvorsorge und muss in der Krise 


abgesichert werden, um die Versorgung 


der vulnerablen Personengruppen 


sicherzustellen. Langwierige 
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Verhandlungen und 


Schiedsstellenverfahren um 


Refinanzierungsmöglichkeiten zwischen 


Leistungserbringern und Kostenträgern 


müssen vermieden werden, um 


Liquiditätsengpässe, Insolvenzen und 


Leistungseinschränkungen wirksam zu 


verhindern. Der Fonds wird über die 


Kostenträger der Sozialversicherungen 


administriert.  


5. Gaspreisbremse für industrielle 
Verbraucher 


Gas ist für die Industrie der wichtigste 


Energieträger und ein wichtiger Rohstoff. 


Durch die Preisentwicklungen in der Folge 


des russischen Angriffskrieges auf die 


Ukraine ist die Industrie in Europa und 


insbesondere in Deutschland unter 


massiven Kosten- und Wettbewerbsdruck 


geraten. Für einen beträchtlichen Teil der 


Unternehmen muss eine existentielle 


Bedrohung unterstellt werden.  


Aufgrund der schwierigen Lage hat die 


Industrie seit Beginn der Krise bereits im 


erheblichen Umfang den Verbrauch von 


Gas reduziert, zwischen 20 und 25 Prozent 


über die gesamte Industrie hinweg. Die 


Einsparungen wurden zum Teil durch 


Effizienz und Prozessoptimierung, durch 


einen Wechsel des Energieträgers (Fuel 


Switch von Gas vor allem zu Öl), aber auch 


durch eine deutliche Reduzierung von 


Produktionsvolumina erreicht. Es ist zu 


befürchten, dass sich letztererzu Lasten 


von Wachstum und Beschäftigung auch im 


kommenden Jahr fortsetzt. Daher ist das 


Anliegen der Bundesregierung, die 


Belastung der Industrie durch hohe 


Gaspreise zu dämpfen, richtig.  


Gleichzeitig ist die Bedrohung von 


Wirtschaft und Gesellschaft durch eine 


konkrete Gasmangellage weiterhin hoch. 


In diesem Fall müsste die BNetzA über 


den Bundeslastverteiler Unternehmen 


anweisen, ihren Gasverbrauch zu 


reduzieren. Dies würde entsprechend 


negative Folgen für Deutschland und 


Europa haben.  


Selbst wenn alle angebotsausweitenden 


Maßnahmen ergriffen würden, werden in 


den kommenden Monaten weitere Anreize 


zur Gaseinsparung notwendig sein. Die 


Anreize, die ein hoher Gaspreis zum 


Gaseinsparen bietet, dürfen daher durch 


die getroffenen Maßnahmen zur 


Gaspreisdämpfung nicht ausgehebelt 


werden.  


Nicht ausreichende Einsparungen führen 


zunächst zu einer Erhöhung des 


Großhandelspreises. Dadurch wird ein Teil 


der Wirkung der gewährten Subventionen 


aufgehoben.  


Daraus ergibt sich ein schwieriges 


Spannungsverhältnis zwischen 


Sparanreizen auf der einen Seite und dem 


Erhalt der globalen Wettbewerbsfähigkeit 


und der Bekämpfung einer Rezession 


durch reduzierte Gaspreise auf der 


anderen Seite.  







10 


 


 


Aus diesem Grund schlägt die Kommission 


ein Instrument vor, das sowohl der 


Standortsicherung als auch der 


Wettbewerbsfähigkeit dient, 


Beschäftigungs- und 


Transformationsperspektiven aufzeigt und 


gleichzeitig effektiv einer Gasmangellage 


entgegenwirkt.  


Es ist zwingend notwendig, dass 


Vorkehrungen zur Vermeidung von 


Missbrauch getroffen werden. Hierfür 


müssen einfache und schnell umsetzbare 


pragmatische Mechanismen entwickelt 


werden. Um die Wirksamkeit und 


Adäquatheit sicherzustellen, erfolgt zum 


31.05.2023 eine Zwischenüberprüfung 


durch die Bundesregierung.  


Die Unternehmen müssen die Teilnahme 


an dem Programm bei ihrem Versorger 


anmelden und öffentlich machen. Ein 


Opt-Out ist möglich.  


Für die finanzielle und administrative 


Abwicklung der Gaspreisbremse für 


industrielle Verbraucher gelten die 


gleichen Bedingungen wie für die Gas- 


und Wärmepreisbremse für Haushalte und 


andere Verbraucher.  


Das Instrument soll zum 01.01.2023 in 


Kraft treten und zum 30.04.2024 enden  


Adressatenkreis 


Die Kommission schlägt vor, große 


industrielle Verbraucher (größer 1,5 Mio. 


kWh/a), die über eine geregelte 


Lastgangmessung (RLM) verfügen, mit 


einem eigenen Entlastungsinstrument zu 


adressieren. Es handelt sich in Summe um 


ca. 24.000-25.000 Unternehmen.  


Ausgenommen hiervon sollen 


Gaskraftwerke, größere Wohneinheiten 


und ggfs. weitere, noch zu identifizierende 


Verbraucher sein. Gaskraftwerke sollen 


ausgenommen werden, da keine weiteren 


Anreize zur Gasverstromung gegeben 


werden sollen. Größere 


Wohnungseinheiten sind besser in dem 


Modell für die SLP-Kunden adressierbar 


(viele kleinere Verbraucher hinter einer 


einzelnen Entnahmestelle).  


Das Instrument 


Es wird grundsätzlich ein zu entlastendes 


Kontingent des Gasverbrauches definiert. 


Das Kontingent bemisst sich im Regelfall 


an 70 % des Verbrauches des Jahres 2021. 


Für die verbliebene Menge des 


Gasverbrauchs wird der volle vertraglich 


vereinbarte Marktpreis fällig. Dadurch 


wird ein starker Sparanreiz gesetzt. Eine 


mengenmäßige Obergrenze des zu 


entlastenden Gasverbrauches wird nicht 


definiert, da aufgrund der enormen 


Bandbreite der verbrauchten Mengen eine 


diskriminierungsfreie Definition nicht 


möglich ist.  


Für dieses Kontingent von 70 % wird ein 


Beschaffungspreis von 7 ct pro kWh 


definiert. Die geförderte Gasmenge kann 


das verbrauchende Unternehmen für seine 


Zwecke nutzen oder am Markt verwerten. 


Die Förderung ist an den Standorterhalt 
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und eine Transformationsperspektive 


gebunden.  


Die gewährte Subvention wird über den 


jeweiligen Gaslieferanten administriert.  


Um eine Umsetzung beider Stufen zu 


ermöglichen, ist es von entscheidender 


Bedeutung, die Versorger in die Lage zu 


versetzen, die Maßnahmen schnell, 


rechtssicher und ohne eigene Risiken 


umzusetzen.  


Der Staat sollte die Regelungen so 


ausgestalten, dass rechtliche Risiken 


insbesondere im Bereich der 


beihilferechtlichen Prüfungen nicht 


entstehen.  


Ergänzende Instrumente  


• Das vorgeschlagene Instrument wird 


nicht jede denkbare unternehmerische 


Problemlage angemessen auflösen 


können. Daher ist ein geeigneter 


Instrumentensatz für die Behandlung 


von Härtefällen (z.B. durch 


Liquiditätshilfen, Bürgschaften, 


Zuschüsse, Kredite) notwendig. 


• Das geplante Substitutionsprodukt der 


BNetzA, das Investitionen zur 


Transformation von Gas auf Strom und 


grünen Wasserstoff unterstützen soll, 


muss um Investitionen auf einen 


vorübergehenden Fuel Switch auch zu 


anderen Energieträgern erweitert 


werden, da dieser in der akuten 


Notlage meist schneller und einfacher 


die erwünschte Einsparungswirkung 


erreichen kann. 


• Der §50g EnWG, der es 


Gasverbrauchern erlaubt, nicht 


genutzte Mengen ihres vertraglich 


vereinbarten Gaskontingents am Markt 


zu veräußern, und das so einen starken 


Einsparanreiz setzt, wird an die 


speziellen Gegebenheiten in den so 


genannten Bandbreitenverträgen 


angepasst. Damit wird ein zusätzlicher 


marktlicher Sparanreiz geschaffen. 


• Eine Einführung weiterer Instrumente 


wie zum Beispiel eines Reverse 


Auction Instruments soll im weiteren 


Verlauf der Arbeit der Kommission 


geprüft werden. 


• Es gibt eine relevante Anzahl von 


Unternehmen, die derzeit keine 


Versorgungsverträge erhalten. 


Lösungen für dieses Problem sollen im 


weiteren Verlauf der 


Kommissionsarbeit erarbeitet werden. 


• Bei Unternehmen, die direkt am 


Großhandelsmarkt beschaffen, wird 


eine wirtschaftlich äquivalente Lösung 


gefunden. 


6. Gassparkampagne und 
Gassparmaßnahmen 


Zum Auftrag der ExpertInnen-


Kommission Wärme und Gas gehört es, 


Maßnahmen mit nachfragesenkenden 


Wirkungen vorzuschlagen. 
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Die Kommission schlägt daher monetäre 


und nicht-monetäre Gassparmaßnahmen 


in fünf Körben vor: 


Korb 1: Gesetzgeberische Instrumente 


Hierzu wird die Kommission in ihrem 


Endbericht weitere Vorschläge machen. 


Korb 2: Instrumente, die auf 
Verhaltensänderungen zielen / Information / 
geringinvestive Maßnahmen 


Hierzu wird die Kommission in ihrem 


Endbericht weitere Vorschläge machen. 


Korb 3: Monetäre Anreize, um Gas zu sparen 


Hierzu wird die Kommission in ihrem 


Endbericht weitere Vorschläge machen. 


Korb 4: Gas aus der Verstromung drängen 
indem das Angebot anderer Energieträger 
ausgeweitet wird. 


Hierzu wird die Kommission in ihrem 


Endbericht Vorschläge machen. 


Korb 5: Investitionen verstetigen und 
verstärken 


Hierzu wird die Kommission in ihrem 


Endbericht weitere Vorschläge machen. 


7. Die weitere Arbeit der Kommission 


Der Zeitplan für die Arbeit der 


Expertinnen-Kommission war angesichts 


der drängenden Herausforderung kurz. 


Die Kommission ist sich bewusst, dass sie 


angesichts dessen nicht alle Aspekte 


umfassen prüfen konnte. Die Expertinnen-


Kommission ist sich bewusst, dass sie sich 


mit ihren Vorschlägen teilweise außerhalb 


des Rahmens des aktuellen, derzeit in 


Überarbeitung befindlichen Befristeten 


Krisenrahmens für staatliche Beihilfen zur 


Stützung der Wirtschaft infolge der 


Aggression Russlands gegen die Ukraine 


bewegt. Die derzeitigen 


beihilferechtlichen Vorgaben werden aber 


der Dimension der Herausforderung nicht 


gerecht. 


Die Kommission legt mit diesem Bericht 


ein Zwischenergebnis ihrer Arbeit vor. Sie 


wird auftragsgemäß ihre Arbeit bis Ende 


Oktober fortsetzen. In der zweiten Phase 


ihrer Arbeit wird sich die Kommission mit 


folgenden Fragestellungen 


auseinandersetzen: 


• dem Umgang mit Härtefällen wegen 


Preissteigerungen bei nicht erdgas-


basierten Wärmetechnologien 


• der Vertiefung der vorgeschlagenen 


Entlastungsmodelle 


• der Suche nach einer wirtschaftlich 


äquivalenten Lösung für 


Unternehmen, die direkt am 


Großhandelsmarkt beschaffen 


• der Konditionalisierung für 


Unternehmen, die an der 


Gaspreisbremse teilnehmen wollen 


• mit Optionen zur Angebotsausweitung 


und Nachfragereduzierung 


• mit notwendigen Investitionsanreizen, 


um die Krisenreaktion mit 


Komponenten für die notwendigen 
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Transformation unserer Wirtschaft zu 


verbinden. 


• mit Liquiditäts- und Marginingfragen 


• der Einbettung der vorgeschlagenen 


Maßnahmen in den europäischen 


Rahmen. 








II


(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)


VERORDNUNGEN


VERORDNUNG (EU) 2022/1854 DES RATES 


vom 6. Oktober 2022


über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise 


DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —


gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 122 Absatz 1,


auf Vorschlag der Europäischen Kommission,


in Erwägung nachstehender Gründe:


(1) Seit September 2021 sind auf den Strommärkten sehr hohe Preise zu beobachten. Wie in der endgültigen Bewertung 
der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER), die mit der 
Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) gegründet wurde, zur Gestaltung des 
Stromgroßhandelsmarktes der Union im April 2022 dargelegt, ist dies hauptsächlich eine Folge des hohen 
Gaspreises, da Gas für die Stromerzeugung verwendet wird. Benötigt werden Gaskraftwerke häufig zur Deckung der 
Nachfrage zu Spitzenlastzeiten oder wenn der mit anderen Technologien wie Kernenergie, Wasserkraft oder variabler 
erneuerbarer Energie erzeugte Strom nicht zur Deckung der Nachfrage ausreicht. Die Eskalation des Angriffskriegs 
Russlands gegen die Ukraine, eine Vertragspartei des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft (2), hat seit 
Februar 2022 dazu geführt, dass die Gaslieferungen deutlich zurückgegangen sind. Zudem hat der Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine zu Unsicherheit hinsichtlich der Versorgung mit anderen Rohstoffen wie Steinkohle 
und Erdöl geführt, die in Stromerzeugungsanlagen verwendet werden. Dadurch kam es zu zusätzlichen erheblichen 
Strompreissteigerungen und -schwankungen.


(2) Die in jüngster Zeit deutlich geringeren Mengen und zunehmenden Störungen der Gaslieferungen aus Russland 
deuten auf ein erhebliches Risiko hin, dass die russischen Gaslieferungen in naher Zukunft vollständig eingestellt 
werden könnten. Im Interesse einer höheren Energieversorgungssicherheit hat der Rat die Verordnung 
(EU) 2022/1369 (3) angenommen, die eine freiwillige Senkung der Erdgasnachfrage um mindestens 15 % vom 
1. August 2022 bis zum 31. März 2023 vorsieht und es dem Rat ermöglicht, einen Unionsalarm zur Gasversor
gungssicherheit auszurufen, durch den eine Verpflichtung zur unionsweiten Senkung der Gasnachfrage ausgelöst 
wird.


(3) Gleichzeitig ließen die außergewöhnlich hohen Temperaturen im Sommer 2022 den Strombedarf für Kühlzwecke in 
die Höhe schießen und sorgten so für zusätzlichen Druck auf die Stromerzeugung, während die Stromerzeugung mit 
bestimmten Technologien aufgrund technischer und witterungsabhängiger Umstände deutlich unter dem früheren 
Niveau lag. Dies ist hauptsächlich einer außergewöhnlichen Dürre geschuldet, die i) in verschiedenen Mitgliedstaaten 
aufgrund des Mangels an Kühlwasser zu einem Defizit bei der Stromerzeugung durch Kernkraftwerke, ii) zu einer 
geringen Stromerzeugung aus Wasserkraft und iii) zu geringen Pegelständen der großen Flüsse führte, welche den 
Transport von Rohstoffen für die Stromerzeugung beeinträchtigten. Durch diese beispiellose Lage blieben die 
Mengen an Strom aus Gaskraftwerken anhaltend hoch, was zu den ausnehmend und außergewöhnlich hohen 


(1) Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Gründung einer Agentur der 
Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 22).


(2) ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 18.
(3) Verordnung (EU) 2022/1369 des Rates vom 5. August 2022 über koordinierte Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage (ABl. L 206 


vom 8.8.2022, S. 1).
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Großhandelspreisen für Strom beitrug. Trotz der geringeren Verfügbarkeit von Erzeugungskapazitäten in einigen 
Mitgliedstaaten konnten dank des Stromaustauschs zwischen Mitgliedstaaten Zwischenfälle bei der Versorgungssi
cherheit verhindert, die Preisschwankungen auf den Märkten der Union abgemildert und somit die Widerstands
fähigkeit aller Mitgliedstaaten gegenüber Preisschocks gestärkt werden.


(4) Der Preisanstieg an den Stromgroßhandelsmärkten hat zu einem drastischen Anstieg der Endkundenstrompreise 
geführt, der vor der nächsten Heizperiode noch weiter andauern und sich nach und nach auf die meisten 
Verbraucherverträge auswirken dürfte. Zusätzlich hat der starke Anstieg der Gaspreise und die daraus resultierende 
Nachfrage nach alternativen Brennstoffen zu einer Erhöhung von anderen Rohstoffpreisen wie denen von Erdöl 
oder Kohle geführt.


(5) Von der derzeitigen Energiekrise sind alle Mitgliedstaaten betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Der 
starke Anstieg der Energiepreise trägt wesentlich zur allgemeinen Inflation im Euro-Währungsgebiet bei und bremst 
das Wirtschaftswachstum in der Union.


(6) Es bedarf daher einer raschen und koordinierten Reaktion auf Unionsebene. Mithilfe der Festlegung von 
Notfallmaßnahmen könnte vorübergehend das Risiko gemindert werden, dass die Strompreise und die Kosten für 
Strom für Endkunden noch weniger tragfähige Niveaus erreichen und die Mitgliedstaaten unkoordinierte nationale 
Maßnahmen ergreifen, die die Versorgungssicherheit auf Unionsebene gefährden und die Industrie und die 
Verbraucher in der Union zusätzlich belasten könnten. Im Winter 2022/2023 sind koordinierte solidarische 
Anstrengungen zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich, um die Auswirkungen hoher Energiepreise abzufedern 
und sicherzustellen, dass die derzeitige Krise keine dauerhaften Schäden für Verbraucher und Wirtschaft mit sich 
bringt und gleichzeitig die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gewahrt wird.


(7) Die derzeitigen Störungen der Gasversorgung, die geringere Verfügbarkeit einiger Kraftwerke und die daraus 
resultierenden Auswirkungen auf die Gas- und Strompreise bringen gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung 
mit Gas- und Stromenergieerzeugnissen im Sinne von Artikel 122 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) mit sich. Es besteht ein ernsthaftes Risiko, dass sich die Lage im Winter 2022/2023 
noch weiter verschlechtert, wenn es zu weiteren Störungen der Gasversorgung und einem kalten Winter mit einer 
höheren Nachfrage nach Gas und Strom kommt. Eine derartige weitere Verschlechterung könnte zu einem 
zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Preise von Gas und anderen Energieerzeugnissen führen, was sich letztendlich 
auf die Strompreise auswirken würde.


(8) Die Störungen am Energiemarkt, die von einem der wichtigsten Marktakteure durch die künstliche Drosselung der 
Gasversorgung im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verursacht wurden, und die 
damit verbundene hybride Kriegsführung haben zu einer Krisensituation geführt, deren untragbaren Auswirkungen 
auf Verbraucher und Unternehmen durch die Annahme einer Reihe dringender, befristeter und außerordentlicher 
Wirtschaftsmaßnahmen begegnet werden muss. Wenn auf diese Krisensituation nicht rasch reagiert wird, kann sie 
für die Inflation, die Liquidität der Marktbetreiber und die Wirtschaft insgesamt gravierende Folgen haben.


(9) Um dem starken Anstieg der Strompreise und dessen Auswirkungen auf Haushalte und Industrie zu begegnen, 
bedarf es einer raschen und gut koordinierten unionsweiten Reaktion. Unkoordinierte nationale Maßnahmen 
könnten den Energiebinnenmarkt beeinträchtigen, die Versorgungssicherheit gefährden und einen weiteren 
Preisanstieg in den von der Krise am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten mit sich bringen. Die Wahrung der 
Integrität des Strombinnenmarkts ist für die Erhaltung und Stärkung der erforderlichen Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten daher von entscheidender Bedeutung.


(10) Auch wenn einige Mitgliedstaaten von den Auswirkungen einer Unterbrechung der russischen Gaslieferungen und 
den daraus resultierenden höheren Preisen stärker betroffen sein könnten als andere, können alle Mitgliedstaaten 
dazu beitragen, den wirtschaftlichen Schaden einer solchen Unterbrechung durch das Ergreifen geeigneter 
Maßnahmen zur Senkung der Nachfrage zu begrenzen. Eine Senkung der Stromnachfrage auf nationaler Ebene 
kann positive unionsweite Auswirkungen auf die Strompreise haben, da die Strommärkte gekoppelt sind und 
Einsparungen in einem Mitgliedstaat auch den anderen Mitgliedstaaten zugutekommen.
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(11) Unkoordinierte Obergrenzen für Markterlöse aus der Erzeugung von Strom in Anlagen mit niedrigeren Grenzkosten 
wie erneuerbare Energien, Kernkraft oder Braunkohle (inframarginale Erzeugungsanlagen) können erhebliche 
Verzerrungen zwischen den Erzeugern in der Union mit sich bringen, da diese unionsweit auf einem gekoppelten 
Strommarkt miteinander konkurrieren. Durch die Selbstverpflichtung zu einer unionsweiten Obergrenze für 
Markterlöse inframarginaler Erzeugungsanlagen sollten derartige Verzerrungen vermieden werden können. Darüber 
hinaus können aufgrund begrenzter finanzieller Mittel nicht alle Mitgliedstaaten die Verbraucher im selben Maße 
unterstützen, während einige Stromerzeuger gleichzeitig weiterhin erhebliche Überschusserlöse verbuchen. Durch 
die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten in Form der unionsweiten Obergrenze für Markterlöse sollten 
Einnahmen erzielt werden, mit denen die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Unterstützung von Stromendkunden wie 
Haushalten, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und energieintensiven Branchen finanzieren können, 
während die Preissignale auf den Märkten in der Union und der grenzüberschreitende Handel erhalten bleiben.


(12) Angesichts des extremen Anstiegs der Endkundenpreise für Gas und Strom kommt staatlichen und öffentlichen 
Interventionen zum Schutz der Verbraucher besondere Bedeutung zu. Die Auswirkungen der Gasversorgungs
engpässe auf die Strompreise sowie die Möglichkeit zur Finanzierung von Unterstützungsmaßnahmen aus dem 
Staatshaushalt sind jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Können nur einzelne Mitgliedstaaten, 
die über ausreichende Mittel verfügen, Kunden und Versorger schützen, so würde dies zu erheblichen Verzerrungen 
auf dem Binnenmarkt führen. Durch eine einheitliche Verpflichtung zur Weitergabe von Überschusserlösen an die 
Verbraucher würden alle Mitgliedstaaten ihre Verbraucher schützen können. Die positiven Auswirkungen auf die 
Energiepreise würden auch für den vernetzten Energiemarkt der Union förderlich sein und würden zu einer 
Dämpfung der Inflationsrate beitragen. Daher sollten sich Maßnahmen, die in einem Mitgliedstaat ergriffen werden, 
in dem vernetzten Markt der Union im Geiste der Solidarität auch in anderen Mitgliedstaaten positiv auswirken.


(13) In der derzeitigen Lage erscheint es angemessen, Maßnahmen auf Unionsebene zu ergreifen, mit denen ein 
Solidaritätsbeitrag für im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und Betriebsstätten der 
Union eingeführt wird, um die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der rasant ansteigenden Energiepreise 
auf die öffentlichen Haushalte, die Endkunden und Unternehmen in der gesamten Union zu mindern. Ein solcher 
Solidaritätsbeitrag sollte außergewöhnlich und streng befristet sein.


(14) Der Solidaritätsbeitrag ist ein geeignetes Mittel, um Überschussgewinne im Falle unvorhergesehener Umstände 
anzugehen. Bei diesen Gewinnen handelt es sich nicht um gewöhnliche Gewinne, die von den Unternehmen oder 
Betriebsstätten der Union, die Tätigkeiten im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich ausüben, unter normalen 
Umständen hätten erzielt oder erwartet werden können, wenn die unvorhersehbaren Ereignisse auf den 
Energiemärkten nicht stattgefunden hätten. Daher stellt die Einführung eines Solidaritätsbeitrags eine gemeinsame 
und koordinierte Maßnahme dar, mit der im Geiste der Solidarität die Schaffung zusätzlicher Einnahmen für die 
nationalen Behörden möglich gemacht werden, um die von den rasant ansteigenden Energiepreisen stark 
betroffenen Haushalte und Unternehmen finanziell zu unterstützen und gleichzeitig in der gesamten Union gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Der Solidaritätsbeitrag sollte parallel zu den regulären 
Unternehmenssteuern angewandt werden, die im jeweiligen Mitgliedstaat von den betreffenden Unternehmen 
erhoben werden.


(15) Um für Kohärenz zwischen den einzelnen energiepolitischen Bereichen zu sorgen, sollten die in der vorliegenden 
Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ein zusammenhängendes Paket bilden und sich gegenseitig verstärken. Alle 
Mitgliedstaaten sollten die Verbraucher durch Überschusserlöse aus der Obergrenze für Markterlöse, durch eine 
geringere Stromnachfrage und dadurch niedrigere Energiepreise sowie durch zusätzliche Einnahmen aus einem 
Solidaritätsbeitrag für im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und Betriebsstätten der 
Union gezielt unterstützen können. Gleichzeitig sollte eine Nachfragesenkung im Einklang mit den Zielen der 
Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zu geringeren Risiken für die Versorgungs
sicherheit beitragen.


(16) Die Mitgliedstaaten sollten sich daher bemühen, den Bruttostromverbrauch aller Verbraucher einschließlich derer zu 
reduzieren, die noch nicht mit intelligenten Messsystemen oder Geräten ausgestattet sind, mit denen sie ihren 
Verbrauch zu bestimmten Tageszeiten überwachen können.


(4) Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125).
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(17) Um Brennstoffvorräte für die Stromerzeugung zu erhalten und speziell auf die Tageszeiten abzuzielen, zu denen der 
Strompreis oder der Stromverbrauch am höchsten ist und die Stromerzeugung aus Gas sich besonders stark auf den 
Grenzpreis auswirkt, sollten alle Mitgliedstaaten ihren Bruttostromverbrauch während der ermittelten Spitzenzeiten 
verringern.


(18) Mit dem verbindlichen Ziel einer Nachfragesenkung in Höhe von 5 % während der Spitzenzeiten, das auf dem 
typischen Stromverbrauchsprofil für Spitzenzeiten basiert, würde sichergestellt, dass die Mitgliedstaaten sich speziell 
an Verbraucher wenden, die, unter anderem mithilfe von unabhängigen Aggregatoren, Flexibilität aufbringen 
können, indem sie ihre Nachfrage zu bestimmten Tageszeiten senken. Daher sollte eine aktive Senkung der 
Stromnachfrage in Höhe von mindestens 5 % zu bestimmten Tageszeiten zu einem geringeren Brennstoffverbrauch 
und einer gleichmäßigeren Verteilung der Nachfrage über den Tag beitragen und sich somit auf die Marktpreise für 
bestimmte Tageszeiten auswirken.


(19) Die Mitgliedstaaten sollten über die geeigneten Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Nachfragesenkung 
entscheiden können, damit nationale Besonderheiten berücksichtigt werden können. Bei der Ausarbeitung der 
Maßnahmen zur Senkung der Stromnachfrage sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diese Maßnahmen den 
Elektrifizierungszielen der Union aus der Mitteilung der Kommission vom 8. Juli 2020 „Förderung einer 
klimaneutralen Wirtschaft: Eine EU-Strategie zur Integration des Energiesystems“ nicht zuwiderlaufen. Die 
Elektrifizierung ist für eine geringere Abhängigkeit der Union von fossilen Brennstoffen und die Gewährleistung der 
langfristigen strategischen Autonomie der Europäischen Union entscheidend, da dadurch das Ausmaß der 
derzeitigen Energiekrise begrenzt werden kann und künftige Energiekrisen verhindert werden können. Die 
Maßnahmen zur Senkung des Bruttostromverbrauchs könnten nationale Sensibilisierungskampagnen, die 
Veröffentlichung gezielter Informationen zur prognostizierten Situation im Elektrizitätssystem, Regulierungs
maßnahmen zur Begrenzung nicht unbedingt notwendigen Energieverbrauchs sowie gezielte Anreize zur Senkung 
des Stromverbrauchs umfassen.


(20) Bei der Festlegung geeigneter Maßnahmen zur Nachfragesenkung während der Spitzenzeiten sollten die 
Mitgliedstaaten insbesondere marktbasierte Maßnahmen wie Auktionen oder Ausschreibungen in Betracht ziehen, 
mit denen sie Anreize für eine Senkung des Verbrauchs auf wirtschaftlich effiziente Weise bieten könnten. Für mehr 
Effizienz und eine rasche Umsetzung könnten die Mitgliedstaaten vorhandene Initiativen nutzen und bestehende 
Laststeuerungsprogramme ausbauen. Die auf nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen könnten auch finanzielle 
Anreize oder Ausgleichsleistungen für betroffene Marktteilnehmer umfassen, wenn neben dem zu erwartenden 
Normalverbrauch eine spürbare Nachfragesenkung erreicht wird.


(21) Um die Mitgliedstaaten bei der Erreichung der erforderlichen Nachfragesenkungen gemäß der vorliegenden 
Verordnung zu unterstützen und ihnen Leitlinien an die Hand zu geben, sollte die Kommission beim Austausch 
bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten helfen.


(22) Angesichts des außergewöhnlichen und plötzlichen Anstiegs der Strompreise und des unmittelbaren Risikos einer 
weiteren Verteuerung müssen die Mitgliedstaaten unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den 
Bruttostromverbrauch zu senken, damit rasche Preissenkungen ermöglicht werden und die Verwendung fossiler 
Brennstoffe auf ein Mindestmaß reduziert wird.


(23) Auf dem Day-Ahead-Großhandelsmarkt werden zunächst die kostengünstigsten Kraftwerke eingesetzt; der Preis für 
alle Marktteilnehmer wird jedoch durch das letzte Kraftwerk bestimmt, das zur Deckung der Nachfrage benötigt 
wird, d. h. durch das Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten bei Markt-Clearing. Der jüngste Anstieg der Gas- und 
Steinkohlepreise schlägt sich inzwischen in einem außergewöhnlichen und anhaltenden Anstieg der Angebotspreise 
der gas- und kohlebetriebenen Energieerzeugungsanlagen auf dem Day-Ahead-Großhandelsmarkt nieder. Dies 
wiederum hat in der gesamten Union zu außergewöhnlich hohen Preisen auf dem Day-Ahead-Markt geführt, da es 
sich bei diesen Kraftwerken oftmals um diejenigen mit den höchsten Grenzkosten handelt, die zur Deckung der 
Stromnachfrage erforderlich sind.


(24) Da der Preis auf dem Day-Ahead-Markt als Referenzpreis für andere Stromgroßhandelsmärkte dient und alle 
Marktteilnehmer denselben Clearingpreis erhalten, wurden bei den Technologien mit deutlich niedrigeren 
Grenzkosten seit der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 durchweg hohe Erlöse 
erzielt, die weit über die Erwartungen bei der Investition hinausgingen.


(25) In einer Situation, in der die Verbraucher extrem hohen Preisen ausgesetzt sind, die auch der Wirtschaft der Union 
schaden, müssen die außergewöhnlichen Markterlöse von Erzeugern mit niedrigeren Grenzkosten vorübergehend 
begrenzt werden, indem auf diese Markterlöse aus dem Stromverkauf in der Union die Obergrenze für Markterlöse 
angewandt wird.


(26) Um zu verhindern, dass die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse umgangen wird, sollten die Mitgliedstaaten 
wirksame Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Obergrenze für Markterlöse wirksam angewandt 
wird, wenn Erzeuger Teil einer Unternehmensgruppe sind.
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(27) Die Höhe der Obergrenze für Markterlöse sollte die Möglichkeiten der betroffenen Erzeuger, einschließlich der 
Erzeuger erneuerbarer Energien, nicht beeinträchtigen, ihre Investitions- und Betriebskosten zu decken, und 
künftige Investitionen in die erforderlichen Kapazitäten für ein emissionsarmes und zuverlässiges Elektrizitätssystem 
erhalten sowie Anreize dafür schaffen. Die Obergrenze für Markterlöse, als eine unionsweit einheitliche Obergrenze, 
ist am besten dafür geeignet, das Funktionieren des Strombinnenmarkts aufrechtzuerhalten, da dadurch der 
Preiswettbewerb zwischen den Stromerzeugern, die verschiedene Technologien nutzen, insbesondere im Bereich der 
erneuerbaren Energien, gewahrt wird.


(28) Gelegentliche und kurzfristige Preisspitzen sind auf einem Strommarkt zwar normal und können für einige 
Investoren nützlich für die Deckung ihrer Investitionen in die Stromerzeugung sein; der seit Februar 2022 zu 
beobachtende extreme und andauernde Preisanstieg hebt sich jedoch deutlich von einer normalen Marktsituation 
mit gelegentlichen Preisspitzen ab. Daher sollte die Obergrenze für Markterlöse nicht unter den begründeten 
Erwartungen der Marktteilnehmer vor des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hinsichtlich des 
durchschnittlichen Strompreisniveaus während der Tageszeiten, zu denen die Stromnachfrage am höchsten war, 
liegen. Bis Februar 2022 lagen die erwarteten durchschnittlichen Preisspitzen auf dem Stromgroßhandelsmarkt der 
Union in den vergangenen Jahrzehnten durchgehend deutlich unter 180 EUR pro MWh, und das trotz der 
Preisunterschiede in den verschiedenen Regionen der Union. Da die ursprüngliche Investitionsentscheidung der 
Marktteilnehmer auf der Erwartung beruhte, dass die Preise im Durchschnitt unter dem Niveau der Spitzenzeiten 
liegen würden, entspricht die Obergrenze für Markterlöse bei 180 EUR pro MWh einem Preisniveau, das deutlich 
über den ursprünglichen Markterwartungen liegt. Damit die Obergrenze für Markterlöse nicht der ursprünglichen 
Bewertung der Investitionsrentabilität zuwiderläuft, muss eine Marge zu dem von den Investoren vernünftigerweise 
zu erwartenden Preis hinzugerechnet werden.


(29) Darüber hinaus ist die Obergrenze für Markterlöse von 180 EUR pro MWh durchweg höher — einschließlich einer 
angemessenen Marge — als die derzeitigen Stromgestehungskosten für die einschlägigen Erzeugungstechnologien 
und erlaubt es den betroffenen Erzeugern, ihre Investitions- und Betriebskosten zu decken. Da durch die Obergrenze 
für Markterlöse eine beträchtliche Marge zwischen den zu erwartenden Stromgestehungskosten und der Obergrenze 
für Markterlöse bleibt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie die Investitionen in neue inframarginale 
Kapazitäten beeinträchtigt.


(30) Um erhebliche Auswirkungen auf die ursprünglich zu erwartende Rentabilität eines Vorhabens zu verhindern, sollte 
die Obergrenze für Markterlöse nur für Markterlöse und nicht für die gesamten Erzeugungserlöse (einschließlich 
anderer potenzieller Einnahmequellen wie Einspeiseprämien) gesetzt werden. Unabhängig davon, in welcher 
vertraglichen Form der Stromhandel stattfindet, sollte die Obergrenze für Markterlöse nur für realisierte Markterlöse 
gelten. Dies ist notwendig, um Erzeugern nicht zu schaden, die von den derzeit hohen Strompreisen nicht tatsächlich 
profitieren, da sie ihre Erlöse gegen Preisschwankungen auf dem Stromgroßhandelsmarkt abgesichert haben. Soweit 
bestehende oder künftige vertragliche Verpflichtungen wie Verträge über den Bezug von erneuerbarem Strom oder 
andere Arten von Strombezugsverträgen oder Forward Hedges Markterlöse aus der Stromerzeugung bis zur Höhe 
der Obergrenze für Markterlöse einbringen, sollten diese Erlöse von dieser Verordnung nicht berührt werden. Die 
Maßnahme zur Einführung der Obergrenze für Markterlöse sollte Marktteilnehmer demnach nicht davon abhalten, 
solche vertraglichen Verpflichtungen einzugehen.


(31) Es mag zwar effizienter sein, die Obergrenze für Markterlöse zum Zeitpunkt der Abwicklung der Transaktionen 
anzuwenden; dies ist jedoch unter Umständen — beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen Organisation der 
Stromgroßhandelsmärkte in den Mitgliedstaaten und der unterschiedlichen Zeiträume — nicht immer möglich. Um 
nationalen Besonderheiten Rechnung zu tragen und die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse auf nationaler 
Ebene zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten entscheiden können, ob sie die Obergrenze entweder bei der 
Abwicklung des Stromaustauschs oder danach anwenden möchten. Zudem sollte es weiterhin bei den 
Mitgliedstaaten liegen, ob sie Unterstützungsmaßnahmen für Stromendkunden vorfinanzieren und die Markterlöse 
zu einem späteren Zeitpunkt erheben. Die Kommission sollte für die Mitgliedstaaten Leitlinien für die Durchführung 
dieser Maßnahme herausgeben.


(32) Die Obergrenze für Markterlöse sollte für Technologien gelten, deren Grenzkosten unter der Obergrenze für 
Markterlöse liegen, wie beispielsweise Wind-, Solar-, Kernenergie oder Braunkohle.
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(33) Die Obergrenze für Markterlöse sollte nicht für Technologien mit hohen Grenzkosten im Zusammenhang mit dem 
Preis der für die Stromerzeugung erforderlichen Brennstoffe wie Gas- und Steinkohlekraftwerke gelten, da deren 
Betriebskosten deutlich über der Obergrenze für Markterlöse liegen würden und die Anwendung dieser Obergrenze 
ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit gefährden würde. Um die Anreize für eine allgemeine Senkung des Gasverbrauchs 
zu bewahren, sollte die Obergrenze für Markterlöse auch nicht für Technologien gelten, die in direktem Wettbewerb 
mit Gaskraftwerken stehen, um Flexibilität im Stromnetz zu gewährleisten und ihnen die Möglichkeit zu bieten, 
ihren Strom auf den Strommärkten auf Grundlage ihrer Opportunitätskosten wie Laststeuerungs- und 
Speicherungskosten anzubieten.


(34) Die Obergrenze für Markterlöse sollte nicht für Technologien gelten, bei denen anstatt Erdgas Ersatzbrennstoffe wie 
Biomethan verwendet werden, um die Umrüstung bestehender Gaskraftwerke im Einklang mit den REPowerEU- 
Zielen, die insbesondere in der Mitteilung der Kommission vom 18. Mai 2022 zum REPowerEU-Plan (im Folgenden 
„REPowerEU-Plan“) gesetzt wurden, nicht zu gefährden.


(35) Um die Anreize für die Entwicklung innovativer Technologien zu bewahren, sollte die Obergrenze für Markterlöse 
nicht für Demonstrationsvorhaben gelten.


(36) In einigen Mitgliedstaaten sind die Erlöse einiger Erzeuger bereits durch staatliche und öffentliche Maßnahmen wie 
Einspeisetarife oder zweiseitige Differenzverträge begrenzt. Diese Erzeuger profitieren nicht von höheren Erlösen 
durch den jüngsten Anstieg der Strompreise. Daher sollten bestehende Erzeuger, die derartigen, nicht als Reaktion 
auf die derzeitige Energiekrise ergriffenen staatlichen Maßnahmen unterliegen, von der Anwendung der Obergrenze 
für Markterlöse ausgenommen werden. Ebenso sollte die Obergrenze für Markterlöse nicht für Erzeuger gelten, deren 
Markterlöse anderen behördlichen Regulierungsmaßnahmen unterliegen, in deren Rahmen Erlöse direkt an 
Verbraucher weitergegeben werden.


(37) Um eine wirksame Durchsetzung der Obergrenze für Markterlöse zu gewährleisten, sollten die Erzeuger, Vermittler 
und einschlägigen Marktteilnehmer den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den 
Netzbetreibern und nominierten Strommarktbetreibern die erforderlichen Daten zur Verfügung stellen. Da die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Durchsetzung der Obergrenze für Markterlöse für eine Vielzahl 
einzelner Transaktionen sicherstellen müssen, sollten diese Behörden die Möglichkeit haben, für die Berechnung der 
Obergrenze für Markterlöse auf angemessene Schätzungen zurückzugreifen.


(38) In Situationen, in denen sich die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse auf die für Marktteilnehmer 
bestehenden Anreize zur Bereitstellung von Regelarbeit oder Redispatching und Countertrading auswirken kann, 
sollten die Mitgliedstaaten beschließen können, diese Obergrenze für Markterlöse aus dem Verkauf von Strom auf 
dem Regelarbeitsmarkt und aus dem finanziellen Ausgleich für Redispatching und Countertrading nicht 
anzuwenden.


(39) Um Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit Rechnung zu tragen, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, die Obergrenze für Markterlöse so festzulegen, dass die Stromerzeuger 10 % der Überschusserlöse oberhalb 
der Obergrenze für Markterlöse einbehalten können.


(40) Da sich der Stromerzeugungsmix und die Kostenstruktur von Erzeugungsanlagen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 
stark unterscheiden, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, unter bestimmten Bedingungen nationale 
Krisenmaßnahmen beizubehalten oder einzuführen.


(41) Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit haben, die Erlöse der Erzeuger, für die die 
Obergrenze für Markterlöse gilt, weiter zu begrenzen und für Markterlöse aus dem Verkauf von aus Steinkohle 
erzeugtem Strom eine gesonderte Obergrenze festzulegen, da deren Preis in einigen Mitgliedstaaten deutlich unter 
dem Preis der marginalen Technologien liegen kann. Um Rechtssicherheit sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten 
auch nationale Krisenmaßnahmen beibehalten oder einführen dürfen, durch die die Markterlöse von Erzeugern 
begrenzt werden, für die die unionsweite Obergrenze für Markterlöse nicht gilt.
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(42) Um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten für Erzeuger, die sonst der unionsweiten 
Obergrenze für Markterlöse unterliegen würden, eine höhere Obergrenze für Markterlöse festlegen können, wenn 
deren Investitions- und Betriebskosten über der unionsweiten Obergrenze für Markterlöse liegen.


(43) Die verstärkten gebotszonenübergreifenden Handelsströme aufgrund krisenbedingt hoher Preisunterschiede 
zwischen diesen Zonen haben in einigen Mitgliedstaaten zu einem erheblichen Anstieg der Engpasserlöse geführt. 
Engpasserlöse sollten weiterhin so zugeteilt werden, dass sie der Verwirklichung der vorrangigen Ziele gemäß 
Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) dienen. In 
hinreichend begründeten Ausnahmefällen und unter der Kontrolle ihrer Regulierungsbehörden sollten die 
Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit erhalten, die übrigen Überschusserlöse direkt an die Stromendkunden zu 
verteilen, statt sie ausschließlich für die in Artikel 19 Absatz 3 jener Verordnung genannten Zwecke zu verwenden.


(44) Da aufgrund ihrer jeweiligen Abhängigkeit von Stromeinfuhren aus anderen Ländern nicht alle Mitgliedstaaten ihre 
Endkunden in gleichem Maße durch die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse unterstützen können, müssen 
Mitgliedstaaten mit Nettostromeinfuhren von 100 % oder mehr Vereinbarungen schließen können, um die 
Überschusserlöse im Geiste der Solidarität mit dem wichtigsten Ausfuhrmitgliedstaat zu teilen. Zu derartigen 
Solidaritätsvereinbarungen werden die Mitgliedstaaten insbesondere ermutigt, um unausgewogenen Handelsbe
ziehungen Rechnung zu tragen.


(45) Die Geschäfts- und Handelspraktiken und der Rechtsrahmen im Stromsektor unterscheiden sich deutlich vom Sektor 
für fossile Brennstoffe. Da mit der Obergrenze für Markterlöse das Marktergebnis nachgebildet werden soll, das die 
Erzeuger hätten erwarten können, wenn die globalen Lieferketten seit Februar 2022 normal und ohne Störungen 
bei den Gaslieferungen funktionieren würden, muss die Maßnahme für Stromerzeuger auf die Erlöse aus der 
Stromerzeugung angewandt werden. Umgekehrt muss der befristete Solidaritätsbeitrag, da er auf die Rentabilität 
von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten der Union abzielt, 
die im Vergleich zu den Vorjahren erheblich zugenommen hat, auf deren Gewinne angewandt werden.


(46) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Überschusserlöse aus der Anwendung der Obergrenze für 
Markterlöse im Bereich der Stromerzeugung an die Stromendkunden weitergegeben werden, um die Auswirkungen 
außergewöhnlich hoher Strompreise abzufedern. Die Überschusserlöse sollten an die Kunden — sowohl Haushalte 
als auch Unternehmen — weitergegeben werden, die von den hohen Strompreisen besonders betroffen sind. Ohne 
die vorgeschlagenen Maßnahmen besteht die Gefahr, dass nur die wohlhabenderen Mitgliedstaaten über die Mittel 
zum Schutz ihrer Verbraucher verfügen und es zu erheblichen Verzerrungen auf dem Binnenmarkt kommt.


(47) Die Einnahmen aus der Obergrenze sollten Mitgliedstaaten helfen, Maßnahmen wie Einkommenstransfers, 
Rechnungsrabatte, Ausgleichsleistungen für Erzeuger, die unterhalb der Kosten liefern, sowie Investitionen zu 
finanzieren, die zu einer strukturellen Senkung des Verbrauchs führen würden, insbesondere des Verbrauchs von 
Strom aus fossilen Brennstoffen. Wird gewerblichen Kunden Unterstützung gewährt, so sollten diese darauf 
hinarbeiten, in Dekarbonisierungstechnologien wie erneuerbare Energien zu investieren, beispielsweise im Rahmen 
von Strombezugsverträgen oder durch Direktinvestitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien, oder 
Investitionen in die Energieeffizienz tätigen.


(48) Öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise sind grundsätzlich eine marktverzerrende 
Maßnahme. Derartige Eingriffe dürfen daher nur als gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen vorgenommen werden 
und sollten besonderen Bedingungen unterliegen. Gemäß der Richtlinie (EU) 2019/944 sind regulierte Preise derzeit 
für Haushalte und Kleinstunternehmen möglich sowie — und das selbst zu Preisen unterhalb der Kosten — für von 
Energiearmut betroffene und schutzbedürftige Kunden. Angesichts des derzeitigen außergewöhnlichen Anstiegs der 
Strompreise sollte das Instrumentarium möglicher Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der 
Verbraucher vorübergehend erweitert werden, indem die Möglichkeit geschaffen wird, regulierte Preise auch für 
KMU einzuführen und regulierte Preise auch unterhalb der Kosten festzusetzen. Diese Ausweitung der Maßnahmen 
könnte über die Obergrenze für Markterlöse finanziert werden.


(5) Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt 
(ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 54).
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(49) Wenn sie unterhalb der Kosten liegen, dürfen regulierte Endkundenpreise zu keiner Diskriminierung von Versorgern 
führen oder diesen unfaire Kosten auferlegen. Unbeschadet der Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen 
sollten die Versorger daher angemessene Ausgleichsleistungen für die Kosten erhalten, die ihnen bei der Versorgung 
zu regulierten Preisen entstehen. Die Kosten für regulierte Preise unterhalb der Kosten sollten aus den Einnahmen 
aus der Anwendung der Obergrenze für Markterlöse finanziert werden. Um zu vermeiden, dass durch solche 
Maßnahmen die Nachfrage nach Strom zunimmt, und gleichzeitig den Energiebedarf der Verbraucher weiterhin zu 
decken, sollten die unterhalb der Kosten liegenden regulierten Preise nur eine begrenzte Menge des Verbrauchs 
abdecken. Regelungen über Versorger letzter Instanz und die Wahl des Versorgers letzter Instanz durch die 
Mitgliedstaaten sollten von dieser Verordnung unberührt bleiben.


(50) Aufgrund der plötzlichen und unvorhersehbaren Umstände des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, des 
geringeren Energieangebots und der steigenden Nachfrage durch die Rekordtemperaturen sind die Gewinne der 
Unternehmen und Betriebsstätten der Union, die mindestens 75 % ihres Umsatzes im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und 
Raffineriebereich erzielen, deutlich angestiegen, ohne dass diese ihre Kostenstruktur wesentlich verändert oder ihre 
Investitionen erhöht hätten.


(51) Der befristete Solidaritätsbeitrag sollte als Umverteilungsmaßnahme dienen, um sicherzustellen, dass die 
betreffenden Unternehmen, die infolge der unerwarteten Umstände Überschussgewinne erzielt haben, proportional 
zur Bewältigung der Energiekrise auf dem Binnenmarkt beitragen.


(52) Als Grundlage für die Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags dienen die nach bilateralen Verträgen oder dem 
nationalen Steuerrecht der Mitgliedstaaten für das am oder nach dem 1. Januar 2022 und/oder 1. Januar 2023
beginnende Haushaltsjahr und während der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs ermittelten 
steuerpflichtigen Gewinne der in der Union steuerlich ansässigen Unternehmen und Betriebsstätten im Erdöl-, 
Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich. Mitgliedstaaten, die nur ausgeschüttete Unternehmensgewinne besteuern, 
sollten den befristeten Solidaritätsbeitrag unabhängig von deren Ausschüttung auf die berechneten Gewinne 
anwenden. Das Haushaltsjahr wird nach den im nationalen Recht der Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften 
bestimmt.


(53) Nur Gewinne aus dem Jahr 2022 und/oder 2023, die mehr als 20 % über den durchschnittlichen steuerpflichtigen 
Gewinnen aus den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren liegen, sollten dem 
Solidaritätsbeitrag unterliegen.


(54) Durch diesen Ansatz würde sichergestellt, dass der Teil der Gewinnspanne, der nicht auf die unvorhersehbaren 
Entwicklungen auf den Energiemärkten infolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine zurückzuführen ist, 
von den betreffenden Unternehmen und Betriebsstätten der Union, einschließlich in energieintensiven Branchen, für 
zukünftige Investitionen oder zur Gewährleistung ihrer Finanzstabilität in der anhaltenden Energiekrise genutzt 
werden kann. Dieser Ansatz zur Bestimmung der Berechnungsgrundlage würde gewährleisten, dass der 
Solidaritätsbeitrag in den verschiedenen Mitgliedstaaten verhältnismäßig ist. Gleichzeitig sollte mit der Festlegung 
eines Mindestsatzes sichergestellt werden, dass der Solidaritätsbeitrag fair und verhältnismäßig ist. Es sollte den 
Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, für ihren Solidaritätsbeitrag einen höheren Satz als 33 % anzuwenden. 
Dadurch sollten die betreffenden Mitgliedstaaten den bevorzugten Satz, den sie im Rahmen ihrer nationalen 
Rechtssysteme für annehmbar und angemessen halten, festlegen können.


(55) Die Mitgliedstaaten sollten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die uneingeschränkte Anwendung des in 
dieser Verordnung festgelegten Solidaritätsbeitrags sicherzustellen, und sollten im nationalen Recht die 
erforderlichen Anpassungen veranlassen, um insbesondere die rechtzeitige Erhebung des Solidaritätsbeitrags zu 
gewährleisten — auch auf der Grundlage von Nettoerlösen, mit denen der Solidaritätsbeitrag verrechnet werden 
kann —, um der Abzugsfähigkeit bzw. Nichtabzugsfähigkeit des Solidaritätsbeitrags Rechnung zu tragen oder der 
Behandlung von Verlusten in früheren Haushaltsjahren Rechnung zu tragen, damit die kürzeren Haushaltsjahre bei 
2022 und/oder 2023 gegründeten Unternehmen oder bei Unternehmensumstrukturierungen oder -fusionen für die 
Zwecke der Berechnung des Solidaritätsbeitrags einheitlich behandelt werden.


(56) Der Solidaritätsbeitrag sollte eingesetzt werden für i) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für Endkunden und 
insbesondere für schutzbedürftige Haushalte zur Abfederung der Auswirkungen der hohen Energiepreise; 
ii) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs; iii) finanzielle Unterstützungs
maßnahmen für Unternehmen in energieintensiven Branchen und iv) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zum 
Ausbau der Energieautonomie der Union. Die Mitgliedstaaten sollten außerdem einen Teil der Einnahmen aus dem 
befristeten Solidaritätsbeitrag für die gemeinsame Finanzierung verwenden können. Diese Maßnahmen erfordern 
ein hohes Maß an Flexibilität, um den Haushaltsverfahren der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen.
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(57) Die Verwendung der Einnahmen für diese Zwecke zeigt, dass der Solidaritätsbeitrag als außerordentliche und 
befristete Maßnahme darauf abzielt, die negativen Auswirkungen der Energiekrise für Haushalte und Unternehmen 
unionsweit zu vermindern und abzufedern sowie gleichzeitig den Binnenmarkt zu schützen und der Gefahr einer 
weiteren Fragmentierung entgegenzuwirken. Die rasant ansteigenden Energiepreise wirken sich auf alle 
Mitgliedstaaten aus. Angesichts der Unterschiede in ihren jeweiligen Energiemixes sind jedoch nicht alle 
Mitgliedstaaten gleichermaßen betroffen und nicht alle verfügen über denselben haushaltspolitischen Spielraum, um 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen für schutzbedürftige Haushalte und Unternehmen zu ergreifen. Ohne eine 
Maßnahme der Union wie einen Solidaritätsbeitrag besteht ein hohes Risiko von Störungen auf dem Binnenmarkt 
und einer weiteren Fragmentierung des Binnenmarkts, die angesichts der Integration der Energiemärkte und der 
Wertschöpfungsketten allen Mitgliedstaaten schaden würde. Es ist auch eine Frage der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten, die Energiearmut und sozialen Folgen der Energiekrise zu bekämpfen, insbesondere zum Schutz der 
Arbeitnehmer in besonders exponierten Branchen. Für eine größtmögliche Wirkung sollten die Einnahmen aus dem 
Solidaritätsbeitrag koordiniert und/oder über die Finanzierungsinstrumente der Union solidarisch eingesetzt werden.


(58) Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen gezielt auf die 
schutzbedürftigsten Haushalte und Unternehmen ausrichten, die von den rasant ansteigenden Energiepreisen am 
stärksten betroffen sind. Dadurch würde der Preisanreiz zur Senkung der Energienachfrage und für Energieein
sparungen beibehalten. Darüber hinaus würde sich eine Ausrichtung auf die schutzbedürftigsten Haushalte mit 
Liquiditätsengpässen angesichts der hohen Konsumneigung dieser Gruppe von Haushalten durch die Vermeidung 
einer übermäßigen Verdrängung der Ausgaben für nichtenergetische Güter positiv auf den Gesamtverbrauch 
auswirken. Außerdem sollten die Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag zur Förderung der Senkung des 
Energieverbrauchs eingesetzt werden. Diesbezüglich sollten diese Einnahmen beispielsweise für Auktionen oder 
Ausschreibungen zur Nachfragesenkung verwendet werden, mit denen die Energiebezugskosten für Endkunden bei 
bestimmten Energieverbrauchsmengen gesenkt oder Investitionen von Endkunden — sowohl schutzbedürftigen 
Haushalten als auch Unternehmen — in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisierungstech
nologien gefördert werden. Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag sollten auch zur finanziellen Unterstützung von 
Unternehmen in energieintensiven Branchen sowie in Regionen eingesetzt werden, die auf diese Branchen 
angewiesen sind. Die Kosten in energieintensiven Branchen wie der Düngemittelindustrie steigen aufgrund der 
rasant steigenden Energiepreise derzeit sprunghaft an. Die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen müssen von den 
Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisierungstechnologien abhängig 
gemacht werden. Darüber hinaus sollten Maßnahmen, durch die die Union mehr Autonomie im Energiebereich 
erlangt, mit Investitionen gemäß den in der Mitteilung der Kommission vom 8. März 2022 mit dem Titel 
„REPowerEU: gemeinsames europäisches Vorgehen für erschwinglichere, sichere und nachhaltige Energie“ (im 
Folgenden „REPowerEU: gemeinsames europäisches Vorgehen“) und im REPowerEU-Plan gesetzten Zielen 
unterstützt werden, und zwar insbesondere in Projekte mit grenzüberschreitender Dimension.


(59) Die Mitgliedstaaten könnten auch entscheiden, einen Teil der Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag für die 
gemeinsame Finanzierung von Maßnahmen zu verwenden, mit denen die negativen Auswirkungen der Energiekrise 
verringert werden sollen und die unter anderem den Beschäftigungsschutz und die Umschulung und Weiterquali
fizierung der Arbeitskräfte oder die Förderung von Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien — 
auch im Rahmen von grenzüberschreitenden Projekten — umfassen können. Unter die gemeinsame Finanzierung 
fallen sowohl die vorhabenbasierte Kostenteilung zwischen Mitgliedstaaten als auch die Mobilisierung von Mitteln 
über ein Unionsinstrument, bei der die Mitgliedstaaten dem Unionshaushalt solidarisch und freiwillig Mittel 
zuweisen.


(60) Eine regelmäßige und wirksame Überwachung und Berichterstattung an die Kommission sind von entscheidender 
Bedeutung, um die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Ziele zur Nachfragesenkung, der 
Umsetzung der Obergrenze für Markterlöse, der Verwendung der Überschusserlöse und der Anwendung regulierter 
Preise zu bewerten.


(61) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission über die Anwendung des Solidaritätsbeitrags in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet sowie über etwaige Änderungen Bericht erstatten, die sie zu diesem Zweck am nationalen 
Rechtsrahmen vornehmen, einschließlich zusätzlicher Rechtsvorschriften, die für eine einheitliche Umsetzung des 
Solidaritätsbeitrags notwendig sein können.


(62) Sie sollten auch über die Verwendung der Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag Bericht erstatten. Damit soll 
insbesondere sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten die Einnahmen im Einklang mit der vorliegenden 
Verordnung einsetzen.
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(63) Die Mitgliedstaaten sollten den in dieser Verordnung festgelegten Solidaritätsbeitrag in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet anwenden, es sei denn, sie haben gleichwertige nationale Maßnahmen erlassen. Das Ziel der 
nationalen Maßnahme sollte als dem Gesamtziel des nach dieser Verordnung vorgesehenen Solidaritätsbeitrags 
gleichwertig gelten, wenn es darin besteht, zur Erschwinglichkeit von Energie beizutragen. Eine nationale 
Maßnahme sollte als Maßnahme gelten, die ähnlichen Vorschriften wie der Solidaritätsbeitrag unterliegt, wenn sie 
sich auf Tätigkeiten im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich erstreckt und damit eine Bemessungsgrundlage 
festgelegt, ein Satz vorgesehen sowie sichergestellt wird, dass die mit der nationalen Maßnahme erzielten Einnahmen 
ähnlichen Zwecken dienen wie der Solidaritätsbeitrag.


(64) Der Solidaritätsbeitrag und der dafür geltende Rechtsrahmen der Union sollten befristet sein, um der dringenden 
Ausnahmesituation zu begegnen, die in der Union im Zusammenhang mit den rasant ansteigenden Energiepreisen 
entstanden ist. Der Solidaritätsbeitrag sollte auf Überschussgewinne aus dem Jahr 2022 und/oder 2023 angewandt 
werden, um die negativen Auswirkungen der derzeitigen Energiekrise auf Haushalte und Unternehmen zu 
bewältigen und abzufedern. Die Anwendung des Solidaritätsbeitrags auf das gesamte Haushaltsjahr dürfte es 
ermöglichen, Überschussgewinne des betreffenden Zeitraums im öffentlichen Interesse zur Abfederung der Folgen 
der Energiekrise zu nutzen; gleichzeitig bleibt den betreffenden Unternehmen ein angemessenes Maß an Gewinnen 
erhalten.


(65) Der Solidaritätsbeitrag sollte nur für das Haushaltsjahr 2022 und/oder das Haushaltsjahr 2023 gelten. Die 
Kommission sollte bis zum 15. Oktober 2023 und bis zum 15. Oktober 2024 die Lage überprüfen und dem Rat 
einen Bericht übermitteln, da die Mitgliedstaaten zu diesem Zeitpunkt einen Überblick über die Erhebung des 
Solidaritätsbeitrags haben werden.


(66) Sollte ein Mitgliedstaat Schwierigkeiten bei der Anwendung der vorliegenden Verordnung und insbesondere des 
befristeten Solidaritätsbeitrags haben, so sollte er gegebenenfalls die Europäische Kommission im Einklang mit 
Artikel 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) konsultieren.


(67) Angesichts ihrer strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage sowie ihrer physischen Eigenschaften können 
Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV nicht an die Strommärkte der Union angebunden 
werden. Sie sollten daher nicht verpflichtet sein, die Bestimmungen über die Senkung des Bruttostromverbrauchs 
zu Spitzenzeiten und über die Obergrenze für Markterlöse anzuwenden. Außerdem sollten Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, diese Bestimmungen nicht auf Strom anzuwenden, der in kleinen, isolierten Netzen oder kleinen 
Verbundnetzen im Sinne der Richtlinie (EU) 2019/944 erzeugt wird. Darüber hinaus wenden Zypern und Malta den 
Besitzstand der Union im Bereich des Energiebinnenmarkts aufgrund ihrer Besonderheiten nicht in vollem Umfang 
an. Zypern ist von den transeuropäischen Energienetzen vollständig abgeschnitten, während Malta nur begrenzt an 
sie angebunden ist. Da sich ein differenzierter Ansatz für diese Mitgliedstaaten nur in begrenztem Maße auf den 
Energiebinnenmarkt auswirken würde, sollten Zypern und Malta die Bestimmungen über die Senkung ihres 
Bruttostromverbrauchs in Spitzenzeiten und über die Obergrenze für Markterlöse auf freiwilliger Basis anwenden 
können. Sollte Zypern beschließen, die Bestimmungen über die Obergrenze für Markterlöse anzuwenden und um 
die Stabilität seines Elektrizitätssystems zu gewährleisten, sollte es die Obergrenze für Markterlöse zudem nicht auf 
Strom anwenden müssen, der aus Erdölerzeugnissen erzeugt wird.


(68) Die Schwankungen der zugrunde liegenden Gaspreise bringen Schwierigkeiten für Energieunternehmen auf den 
Stromterminmärkten mit sich, insbesondere beim Zugang zu geeigneten Sicherheiten. Die Kommission prüft in 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der Europäischen Bankenauf
sichtsbehörde Fragen im Zusammenhang mit der Notenbankfähigkeit von Sicherheiten und Einschusszahlungen 
sowie Möglichkeiten zur Begrenzung übermäßiger Tagesvolatilität.


(69) Darüber hinaus stehen die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen im Einklang mit den ergänzenden und 
laufenden Arbeiten der Kommission zur langfristigen Marktgestaltung, wie sie in der Mitteilung der Kommission 
vom 18. Mai 2022 über kurzfristige Energiemarktinterventionen und langfristige Verbesserungen der Strommarkt
gestaltung angekündigt wurden, die zusammen mit dem REPowerEU-Plan veröffentlicht wurde.


(70) Angesichts des Ausmaßes der Energiekrise, ihrer weitreichenden sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Auswirkungen und der Notwendigkeit, so schnell wie möglich zu handeln, sollte diese Verordnung aus Gründen der 
Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten.
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(71) In Anbetracht des Ausnahmecharakters der Maßnahmen der vorliegenden Verordnung und der Notwendigkeit, diese 
insbesondere im Winter 2022/2023 anzuwenden, sollte die vorliegende Verordnung bis zum 31. Dezember 2023
gelten.


(72) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Festlegung von Notfallmaßnahmen, um die Auswirkungen der hohen 
Energiepreise abzumildern, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 
vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 
kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für 
die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus —


HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:


KAPITEL I


Gegenstand und Begriffsbestimmungen


Artikel 1


Gegenstand und Anwendungsbereich


In dieser Verordnung sind Notfallmaßnahmen festgelegt, um die Auswirkungen der hohen Energiepreise durch 
außerordentliche, gezielte und zeitlich begrenzte Maßnahmen abzumildern. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den 
Stromverbrauch zu senken, eine Obergrenze für die mit der Stromerzeugung erzielten Markterlöse bestimmter Erzeuger 
einzuführen und diese Erlöse gezielt an Stromendkunden weiterzuverteilen, Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten zu 
schaffen, mit öffentlichen Eingriffsmaßnahmen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für Haushaltskunden und 
KMU einzugreifen und Vorschriften für einen befristeten obligatorischen Solidaritätsbeitrag von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- 
und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten der Union einzuführen, um zu einer bezahlbaren 
Energieversorgung von Haushalten und Unternehmen beizutragen.


Artikel 2


Begriffsbestimmungen


Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 2 der Verordnung (EU) 2019/943 und Artikel 2 der Richtlinie 
(EU) 2019/944 festgelegten Begriffsbestimmungen. Zudem gelten folgende Begriffsbestimmungen:


1. „kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“ bezeichnet Unternehmen im Sinne von Artikel 2 des Anhangs der 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission (6);


2. „Bruttostromverbrauch“ bezeichnet die gesamte Stromversorgung für Tätigkeiten im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats;


3. „Referenzzeitraum“ bezeichnet die Zeiträume vom 1. November bis zum 31. März in den fünf aufeinander folgenden 
Jahren vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung, beginnend mit dem Zeitraum vom 1. November 2017 bis 
zum 31. März 2018;


4. „Spitzenzeiten“ bezeichnet die jeweiligen Tagesstunden, in denen auf der Grundlage der Prognosen von Übertragungs
netzbetreibern und gegebenenfalls nominierten Strommarktbetreibern die Day-Ahead-Stromgroßhandelspreise 
voraussichtlich am höchsten sind, der Bruttostromverbrauch voraussichtlich am höchsten ist oder der 
Bruttoverbrauch von Strom, der nicht mit Energie aus erneuerbaren Quellen im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) erzeugt wird, voraussichtlich am höchsten 
ist;


(6) Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36).


(7) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82).
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5. „Markterlöse“ bezeichnet die realisierten Erträge, die ein Erzeuger für den Verkauf und die Lieferung von Strom in der 
Union erhält, unabhängig von der Vertragsform, in der dieser Austausch stattfindet, einschließlich Strombezugs
verträgen und anderer Absicherungen gegen Schwankungen auf dem Stromgroßhandelsmarkt und unter Ausschluss 
jeglicher von Mitgliedstaaten gewährter Unterstützung;


6. „Abwicklung“ bezeichnet eine zwischen Gegenparteien geleistete und empfangene Zahlung, gegebenenfalls gegen 
Lieferung und Erhalt von Strom, zur Erfüllung der Verpflichtungen der Gegenparteien aus einer oder mehreren 
Clearing-Transaktionen;


7. „zuständige Behörde“ bezeichnet eine Behörde im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2019/941 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (8);


8. „Vermittler“ bezeichnet Unternehmen, die auf isolierten, nicht mit anderen Mitgliedstaaten verbundenen Stromgroß
handelsmärkten von Mitgliedstaaten mit einheitsbasierten Geboten tätig sind und die von der Regulierungsbehörde 
ermächtigt wurden, im Namen des Erzeugers am Markt teilzunehmen, mit Ausnahme von Unternehmen, die die 
Überschusserlöse direkt an die Stromendkunden weitergeben;


9. „Überschusserlöse“ bezeichnet eine positive Differenz zwischen den Markterlösen der Erzeuger je MWh Strom und der 
Obergrenze für Markterlöse von 180 EUR je MWh Strom gemäß Artikel 6 Absatz 1;


10. „Abfall“ bezeichnet gemäß Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (9) jeden Stoff oder Gegenstand, dessen sich sein Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss;


11. „Abhängigkeit von Nettoeinfuhren“ bezeichnet die Differenz zwischen den gesamten Stromeinfuhren und den 
gesamten Stromausfuhren als prozentualer Anteil an der gesamten Bruttostromerzeugung in einem Mitgliedstaat, im 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021;


12. „Haushaltsjahr“ bezeichnet ein Steuerjahr, ein Kalenderjahr oder einen anderen für Steuerzwecke geeigneten Zeitraum 
gemäß nationalem Recht;


13. „Endkunde“ bezeichnet einen Kunden, der Energie für den Eigenverbrauch bezieht;


14. „Stromendkunde“ bezeichnet einen Kunden, der Strom für den Eigenverbrauch bezieht;


15. „Unternehmen der Union“ bezeichnet ein in einem Mitgliedstaat niedergelassenes Unternehmen, das nach dem 
Steuerrecht dieses Mitgliedstaats für Steuerzwecke als in diesem Mitgliedstaat ansässig gilt und nicht gemäß einem mit 
einem Drittstaat geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen als außerhalb der Union steuerlich ansässig gilt;


16. „Betriebsstätte“ bezeichnet eine feste Geschäftseinrichtung, die in einem Mitgliedstaat gelegen ist und durch die die 
Tätigkeit eines in einem anderen Staat niedergelassenen Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird, sofern die 
Gewinne dieser Geschäftseinrichtung in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen ist, nach nationalem Recht 
steuerpflichtig sind;


17. „im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und Betriebsstätten der Union“ bezeichnet 
Unternehmen oder Betriebsstätten der Union, die mindestens 75 % ihres Umsatzes durch die in der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (10) genannten Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen 
Extraktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Kokereierzeugnissen erzielen;


(8) Verordnung (EU) 2019/941 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Risikovorsorge im Elektrizi
tätssektor und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 1).


(9) Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung 
bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3).


(10) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der 
statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates 
sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
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18. „Überschussgewinne“ bezeichnet die nach den nationalen Steuervorschriften im Haushaltsjahr 2022 und/oder im 
Haushaltsjahr 2023 und während der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs ermittelten steuerpflichtigen 
Gewinne aus Tätigkeiten von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen oder 
Betriebsstätten der Union, die in den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren mehr als 
20 % über dem Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne liegen;


19. „Solidaritätsbeitrag“ bezeichnet eine befristete Maßnahme in Bezug auf Überschussgewinne von im Erdöl-, Erdgas-, 
Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten der Union, mit dem Ziel, außergewöhnliche 
Preisentwicklungen auf den Energiemärkten für Mitgliedstaaten, Verbraucher und Unternehmen abzumildern;


20. „Engpasserlösüberschüsse“ bezeichnet die übrigen Einnahmen, die nach Zuteilung der Engpasserlöse im Einklang mit 
den in Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/943 festgelegten vorrangigen Zielen nicht verwendet werden;


21. „erlassene gleichwertige nationale Maßnahme“ bezeichnet eine von einem Mitgliedstaat bis zum 31. Dezember 2022
erlassene und veröffentlichte Rechts- oder Verwaltungsmaßnahme, die zur Erschwinglichkeit von Energie beiträgt.


KAPITEL II


Maßnahmen in Bezug auf den Strommarkt


Abschnit t  1


Nachfragesenkung


Artikel 3


Senkung des Bruttostromverbrauchs


(1) Die Mitgliedstaaten streben die Umsetzung von Maßnahmen an, mit denen ihr monatlicher Gesamtbruttostrom
verbrauch gegenüber dem durchschnittlichen Bruttostromverbrauch in den entsprechenden Monaten des 
Referenzzeitraums um 10 % gesenkt wird.


(2) Bei der Berechnung der Mengen, um die der Bruttostromverbrauch gesenkt wurde, können die Mitgliedstaaten dem 
erhöhten Bruttostromverbrauch Rechnung tragen, der sich aus der Verwirklichung der angestrebten Senkung der 
Gasnachfrage und den allgemeinen Elektrifizierungsbemühungen zur schrittweisen Abkehr von fossilen Brennstoffen 
ergibt.


Artikel 4


Senkung des Bruttostromverbrauchs zu Spitzenzeiten


(1) Jeder Mitgliedstaat ermittelt Spitzenzeiten, die insgesamt mindestens 10 % aller Stunden des Zeitraums zwischen 
dem 1. Dezember 2022 und dem 31. März 2023 entsprechen.


(2) Jeder Mitgliedstaat senkt seinen Bruttostromverbrauch während der ermittelten Spitzenzeiten. Die Senkung während 
der ermittelten Spitzenzeiten beträgt durchschnittlich mindestens 5 % pro Stunde. Das Ziel für die Senkung wird als 
Differenz zwischen dem tatsächlichen Bruttostromverbrauch für die ermittelten Spitzenzeiten und dem Bruttostrom
verbrauch berechnet, den die Übertragungsnetzbetreiber gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehörde 
prognostiziert haben, ohne die Auswirkungen der Maßnahmen zu berücksichtigen, die ergriffen wurden, um das in diesem 
Artikel festgelegte Ziel zu erreichen. Die Prognosen der Übertragungsnetzbetreiber können historische Daten des 
Referenzzeitraums enthalten.


(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, für die Spitzenzeiten einen anderen Prozentsatz als den in Absatz 1 
genannten als Ziel festzulegen, sofern er sich mindestens auf 3 % der Spitzenzeiten erstreckt und die während jener 
Spitzenzeiten eingesparte Energie mindestens der Energiemenge entspricht, die mit den Parametern in den Absätzen 1 
und 2 eingespart würde.
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Artikel 5


Maßnahmen zur Erreichung der Nachfragesenkung


Es steht den Mitgliedstaaten frei, geeignete Maßnahmen zur Senkung des Bruttostromverbrauchs zu wählen sowie 
bestehende nationale Maßnahmen auszuweiten, um die in den Artikeln 3 und 4 festgelegten Ziele zu erreichen. Die 
Maßnahmen müssen eindeutig festgelegt, transparent, verhältnismäßig, gezielt, diskriminierungsfrei und überprüfbar sein, 
und sie müssen insbesondere sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllen:


a) Wenn zusätzlich zu den Markterlösen auch ein finanzieller Ausgleich gezahlt wird, muss der Ausgleichsbetrag im 
Rahmen eines offenen wettbewerblichen Verfahrens festgelegt werden;


b) die Maßnahmen dürfen nur dann einen finanziellen Ausgleich umfassen, wenn dieser Ausgleich für zusätzliche 
Stromeinsparungen gezahlt wird, die gegenüber dem Verbrauch, der in der betreffenden Stunde ohne Ausschreibung zu 
erwarten gewesen wäre, erreicht wurden;


c) sie dürfen den Wettbewerb nicht unangemessen verzerren und das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Strombinnenmarkts nicht unangemessen beeinträchtigen;


d) sie dürfen gemäß Artikel 17 der Richtlinie (EU) 2019/944 nicht unangemessen auf bestimmte Kunden oder 
Kundengruppen, einschließlich unabhängiger Aggregatoren, beschränkt sein und


e) sie dürfen den Prozess des Austauschs von Technologien, die fossile Brennstoffe nutzen, durch Technologien, die Strom 
nutzen, nicht unangemessen behindern.


Abschni t t  2


Obe rg renze für  M ar kte rlö se  und Ver tei lung der  Ü berschusserlöse  und de r  
E ng pas ser lö süberschüsse  an die  Stromendkunden


Artikel 6


Verbindliche Obergrenze für Markterlöse


(1) Die Markterlöse, die Erzeuger für die Stromerzeugung aus den in Artikel 7 Absatz 1 genannten Quellen erzielen, 
werden auf höchstens 180 EUR je MWh erzeugter Elektrizität begrenzt.


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Obergrenze für Markterlöse auf alle Markterlöse der Erzeuger und 
gegebenenfalls der Vermittler, die im Namen von Erzeugern an Stromgroßhandelsmärkten teilnehmen, angewandt wird, 
unabhängig davon, in welchem Marktzeitraum die Transaktion stattfindet und ob der Strom bilateral oder auf einem 
zentralen Markt gehandelt wird.


(3) Die Mitgliedstaaten treffen wirksame Maßnahmen, um eine Umgehung der Verpflichtungen der Erzeuger gemäß 
Absatz 2 zu verhindern. Sie stellen insbesondere sicher, dass die Obergrenze für Markterlöse wirksam angewandt wird, 
wenn Erzeuger unter der Kontrolle oder teilweise im Besitz von anderen Unternehmen stehen, insbesondere wenn sie Teil 
eines vertikal integrierten Unternehmens sind.


(4) Die Mitgliedstaaten entscheiden, ob die Obergrenze für Markterlöse zum Zeitpunkt der Abwicklung des 
Energieaustauschs oder danach angewandt wird.


(5) Die Kommission gibt für die Mitgliedstaaten Leitlinien für die Durchführung dieses Artikels heraus.


Artikel 7


Anwendung der Obergrenze für Markterlöse auf Stromerzeuger


(1) Die Obergrenze für Markterlöse gemäß Artikel 6 gilt für die mit dem Verkauf von Strom aus folgenden Quellen 
erzielten Markterlöse:


a) Windenergie;
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b) Solarenergie (Solarthermie und Fotovoltaik);


c) Erdwärme;


d) Wasserkraft ohne Speicher;


e) Biomasse-Brennstoffe (feste oder gasförmige Biomasse-Brennstoffe) außer Biomethan;


f) Abfall;


g) Kernenergie;


h) Braunkohle;


i) Erdölerzeugnisse;


j) Torf.


(2) Die in Artikel 6 Absatz 1 vorgesehene Obergrenze für Markterlöse gilt nicht für Demonstrationsprojekte oder für 
Erzeuger, deren Erlöse pro MWh erzeugten Stroms bereits aufgrund von nicht gemäß Artikel 8 erlassenen staatlichen oder 
öffentlichen Maßnahmen begrenzt sind.


(3) Die Mitgliedstaaten können insbesondere in Fällen, in denen die Anwendung der Obergrenze für Markterlöse gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand führt, beschließen, diese Obergrenze für Markterlöse nicht 
auf Stromerzeuger anzuwenden, die Strom mit Anlagen mit einer installierten Kapazität von bis zu 1 MW erzeugen. Die 
Mitgliedstaaten können — insbesondere, wenn bei Anwendung der Obergrenze für Markterlöse gemäß Artikel 6 Absatz 1 
ein Anstieg der CO2-Emissionen und eine Verringerung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen droht — 
beschließen, diese Obergrenze für Markterlöse nicht auf in Hybridanlagen erzeugten Strom anzuwenden, in denen auch 
konventionelle Energiequellen zum Einsatz kommen.


(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Obergrenze für Markterlöse nicht auf die Erlöse aus dem Verkauf von 
Strom auf dem Regelleistungsmarkt und aus dem Ausgleich für Redispatching und Countertrading anzuwenden.


(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Obergrenze für Markterlöse nur auf 90 % der die Obergrenze für 
Markterlöse gemäß Artikel 6 Absatz 1 überschreitenden Markterlöse anzuwenden.


(6) Erzeuger, Vermittler und relevante Marktteilnehmer sowie gegebenenfalls Netzbetreiber stellen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den Netzbetreibern und nominierten Strommarktbetreibern unabhängig 
von dem Marktzeitraum, in dem die Transaktion stattfindet, und davon, ob der Strom bilateral, unternehmensintern oder 
auf einem zentralen Markt gehandelt wird, alle für die Anwendung von Artikel 6 erforderlichen Daten, auch über den 
erzeugten Strom und die damit verbundenen Markterlöse, zur Verfügung.


Artikel 8


Nationale Krisenmaßnahmen


(1) Die Mitgliedstaaten können


a) Maßnahmen aufrechterhalten oder einführen, durch die die Markterlöse der Erzeuger, die Strom aus den in Artikel 7 
Absatz 1 genannten Quellen erzeugen, weiter begrenzt werden, wobei auch zwischen Technologien unterschieden 
werden kann, und durch die die Markterlöse anderer Marktteilnehmer, einschließlich im Stromhandel tätiger 
Marktteilnehmer, weiter begrenzt werden;


b) für Erzeuger, die Strom aus den in Artikel 7 Absatz 1 genannten Quellen erzeugen, eine höhere Obergrenze für 
Markterlöse festlegen, wenn deren Investitions- und Betriebskosten die in Artikel 6 Absatz 1 festgelegte Obergrenze 
überschreiten;


c) nationale Maßnahmen zur Begrenzung der Markterlöse von Erzeugern, die Strom aus nicht in Artikel 7 Absatz 1 
genannten Quellen erzeugen, beibehalten oder einführen;


d) für Markterlöse aus dem Verkauf von aus Steinkohle erzeugtem Strom eine gesonderte Obergrenze festlegen;


e) auf Wasserkraftanlagen, die durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d nicht erfasst werden, eine Obergrenze für Markterlöse 
anwenden, oder Maßnahmen für diese Anlagen beibehalten oder einführen, durch die deren Markterlöse weiter begrenzt 
werden, wobei auch zwischen Technologien unterschieden werden kann.
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(2) Für die in Absatz 1 genannten Maßnahmen gilt im Einklang mit dieser Verordnung Folgendes: Sie


a) sind verhältnismäßig und diskriminierungsfrei;


b) dürfen Investitionssignale nicht gefährden;


c) stellen sicher, dass die Investitions- und Betriebskosten gedeckt sind;


d) dürfen das Funktionieren der Stromgroßhandelsmärkte nicht verzerren und insbesondere keine Auswirkungen auf die 
Einsatzreihenfolge (Merit Order) und die Preisbildung auf dem Großhandelsmarkt haben;


e) sind mit dem Unionsrecht vereinbar.


Artikel 9


Verteilung der Engpasserlösüberschüsse aus der Zuweisung zonenübergreifender Kapazität


(1) Abweichend von den Unionsvorschriften über Engpasserlöse können die Mitgliedstaaten die Engpasserlös
überschüsse aus der Zuweisung zonenübergreifender Kapazität dazu verwenden, Maßnahmen zur Unterstützung von 
Stromendkunden im Sinne von Artikel 10 zu finanzieren.


(2) Die Verwendung der Engpasserlösüberschüsse gemäß Absatz 1 unterliegt der Genehmigung durch die 
Regulierungsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats.


(3) Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission über die Verwendung von Engpasserlösüberschüssen gemäß 
Absatz 1 innerhalb eines Monats nach dem Tag des Erlasses der einschlägigen nationalen Maßnahme.


Artikel 10


Verteilung der Überschusserlöse


(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Überschusserlöse, die sich aus der Anwendung der Obergrenze für die 
Markterlöse ergeben, gezielt zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden, mit denen Stromendkunden 
unterstützt werden, um die Auswirkungen der hohen Strompreise auf diese Kunden abzumildern.


(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen eindeutig festgelegt, transparent, verhältnismäßig, diskriminie
rungsfrei und überprüfbar sein und dürfen der Verpflichtung zur Senkung des Bruttostromverbrauchs gemäß den 
Artikeln 3 und 4 nicht entgegenwirken.


(3) Wenn die Erlöse, die direkt durch Anwendung der Obergrenze für Markterlöse im Hoheitsgebiet erzielt werden, und 
die Erlöse, die indirekt aus grenzüberschreitenden Vereinbarungen erzielt werden, nicht ausreichen, um die 
Stromendkunden angemessen zu unterstützen, können die Mitgliedstaaten zu demselben Zweck und denselben 
Bedingungen andere geeignete Mittel, beispielsweise Haushaltsmittel, einsetzen.


(4) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können beispielsweise Folgendes umfassen:


a) Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für Stromendkunden für die Senkung ihres Stromverbrauchs, unter anderem 
durch Auktionen oder Ausschreibungen zur Nachfragesenkung;


b) direkte Überweisungen an Stromendkunden, auch in Form proportionaler Senkungen der Netztarife;


c) einen Ausgleich für Versorger, die nach einem staatlichen oder öffentlichen Eingriff in die Preisfestsetzung gemäß 
Artikel 13 ihre Kunden zu einem Preis unterhalb der Kosten mit Strom beliefern müssen;


d) Senkung der Strombezugskosten der Stromendkunden, auch für eine begrenzte Menge des verbrauchten Stroms;


e) Förderung von Investitionen von Stromendkunden in Dekarbonisierungstechnologien, erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz.
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Artikel 11


Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten


(1) In Fällen, in denen die Abhängigkeit eines Mitgliedstaats von Nettoeinfuhren 100 % oder mehr beträgt, schließen der 
Einfuhrmitgliedstaat und der wichtigste Ausfuhrmitgliedstaat bis zum 1. Dezember 2022 eine Vereinbarung über die 
angemessene Aufteilung der Überschusserlöse. Solche Vereinbarungen können alle Mitgliedstaaten im Geiste der 
Solidarität schließen, wobei sich die Vereinbarungen auch auf Einnahmen aus nationalen Krisenmaßnahmen gemäß 
Artikel 8, einschließlich Stromhandelstätigkeiten, erstrecken können.


(2) Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten während des gesamten Verhandlungsprozesses und fördert und 
erleichtert den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten.


Abschni t t  3


Maßn ah men in  Bezug auf  Endkunden


Artikel 12


Vorübergehende Ausweitung öffentlicher Eingriffe in die Strompreisfestsetzung auf KMU


Abweichend von den Vorschriften der Union über öffentliche Eingriffe in die Preisfestsetzung können die Mitgliedstaaten 
öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise für KMU vornehmen. Diese öffentlichen Eingriffe 
müssen


a) den Jahresverbrauch des Begünstigten in den letzten fünf Jahren berücksichtigen und einen Anreiz zur 
Nachfragesenkung bieten;


b) den in Artikel 5 Absätze 4 und 7 der Richtlinie (EU) 2019/944 festgelegten Bedingungen entsprechen;


c) soweit relevant, die in Artikel 13 dieser Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllen.


Artikel 13


Vorübergehende Möglichkeit zur Festsetzung der Strompreise unterhalb der Kosten


Abweichend von den Vorschriften der Union über öffentliche Eingriffe in die Preisfestsetzung können die Mitgliedstaaten 
bei öffentlichen Eingriffen in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gemäß Artikel 5 Absatz 6 der Richtlinie 
(EU) 2019/944 oder Artikel 12 der vorliegenden Verordnung ausnahmsweise und vorübergehend einen Preis für die 
Stromversorgung festsetzen, der unter den Kosten liegt, sofern sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind:


a) Die Maßnahme bezieht sich auf eine begrenzte Verbrauchsmenge und umfasst einen Anreiz zur Nachfragesenkung;


b) sie diskriminiert nicht zwischen Versorgern;


c) die Versorger erhalten einen Ausgleich für die Lieferung von Strom unterhalb der Kosten; und


d) alle Versorger können auf derselben Grundlage Angebote zum Preis für die Stromversorgung unterbreiten, der unter den 
Kosten liegt.
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KAPITEL III


Maßnahme in Bezug auf den Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich


Artikel 14


Unterstützung von Endkunden durch einen befristeten Solidaritätsbeitrag


(1) Sofern Mitgliedstaaten keine gleichwertigen nationalen Maßnahmen erlassen haben, unterliegen Überschussgewinne 
von im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Betriebsstätten der Union einem befristeten 
obligatorischen Solidaritätsbeitrag.


(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass erlassene gleichwertige nationale Maßnahmen ähnlichen Zielen dienen und 
vergleichbaren Vorschriften unterliegen wie der befristete Solidaritätsbeitrag im Rahmen dieser Verordnung und dass mit 
ihnen mit den geschätzten Einnahmen aus dem Solidaritätsbeitrag vergleichbare oder höhere Einnahmen erzielt werden.


(3) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 31. Dezember 2022 Maßnahmen zur Umsetzung des in 
Absatz 1 genannten befristeten obligatorischen Solidaritätsbeitrags.


Artikel 15


Bemessungsgrundlage für die Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags


Der befristete Solidaritätsbeitrag für im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätige Unternehmen und 
Betriebsstätten der Union, einschließlich jener, die Teil einer lediglich zu Steuerzwecken konsolidierten Gruppe sind, wird 
auf der Grundlage der steuerpflichtigen Gewinne berechnet, die nach den nationalen Steuervorschriften im 
Haushaltsjahr 2022 und/oder im Haushaltsjahr 2023 und während der gesamten Dauer des betreffenden Haushaltsjahrs 
ermittelt wurden und mehr als 20 % über dem Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne liegen, die gemäß den 
nationalen Steuervorschriften in den vier am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Haushaltsjahren ermittelt 
wurden. Ist der Durchschnitt der steuerpflichtigen Gewinne in diesen vier Haushaltsjahren negativ, so beträgt der 
durchschnittliche steuerpflichtige Gewinn bei der Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags null.


Artikel 16


Satz für die Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags


(1) Der für die Berechnung des befristeten Solidaritätsbeitrags geltende Satz beträgt mindestens 33 % der in Artikel 15 
genannten Bemessungsgrundlage.


(2) Der befristete Solidaritätsbeitrag wird zusätzlich zu den nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats geltenden 
regelmäßigen Steuern und Abgaben erhoben.


Artikel 17


Verwendung der Einnahmen aus dem befristeten Solidaritätsbeitrag


(1) Die Mitgliedstaaten verwenden die Einnahmen aus dem befristeten Solidaritätsbeitrag mit ausreichend rechtzeitiger 
Wirkung für folgende Zwecke:


a) gezielte finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für Endkunden, insbesondere für schutzbedürftige Haushalte, um die 
Auswirkungen hoher Energiepreise abzumildern;


b) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, z. B. durch Auktionen oder 
Ausschreibungen zur Nachfragesenkung, Verringerung der Energiebezugskosten von Endkunden für bestimmte 
Verbrauchsmengen, Förderung von Investitionen von Endkunden in erneuerbare Energien sowie von strukturellen 
Investitionen in Energieeffizienz oder in andere Dekarbonisierungstechnologien;


c) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen in energieintensiven Branchen, sofern sie 
an die Bedingung geknüpft werden, Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder andere Dekarbonisie
rungstechnologien zu tätigen;


DE Amtsblatt der Europäischen Union L 261 I/18 7.10.2022  







d) finanzielle Unterstützungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung der Energieautonomie, insbesondere Investitionen 
gemäß den Zielen des REPowerEU-Plans und des „REPowerEU: gemeinsames europäisches Vorgehen“, wie Projekte mit 
grenzüberschreitender Dimension;


e) die Mitgliedstaaten können im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten einen Teil der Einnahmen aus dem 
befristeten Solidaritätsbeitrag für die gemeinsame Finanzierung von Maßnahmen vorsehen, um die negativen 
Auswirkungen der Energiekrise zu verringern, einschließlich Unterstützung für den Schutz von Arbeitsplätzen und für 
die Umschulung und Weiterqualifizierung von Arbeitskräften, oder um Investitionen in Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien, einschließlich grenzüberschreitender Projekte, sowie in den Finanzierungsmechanismus der 
Union für erneuerbare Energie gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (11) zu fördern.


(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen müssen eindeutig festgelegt, transparent, verhältnismäßig, diskriminie
rungsfrei und überprüfbar sein.


Artikel 18


Zeitliche Begrenzung des Solidaritätsbeitrags


Der von den Mitgliedstaaten gemäß dieser Verordnung anzuwendende Solidaritätsbeitrag ist zeitlich begrenzt. Er gilt nur 
für Überschussgewinne, die in den in Artikel 15 genannten Haushaltsjahren erwirtschaftet werden.


KAPITEL IV


Schlussbestimmungen


Artikel 19


Überwachung und Durchsetzung


(1) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats überwacht die Umsetzung der in den Artikeln 3 bis 7, 10, 12 und 13 
genannten Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet.


(2) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission so bald wie möglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung und bis zum 
1. Dezember 2022 Bericht über die gemäß Artikel 5 geplanten Maßnahmen zur Erreichung der geforderten 
Nachfragesenkung und die gemäß Artikel 11 geschlossenen Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten.


(3) Bis zum 31. Januar 2023 und erneut bis zum 30. April 2023 erstatten die Mitgliedstaaten der Kommission Bericht 
über


a) die gemäß den Artikeln 3 und 4 erzielte Nachfragesenkung und die zur Erreichung der Senkung gemäß Artikel 5 
getroffenen Maßnahmen;


b) die gemäß Artikel 6 erzielten Überschusserlöse;


c) die Maßnahmen zur Verteilung der Überschusserlöse zur Abmilderung der Auswirkungen der hohen Strompreise auf 
die Stromendkunden gemäß Artikel 10;


d) etwaige öffentliche Eingriffe in die Festsetzung der Stromversorgungspreise gemäß den Artikeln 12 und 13.


(4) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission


a) bis zum 31. Dezember 2022 über die Einführung des befristeten Solidaritätsbeitrags gemäß Artikel 14 sowie darüber, in 
welchem(n) Haushaltsjahr(en) sie ihn anwenden werden;


(11) Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für 
die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU 
und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1).
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b) über jede spätere Änderung des nationalen Rechtsrahmens innerhalb eines Monats nach dem Datum der 
Veröffentlichung in ihren entsprechenden nationalen Amtsblättern;


c) über die Verwendung der Einnahmen gemäß Artikel 17 innerhalb eines Monats ab dem Tag, an dem die Einnahmen im 
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften bei ihnen eingegangen sind;


d) bis zum 31. Dezember 2022 über die erlassenen gleichwertigen nationalen Maßnahmen gemäß Artikel 14; innerhalb 
eines Monats ab dem Tag, an dem die Einnahmen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften bei den 
Mitgliedstaaten eingegangen sind, legen die Mitgliedstaaten zudem eine Bewertung bezüglich der Höhe der mit diesen 
erlassenen gleichwertigen nationalen Maßnahmen erzielten Einnahmen und deren Verwendung vor.


Artikel 20


Überprüfung


(1) Die Kommission überprüft Kapitel II bis zum 30. April 2023 vor dem Hintergrund der allgemeinen Stromversor
gungslage und der Strompreise in der Union und übermittelt dem Rat einen Bericht über die wesentlichen Ergebnisse 
dieser Überprüfung. Auf der Grundlage dieses Berichts kann die Kommission insbesondere vorschlagen, die Geltungsdauer 
dieser Verordnung zu verlängern, die Höhe der Obergrenze für Markterlöse gemäß Artikel 6 Absatz 1 und die in Artikel 7 
Absatz 1 genannten Quellen der Stromerzeugung, für die diese Obergrenze gilt, zu ändern oder Kapitel II auf sonstige 
Weise zu ändern, wenn dies im Hinblick auf die wirtschaftlichen Umstände oder das Funktionieren des Strommarkts in der 
Union und in den einzelnen Mitgliedstaaten gerechtfertigt ist.


(2) Die Kommission überprüft Kapitel III bis zum 15. Oktober 2023 und erneut bis zum 15. Oktober 2024 vor dem 
Hintergrund der allgemeinen Lage des Sektors für fossile Brennstoffe und der erzielten Überschussgewinne und übermittelt 
dem Rat einen Bericht über die wesentlichen Ergebnisse dieser Überprüfung.


Artikel 21


Ausnahmen


(1) Die Artikel 4 bis 7 gelten nicht für Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 AEUV, die nicht an den 
Strommarkt der Union angebunden werden können.


(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Artikel 4 bis 7 nicht auf Strom anzuwenden, der in kleinen, isolierten 
Netzen oder kleinen Verbundnetzen erzeugt wird.


(3) Die Artikel 4 bis 7 sind für Zypern und Malta nicht verpflichtend. Wenn Zypern beschließt, die Artikel 4 bis 7 
anzuwenden, gilt Artikel 6 Absatz 1 nicht für aus Erdölerzeugnissen erzeugten Strom.


Artikel 22


Inkrafttreten und Anwendung


(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.


(2) Unbeschadet der Verpflichtung, die Verteilung der Überschusserlöse gemäß Artikel 10 sicherzustellen und die 
Einnahmen aus dem befristeten Solidaritätsbeitrag gemäß Artikel 17 zu verwenden, sowie unbeschadet der in Artikel 20 
Absatz 2 genannten Berichterstattungspflicht gilt diese Verordnung bis zum 31. Dezember 2023 unter den folgenden 
Bedingungen.


a) Artikel 4 gilt vom 1. Dezember 2022 bis zum 31. März 2023;


b) Die Artikel 5 und 10 gelten ab dem 1. Dezember 2022;
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c) Die Artikel 6, 7 und 8 gelten vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. Juni 2023;


d) Artikel 20 Absatz 2 gilt bis zum 15. Oktober 2024.


Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar 
in den Mitgliedstaaten.


Geschehen zu Brüssel am 6. Oktober 2022.


Im Namen des Rates
Der Präsident


M. BEK


DE Amtsblatt der Europäischen Union 7.10.2022 L 261 I/21  





		Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates vom 6. Oktober 2022 über Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise 






RAin Dr. Karen Möhlenkamp


RAin Dr. Sabine Schulte-Beckhausen


13.10.2022


Maßnahmenpaket zur Sicherung der Energieversorgung 
– Belastungen, Entlastungen und Praxishinweise 







Nationale ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme: 
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Zielsetzungen und Grundüberlegungen


1) Schnelle Entlastungswirkung


 finanzielle Hilfen bis zum Jahreswechsel


2) Schutz vor finanzieller Überforderung


 Härtefallregelungen


3) Klare Einsparanreize


 als Zielsetzung 20 % des Gasverbrauchs


4) Zukunftsorientiertes Umdenken


 mittelfristige Maßnahmen für mindestens die nächsten 2 Jahre


5) Transformation berücksichtigen und beschleunigen


 extreme Preisentwicklungen für wichtige Brückentechnologien


6) Stabilisierung der Volkswirtschaft und des Preisniveaus


 Gaskunden entlasten und gleichzeitig Sparanreize einführen


7) Europaweites Mitdenken


 vorgeschlagene Maßnahmen in europäisches Maßnahmenpaket integrieren


NATIONALE EXPERTENKOMMISSION GAS UND WÄRME: VORSCHLAG 10.102022
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Stufe 1: Einmalzahlungen an die Gaskunden im Dezember 2022: „alle Gaskunden und SLP-Kunden“ 


Einmalzahlung auf Basis des Verbrauchs, welcher der Abschlagzahlung aus September 2022 
zugrunde gelegt wurde


alle Gaskunden und SLP-Kunden (außer Industrie und Stromerzeugungskraftwerke)


 Versorger müssen ggü ihren Kunden von allen Informationspflichten freigestellt werden


 „Versorger“ sind die Gaslieferanten (Stadtwerke, überregionale Lieferanten etc.)


 Versorger verzichten auf Erhebung von Abschlagszahlungen für Dezember 2022 ; 
Abschlagzahlungen werden von staatlichen Stellen bis 01.12.2022 erstattet


 Wirkung soll für 3 Monate gelten (Dezember, Januar, Februar)


 Erstattungen im Rahmen der Jahresabrechnung erfolgen ausschließlich an die Endkunden


 Voraussetzung für die Aussetzung der Abschlagzahlung ggü. den Kunden ist ein fristgerechter 
Zahlungseingang bei den Versorgern bis zum 01.12.2022


 Der erhaltene Rabatt ist bei der Einkommensteuer als geldwerter Vorteil anzugeben


- für Zielgruppe „Private/Gewerbe“: SLP (siehe Regel in § 24 Abs. 1 GasNZV, aber Ausnahmen!) 


- für Zielgruppe „Industrie“: Nicht-SLP (RLM) + mehr als 1,5 GWh/a Gasverbrauch
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Garantierter Brutto-Preis von 12 
ct/kWh für Grundkontingent


(GK = 80% des Verbrauchs, der der 
Abschlagzahlung aus September 2022 
zugrunde gelegt wurde)


inklusive aller staatlich induzierter 


Preisbestandteile (BEHG...)


Für Verbrauch über das 
Grundkontingent muss der vertraglich 
vereinbarte Arbeitspreis entrichtet 
werden (Rabatt = individueller 
Arbeitspreis - Garantiepreis)* 
Grundkontingent/Abschläge)


evtl. schon zum 01.03.2023-
30.04.2024 durch Abschlagzahlungen


Gaskunden:


- Im Dezember 2022 Einmalzahlung 
auf das Betriebskostenkonto der 
Mieter


- Der Vermieter muss die Gutschrift 
an die Bewohner weitergeben: nach 
dem bisher angewendeten 
Verteilungsschlüssel


Miethäuser/Wohnungseigentümer-
gemeinschaften (Vertragsbeziehung 
zwischen Versorger und Vermieter)Garantierter Brutto-Preis von 9,5 


ct/kWh für Grundkontingent (GK=80% 
des Verbrauchs)


Preisdämpfungsmechanismus: 
alleine die Kostenentwicklung bei 
Erzeugung und Bereitstellung der 
Fernwärme für die Preisentwicklung 
maßgeblich (nicht: Verhältnisse auf 
Wärmemarkt).


Obergrenze für den subventionierten 
Grundverbrauch (Bundesregierung 
soll hierfür technische und rechtliche 
Voraussetzungen schaffen)


Versorger: halbjährliche Abrechnung 
über den erstatteten Rabatt


Maßnahmen gegen Missbrauch: 
Erhöhung des Rabatts


Fernwärmekunden


Stufe 2: Gas- und Wärmepreisbremse ab März 2023 („alle Gaskunden und SLP-Kunden“)
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• Schaffung einer staatlichen Infrastruktur zur Ermöglichung 
einer Direktzahlung an private wie unternehmerische 
Verbraucher 


• Privatpersonen können nach Umsetzung steuerlicher 
Änderungen durch Direktzahlungen (geplanter § 139b AO) 
entlastet werden


Sozial-differenzierte Direktzahlungen


Zusätzliche Entlastungsmaßnahmen sozialer Art


• „Wohngeld Plus“ soll ohne Verzögerung verabschiedet 
werden, so dass ab Januar 2023 mindestens 2 Mio. 
Menschen zusätzlich Heizkostenzuschüsse erhalten


• Summen für die Heizkosten-, Klima- und CO2-Kompenten 
sollen deutlich angehoben werden


• Personalaufstockung an den Wohngeldämtern


• Für Härtefälle im Zeitraum 01.01.2022-28.02.2023 Hilfsfonds 


• Hilfsfonds: -1) Zinslose Liquiditätshilfe für die Vermieter und 
Wohnungseigentümer (die in Vorleistung gehen und durch 
die Einmalzahlung nicht ausreichend befriedigt werden)


-2) bes. Unterstützung 
MieterInnen/EigentümerInnen, die besonders von der 
Preissteigerung betroffen sind 


Hilfsfonds zum Schutz von MieterInnen und EigentümerInnen


• Eine Angebotseinschränkung ist nicht möglich, deswegen 
sollen Fonds geschaffen werden


• Fonds wird von Kostenträgern der Sozialversicherungen 
administriert


Wohngeld Plus Hilfsfonds soziale Dienstleister
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Ausgangslage:


 Industrie hat 20-25 % des 
Energieverbrauchs reduziert 


 Weitere Einsparungen könnten 
sich negativ auf Wirtschafts-
wachstum auswirken


 Instrumente, die für das 
Gleichgewicht zwischen 
Gasmangellage und 
Wettbewerbsfähigkeit sorgen


Für industrielle Verbraucher 


( größer 1,5 Mio. kWh/a)


Keine Gaskraftwerke, keine großen 
Wohnungseinheiten


Gaspreisbremse für industrielle Verbraucher: RLM-Kunden über 1,5 GWh/a


Instrumente:
1) Entlastung in Höhe von 70 % des Gasverbrauchs (Vergleichsjahr 2021) –


für verbleibende Mengen voller vertraglicher Marktpreis


2) Mengenmäßige Obergrenze gibt es nicht


3) Beschaffungspreis 7 ct pro kWh (exklusive der staatlich induzierten 
Preisbestandteile – BEHG, Energiesteuer, Gasumlagen)


4) Gasmenge kann von dem Unternehmen selbst verbraucht oder auch am 
Markt verwertet werden


5) Subvention wird vom jeweiligen Gaslieferanten administriert


Ergänzende Instrumente:


1) Härtefallregelungen z.B. Bürgschaften, Zuschüsse, Kredite


2) Subventionsprodukte erweitern (Transformation von Energieträgern)


3) Weiterverkauf von nicht genutzten Gasmengen am Markt und Anpassung 
in den Bandbreitenverträgen


4) Evtl. Reverse Auction Instruments (d.h.: Kunde schreibt Gaslieferung aus)


5) Weitere Vorschläge bis Ende Oktober erwartet
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• Genaue Abgrenzung des Adressatenkreises


› Unternehmen unter 1,5 GWh mit RLM?


› Zentraler Einkauf in Unternehmensgruppe über 1,5 GWh?


• Definition des „Versorgers“ (Versorgungsunternehmens) in industriellen Lieferketten bzw. des 
„Gaslieferanten“


› Ist Versorger und Lieferant derselbe?


• Wie ist industrielle Gasverstromung in BHKWs/GuD-Anlagen zu beurteilen? Gasmenge kann von dem 
Unternehmen selbst „verbraucht“ werden – auch zur Verstromung?


• Problematik des „Basisjahrs“: Wie wird Gasverbrauch 2021 bei Umstrukturierungen in 2021 und 2022 
berechnet?


• Wie wird mit großen Verbrauchssteigerungen umgegangen? (Ausgleich untereinander?)


• Darf „subventionierter“ Preis mit Mark-up weitergegeben werden?


• Wie ist das Anmeldeverfahren beim Versorger/Lieferanten für teilnehmende Unternehmen?


Offene Fragen zur Umsetzung: Kommission hat nur „Vorschlag“ vorgestellt
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> Details der Umsetzung sind noch nicht bekannt; zahlreiche Anwendungsfragen noch offen
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Regelungsinhalte
Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise


• Maßnahmen in Bezug auf den Strommarkt


Nachfragesenkung


Obergrenze für Markterlöse und Verteilung der 
Überschusserlöse und der 
Engpasserlösüberschüsse an die Stromendkunden


Strompreisfestsetzungen für Endkunden (u.a. KMU)


• Maßnahmen in Bezug auf den Erdöl-, Erdgas-, Kohle-
und Raffineriebereich (befristeter Solidaritätszuschlag)
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Energiekostendämpfungsprogramm 


Hintergrund, Antragsvoraussetzungen


und Antragstellung
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Hintergrund zum EKDP


› Energieintensive Unternehmen sollen einen Zuschuss wegen der gestiegenen Erdgas- und 
Stromkosten erhalten


› Gesamtvolumen den Hilfsprogramms: 5 Mrd. Euro


› Einzelsumme von dem Unternehmen bis zu 50 Mio. Euro 


› Rechtsgrundlage für das Programm:


› Richtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) über die Gewährung 
von Billigkeitsleistungen zur temporären Kostendämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs 
(Energiekostendämpfungsprogramm) vom 12. Juli 2022


› Ziel: 


› Vermeidung existenzbedrohende Szenarien


ENERGIEKOSTENDÄMPFUNGSPROGRAMM EKDP: HINTERGRUND, ANTRAGSVORAUSS ETZUNGEN, ANTRAGSTELLUNG
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Aktuell: 2. Änderung der Förderrichtlinie vom 04.10.2022
Programm wird bis zum 31.12.2022 verlängert


Anträge können bis zum 31.12.2022 für den gesamten Förderzeitraum gestellt werden!
Förderzeitraum neu: 1.2.2022 bis 31.12.2022  (statt wie bisher 30.09.2022)


Informell bereits mit EU-Kommission abgestimmt, formelle Bestätigung steht aus







Antragsvoraussetzungen


› Antragstellendes Unternehmen muss seinen Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum haben


› Unternehmen, in besonders energieintensiven Wirtschaftszweigen


› derzeit: Liste der KUEBLL, soll aber erweitert werden 


› Unternehmen im Insolvenzverfahren, oder die zahlungsunfähig oder überschuldet sind, haben 
keinen Anspruch


› Fristen einhalten


› Die Fristen der verschiedenen Phasen laufen am 31.12.2022 (vorher 30.09.2022), 31.05.2023 
(vormals 28.02.2023) und am 29.02.2024 ab. Bei diesen Fristen handelt es sich um materielle 
Ausschlussfristen.


ENERGIEKOSTENDÄMPFUNGSPROGRAMM EKDP: HINTERGRUND, ANTRAGSVORAUSS ETZUNGEN, ANTRAGSTELLUNG
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Antragsstellung


› Anträge können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden 
www.bafa.de/ekdp


› ab 1. September 2022 werden maximal 70 % derjenigen Menge Erdgas und Strom berücksichtigt, 
die das Unternehmen in demselben Monat des Jahres 2021 verbraucht hat


› Sparanreiz


ENERGIEKOSTENDÄMPFUNGSPROGRAMM EKDP: HINTERGRUND, ANTRAGSVORAUSS ETZUNGEN, ANTRAGSTELLUNG
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> EKDP  wird ab 2023 in den anderen Maßnahmen aufgehen (Gaspreisbremse etc.) und wahrscheinlich nicht 
fortgesetzt



http://www.bafa.de/ekdp





Ihr Team WTS
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Dr. Karen Möhlenkamp


Studium & Qualifikationen


› Stipendiatin des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt a.M. 


Beruflicher Werdegang 


› seit 2010 Partnerin und Geschäftsführerin der WTS – Green Tax,  Energy


› 4 Jahre Referentin in der Steuerabteilung des BDI e.V. u.a. für die Ökologische Steuerreform und Haushaltsrecht


› 2 Jahre Big4  u.a. im Gemeinnützigkeitsrecht, VAT


Schwerpunkte


› Betreuung von weltweit tätigen Unternehmen im Bereich der Verkehrs- und Verbrauchsteuern (Energie, Strom. 
Alkohol) mit Schnittstelle zum Energierecht (BEHG, EnWG), Tax CMS-Projekte, Energiemanagementsysteme, 
Klassifikation von Wirtschaftszweigen, High End Beratung und Vertretung vor dem BFH zum Beihilfecharakter der 
Ökosteuerentlastungen und vor dem EuGH zu Prozessen außerhalb der europäischen Energiesteuerrichtlinie, 
Verfasserin der Stellungnahme des BDI im Verfahren des Bundesverfassungsgerichtes zur Ökologischen 
Steuerreform (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 20. April 2004 - 1 BvR 1748/99 -, Rn. 1-87) , Beratung in 
neuen Themengebieten (Elektromobilität, dezentrale Stromerzeugung – PV, Wind, Wasserskraft, Wasserstoff; 
Batteriespeicher) 


Referenzen 


› Mit – Initiatorin und seit 2009 im Organisationsteam des Deutscher Energiesteuertages in Zusammenarbeit mit 
dem BDI, Bundesfinanzministerium und der Europäischen Kommission


› Mitglied des Fachinstituts für Steuerberater e.V. 


› Herausgeberin des Kommentars Energie- und Stromsteuer bei C.H. Beck, 2. Auflage 2020. zahlreiche 
Veröffentlichungen und Vorträge 


› Listung im Handelsblatt Best Lawyer seit 2013 und im Indirect Tax Leader International Tax Review seit 2015


› Mitglied AG „Strom- und Energiesteuer“ des BDI


Sonstiges


› Lehrbeauftragte der Hochschule des Bundes


› Vorstand ESTAINIUM e.V.


+49 162 2444 817
karen.moehlenkamp@wts.de


WTS


Partnerin


Rechtsanwältin, Geschäftsführerin
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Dr. Sabine Schulte-Beckhausen


Ausbildung


› Rechtswissenschaften in Bonn, Freiburg und Lausanne (CH)


› Lehrgang Fachanwalt für Steuerrecht


› Wissenschaftliche Assistentin an der Universität Genf (CH)


› Promotion im Unionsrecht (summa cum laude)


Beruflicher Werdegang


› Seit November 2017 WTS: Partner Energierecht/Green Tax, u.a. Rechtsberatung zum Emissionshandel und 
Verantwortung für die EEG-Begrenzungsanträge 


› 2011-2018 Dozentin Energierecht an der HRW (Hochschule Ruhr-West)


› 10 Jahre Salary Partner in US-Rechtsanwaltskanzlei und überregionaler deutscher Wirtschaftskanzlei: im Bereich 
Corporate/ M&A /Energierecht


› 7 Jahre Investment Banking bei Sal. Oppenheim: Prokuristin im Team M&A Energy/Public Sector


› 7 Jahre EU-Energiepolitik im Verband kommunaler Unternehmen: Europarecht/Energiehandel


Referenzen  


› Beratung zahlreicher energieintensiver Unternehmen zur Besonderen Ausgleichsregelung


› Beratung zu speziellen Fragen des EU-ETS (z.B. Umgang mit Stromerzeugungsanlagen)


› Beratung zu künftigen Pflichten von Verantwortlichen nach dem BEHG


› Umfassende Beratung zu Themen des Energierechts (Regulierung, Vertragsrecht und Projekte


› Beratung zu Schnittstellen zum Energie- und Stromsteuerrecht


+49 152 29561765
sabine.schulte-beckhausen@wts.de


WTS


Partner | Green Tax & Energy


Rechtsanwältin
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2 K 187/17 (3)


Beglaubigte Abschrift


Finanzgericht Bremen


C-431/21 - 1
Register-Nr: - 1193997 - 
Eingetragen: 16. Juli 2021


Beschluss
ln dem Rechtsstreit


X GmbH & Co. KG,


Prozessbevollmächtigte:


- Klägerin -


gegen


Finanzamt Bremen,
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen


- Beklagter -


wegen Festsetzung eines Zuschlages nach § 162 Absatz 4 AO


hat das Finanzgericht Bremen - 2. Senat - am 07. Juli 2021 durch die Vizepräsidentin 


des Finanzgerichts ..., den Richter am Finanzgericht ... und die Richterin am 


Finanzgericht... beschlossen:


Beglaubigte Abschrift


Luxcmbourg


hü& 15.07, 2021


Finanzgericht Bremen


2K187t17 (31


Beschluss


ln dem Rechtsstreit


X GmbH & Co. KG,


- Klägerin -
Prozessbevoll mächtigte


gegen


Finanzamt Bremen,


Rudolf-Hilferd ing-Pl atz 1, 28195 Bremen


- Beklagter -


wegen Festsetzung eines Zuschlages nach S 162 Absatz 4 AO


hat das Finanzgericht Bremen - 2. Senat - am 07. Juli 2021 durch die Vizepräsidentin


des Finanzgerichts ..., den Richter am Finanzgericht und die Richterin am


Finanzgericht ... beschlossen:


C-431/21 - 1
Eingetragen: 16. Juli 2021
Register-Nr: - 1193997 -
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1. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird folgende Frage zur 
Vorabentscheidung vorgelegt:


Sind die die Niederlassungsfreiheit gewährleistenden Art. 43 EGV 


bzw. 49 AEUV (bzw. die die Dienstleistungsfreiheit gewährleistenden 


Art. 49 EGV bzw. Art. 56 AEUV) so auszulegen, dass sie einer 
nationalen Regelung entgegenstehen, wonach der Steuerpflichtige 


bei Sachverhalten, die Vorgänge mit Auslandsbezug betreffen, über 
die Art und den Inhalt seiner Geschäftsbeziehungen mit 
nahestehenden Personen Aufzeichnungen zu erstellen hat, welche 


auch die wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen für eine den 


Grundsatz des Fremdvergleichs beachtende Vereinbarung von 


Preisen und anderen Geschäftsbedingungen mit den 


Nahestehenden umfassen, und wonach dann, wenn der 
Steuerpflichtige die genannten Aufzeichnungen auf Anforderung der 
Finanzverwaltung nicht vorlegt, oder die vorgelegten 


Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar sind, nicht nur 
widerlegbar vermutet wird, dass seine im Inland steuerpflichtigen 


Einkünfte, zu deren Ermittlung die Aufzeichnungen dienen, höher als 


die von ihm erklärten Einkünfte sind und, wenn in solchen Fällen die 


Finanzbehörde eine Schätzung vorzunehmen hat und diese 


Einkünfte nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, insbesondere 


nur auf Grund von Preisspannen bestimmt werden können, dieser 
Rahmen zu Lasten des Steuerpflichtigen ausgeschöpft werden kann, 
sondern außerdem ein Zuschlag festzusetzen ist, der mindestens 5 


Prozent und höchstens 10 Prozent des ermittelten Mehrbetrags der 
Einkünfte, aber mindestens 5.000 Euro, und bei verspäteter Vorlage 


von verwertbaren Aufzeichnungen bis zu 1.000.000 Euro, 
mindestens jedoch 100 Euro für jeden vollen Tag der 
Fristüberschreitung, beträgt, wobei von der Festsetzung eines 


Zuschlags nur dann abzusehen ist, wenn die Nichterfüllung der 
Aufzeichnungspflichten entschuldbar erscheint oder ein 
Verschulden nur geringfügig ist.
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2. Das Verfahren wird bis zur Entscheidung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ausgesetzt.


Rechtsmittelbelehrung
Dieser Beschluss ist unanfechtbar.


Gründe
i.


Sachverhalt
1 Die Klägerin wendet sich mit ihrer Klage bei dem Finanzgericht Bremen gegen die 


Festsetzung eines Zuschlags nach § 162 Abs. 4 Abgabenordnung (AO) für die 


Veranlagungszeiträume 2007 bis 2010 in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr, 


insgesamt 80.000 Euro.


2 Die Klägerin ist eine Kommanditgesellschaft, die ihren Sitz in den Streitjahren in 


Bremen hatte. Gegenstand ihres Unternehmens war das Halten und Verwalten von 


Beteiligungen, insbesondere von in Deutschland ansässigen Unternehmen, sowie 


die Erbringung von Service-, Beratungs- und Managementleistungen gegenüber 


verbundenen Unternehmen und Dritten. Sie hielt 100 % der Anteile an einer 


Tochter-GmbH mit Sitz in Deutschland, welche wiederum 100 % der Anteile an vier 


weiteren GmbHs mit Sitz in Deutschland (Untergesellschaften) hielt.


3 Die vertretungsberechtigte Komplementär-GmbH der Klägerin hatte ihren Sitz 


ebenfalls in Bremen. Die alleinige Kommanditistin der Klägerin war eine 


Gesellschaft (B.V.) mit Sitz in den Niederlanden. Deren alleinige Gesellschafterin 


war die Y N.V., die ihren Sitz ebenfalls in den Niederlanden hatte. Die Y N.V. hielt 


somit über die Beteiligung an der Kommanditistin der Klägerin mittelbar 100 % der 


Gesellschaftsanteile der Klägerin.


4 In 2013 wurde die Komplementär-GmbH auf die Klägerin verschmolzen.


5 Die Y N.V. erbrachte in den Streitjahren aufgrund eines 


Geschäftsbesorgungsvertrages Dienstleistungen für die Klägerin. Hierfür wurden
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diverse Personen tätig, die bei der Y N.V. oder in anderen Konzerngesellschaften 
als Geschäftsführer oder in anderer Funktion tätig waren.


6 Der Geschäftsbesorgungsvertrag für 2007 wurde zwischen der Y N.V. und der 


Komplementär-GmbH als Leistungserbringer und den Untergesellschaften als 


Leistungsempfänger geschlossen. Für die Folgejahre wurde der 


Geschäftsbesorgungsvertrag mit Vertragsbeginn zum 01.01.2008 zwischen der 


Y N.V. und der Klägerin geschlossen. Mit diesem Vertrag übernahm die Y N.V. die 


Dienstleistungen für die Klägerin, auch soweit sich diese ihrerseits gegenüber den 


Untergesellschaften zur Geschäftsbesorgung verpflichtet hatte.


7 Nach dem Geschäftsbesorgungsvertrag sollte die Vergütung nach den tatsächlich 


entstandenen Kosten und Aufwendungen auf Vollkostenbasis erfolgen. Diese 


sollten direkte und indirekte Kosten umfassen. Zu erstatten waren insbesondere 


angefallene Gehälter. Nicht abzurechnen waren dagegen Kosten, die im 


gesellschaftlichen Interesse der Y N.V. anfielen (shareholder's costs). Die Y N.V. 


war zur vollständigen Erfassung und Dokumentation der erstattungsfähigen Kosten 


und Aufwendungen verpflichtet. Die Klägerin verpflichtete sich zur Zahlung von 


jährlich vier Abschlagszahlungen. Nach Ablauf des Kalenderjahres sollte die Y N.V. 


eine Endabrechnung vornehmen, die so detailliert sein sollte, dass sie eine 


Weiterberechnung durch die Klägerin an die Untergesellschaften ermöglichen 


würde.


8 Auf der Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages verbuchte die Klägerin 


(bzw. in 2007 die Komplementär-GmbH) Betriebsausgaben („Managementfee“) in 


Höhe der vereinbarten Abschlagszahlungen (2007: 1.740.000,00 Euro, 2008: 


1.730.000,00 Euro, 2009: 1.340.000,00 Euro, 2010: 792.400,00 Euro).


9 Jährliche detaillierte Abrechnungen der Y N.V. gegenüber der Klägerin über die 


erbrachten Leistungen und die angefallenen Kosten erfolgten nicht.


10 Aufgrund einer Prüfungsanordnung vom 17.01.2012 wurde bei der Klägerin im 


Zeitraum vom 10.04.2012 bis 17.03.2016 eine Betriebsprüfung für die Jahre 2007
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bis 2010 durchgeführt. Gegenstand der Prüfung waren insbesondere die von der 


Klägerin an die Y N.V. gezahlten Managementfees.


11 Zu Beginn der Betriebsprüfung wurde der Klägerin mitgeteilt, dass u.a. die 


Verrechnungspreise bzw. die Auslandssachverhaltsdokumentationen ein 


Prüfungsschwerpunkt sein würden.


12 Mit Schreiben vom 13.04.2012 bat die Betriebsprüfung unter Hinweis auf 


Dokumentationspflichten gemäß § 90 Abs. 3 AO und § 1 ff. der hierzu ergangenen 


Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV) um Vorlage der 


Dokumentationen und um Beachtung der hierfür gesetzlich vorgesehenen Fristen. 


Die gesetzliche Vorlagefrist für die Verrechnungspreisdokumentation betrage 60 


Tage, die Vorlagefrist für die Aufzeichnungen über außergewöhnliche 


Geschäftsvorfälle 30 Tage. Das Schreiben enthielt unter Bezugnahme auf 


§ 90 Abs. 3 AO und die GAufzV Ausführungen zu Inhalt und Umfang der 


Aufzeichnungserfordernisse und den Hinweis, dass die Aufzeichnungen nach 


§ 1 Abs. 1 GAufzV in eine Darstellung der verwirklichten Geschäftsvorfälle mit 


Aufzeichnungen über Art, Umfang und Abwicklung und das Bemühen um die 


Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes (sog. Angemessenheits­


dokumentation) untergliedert werden könnten.


13 Im Rahmen der Betriebsprüfung legte die Klägerin diverse Unterlagen zum Beleg


der aufgrund der Geschäftsbesorgung der Y N.V. für die Klägerin entstandenen 


und berechenbaren Kosten vor. Die Betriebsprüfung forderte mehrfach Unterlagen 


nach. Gegenstand der Nachfragen der Betriebsprüfung und der durch die Klägerin 


vorgelegten Unterlagen waren insbesondere die mögliche doppelte


Berücksichtigung von einzelnen Kostenpositionen, die Einbeziehung von 


shareholder's costs, und die Ermittlung der berücksichtigten Personalkosten. Bei 


den Personalkosten hinterfragte die Betriebsprüfung insbesondere die Anzahl der 


angesetzten Arbeitsstunden, die Ermittlung der Stundensätze und die 


Angemessenheit der Stundensätze. Die Betriebsprüfung bemängelte gegenüber 


der Klägerin mehrfach das Fehlen einer Angemessenheitsdokumentation. Diese 
sei notwendiger Teil der Dokumentation nach § 90 Abs. 3 AO.
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14 Nachdem die Klägerin wegen einer aus ihrer Sicht drohenden Doppelbesteuerung 


Kontakt zur niederländischen Finanzverwaltung aufgenommen hatte, teilte diese 


der Betriebsprüfung am 07.01.2016 mit, dass die Y N.V. aufgefordert worden sei, 


noch diverse Unterlagen vorzulegen und einiges zu erklären. Es habe sich ergeben, 


dass die Y N.V. eine Vollbelastung der Kosten vorgenommen habe, ohne die 


Kosten für die „shareholder activities“ herauszurechnen. Stundenaufzeichnungen 


würden nicht existieren. Die Kosten für „shareholder activities“ würden sich auf ca. 


1 Mio. Euro belaufen. Die niederländische Finanzverwaltung habe der Y N.V. den 


Vorschlag gemacht, dass auf deutscher Seite eine Korrektur in Höhe von ca. 


1,6 Mio. Euro erfolge und die Niederlande eine Gegenkorrektur in Höhe von 


1 Mio. Euro vornehme, was zu einer Doppelbesteuerung in Höhe von ca. 


600.000 Euro führen würde.


15 Am 17.03.2016 schlossen die Klägerin und der Beklagte unter Beteiligung der 


Y N.V. für den Prüfungszeitraum eine tatsächliche Verständigung ab, mit der sie 


vereinbarten, dass die als Betriebsausgaben bei der Klägerin erfassten Beträge für 


Managementfee in den Jahren 2007 - 2010 in Höhe von jährlich 400.000,00 Euro 


(insgesamt 1,6 Millionen Euro) als nicht angemessen angesehen würden und daher 


als Entnahme (§ 4 Abs. 1, § 5 Abs. 6 Einkommensteuergesetz, EStG) zu erfassen 


seien.


16 Im Betriebsprüfungsbericht vom 10.06.2016 wurde unter Tz. 1.07 ausgeführt, nach 


den §§ 90 Abs. 3, 162 Abs. 3 und 4 AO sowie der GAufzV bestünden 


Dokumentationsvorschriften für den Steuerpflichtigen. Die von der Klägerin 


vorgelegten Sachverhalts- und Angemessenheitsdokumentationen hätten nicht 


dazu geführt, dass die Sachverhalte hinreichend aufgeklärt werden konnten. 


Deshalb sei es zu der tatsächlichen Verständigung gekommen. Die vorgelegten 


Dokumentationen seien nicht verwertbar gewesen. Gemäß § 162 Abs. 3 und 4 AO 


sei ein Zuschlag in Höhe von mindestens 5 % des Mehrbetrags der Einkünfte pro 


Jahr festzusetzen, somit 20.000,00 Euro pro Jahr.


17 Mit Bescheid vom 08.11.2016 setzte der Beklagte gegenüber der Klägerin einen 


Zuschlag nach § 162 Abs. 4 AO in Höhe von jeweils 20.000 Euro für die 


Veranlagungszeiträume 2007, 2008, 2009 und 2010, in der Summe 80.000 Euro,
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fest. Zur Begründung wurde auf Tz. 1.07 des Betriebsprüfungsberichts vom 


10.06.2016 verwiesen.


18 Gegen diese Festsetzung legte die Klägerin mit Schreiben vom 09.12.2016 


Einspruch ein, der mit Einspruchsentscheidung vom 04.12.2017 als unbegründet 


zurückgewiesen wurde.


19 Mit ihrer am 27.12.2017 erhobenen Klage greift die Klägerin die Festsetzung des 


Zuschlags an, weil die vorgelegten Aufzeichnungen den gesetzlichen 


Anforderungen entsprochen hätten. Der Beklagte überspanne die Anforderungen 


an die vorzulegenden Aufzeichnungen. Die Aufzeichnungen könnten nur dann als 


im Wesentlichen unverwertbar angesehen werden, wenn die Mängel so gewichtig 


seien, dass die Vorlage der mangelhaften Aufzeichnungen der völligen 


Nichtvorlage von Aufzeichnungen gleichkomme. Der Beklagte habe aber eine 


intensive Überprüfung der von der Klägerin vorgelegten Aufzeichnungen 


vorgenommen, was für eine Verwertbarkeit der Aufzeichnungen spreche.


20 Neben weiteren anderen Einwendungen macht die Klägerin auch die 


Europarechtswidrigkeit des § 162 Abs. 4 AO geltend, weil hierin eine nicht 


gerechtfertigte Diskriminierung grenzüberschreitender Geschäftstätigkeiten liege. 


§ 162 Abs. 4 AO betreffe nur Steuerpflichtige, die Geschäftsbeziehungen zu 


nahestehenden Personen im Ausland unterhielten. Hierdurch werde die 


europarechtlich garantierte Niederlassungsfreiheit beschränkt. Eine Rechtfertigung 


dieses Eingriffs sei nicht möglich. Insbesondere sei es zur Durchsetzung der 


Steueraufsicht nicht erforderlich, einen ausschließlich bei grenzüberschreitenden 


Geschäftsbeziehungen anwendbaren Steuerzuschlag zu erheben.


21 Der Beklagte verteidigt die Festsetzung des Zuschlags primär mit dem Argument, 


die vorgelegten Aufzeichnungen seien im Wesentlichen nicht verwertbar, weil die 


Klägerin keine Angemessenheitsdokumentation vorgelegt habe, aus der das 


Bemühen um eine fremdübliche Vereinbarung erkennbar sei. Zudem habe sich 


durch Mitteilung der niederländischen Finanzverwaltung herausgestellt, dass bei 


der Y N.V. für die Abrechnung mit der Klägerin keine Stundenaufzeichnungen 


vorgenommen worden seien. Daraus ergebe sich unmittelbar die Unverwertbarkeit
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dieses Eingriffs sei nicht möglich. lnsbesondere sei es zur Durchsetzung der


Steueraufsicht nicht erforderlich, einen ausschließlich bei grenzüberschreitenden


Geschäftsbeziehungen anwendbaren Steuerzuschlag zu erheben.


21 Der Beklagte verteidigt die Festsetzung des Zuschlags primär mit dem Argument,


die vorgelegten Aufzeichnungen seien im Wesentlichen nicht venruertbar, weil die


Klägerin keine Angemessenheitsdokumentation vorgelegt habe, aus der das


Bemühen um eine fremdübliche Vereinbarung erkennbar sei. Zudem habe sich


durch Mitteilung der niederländischen Finanzvenrvaltung herausgestellt, dass bei


der Y N.V. für die Abrechnung mit der Klägerin keine Stundenaufzeichnungen


vorgenommen worden seien. Daraus ergebe sich unmittelbar die Unverwertbarkeit
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der vorgelegten Aufzeichnungen. Selbst wenn man davon ausgehen wolle, dass 


die vorgelegten Aufzeichnungen verwertbar gewesen seien, so seien sie jedenfalls 


verspätet vorgelegt worden, was den Zuschlag ebenfalls rechtfertigen könne.


22 Zur Frage der Vereinbarkeit des § 162 Abs. 4 AO mit Europarecht hatte der 


Beklagte bereits in seiner Einspruchsentscheidung ausgeführt, er könne keinen 


Verstoß gegen die im AEUV garantierten Grundfreiheiten erkennen. Den 


Finanzbehörden stehe zudem kein eigenes Prüfungsrechts in Bezug auf mögliche 


Verstöße gegen höherrangiges Recht zu.


II.
23 Das vorlegende Gericht legt dem Gerichtshof gemäß Art. 267 Satz 1 Buchst, a des 


Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union die im Tenor genannte 


Frage zur Vorabentscheidung vor und setzt das Verfahren in entsprechender 


Anwendung von § 74 der Finanzgerichtsordnung (FGO) aus, weil die rechtliche 


Würdigung des Falles von der Auslegung der Art. 43 EGV/Art. 49 AEUV bzw. 


Art. 49 EGV/Art. 56 AEUV abhängt.


Deutsches Recht
24 Die für den Streitfall relevanten Rechtsvorschriften des deutschen Rechts in der für 


den Streitzeitraum gültigen Fassung lauten folgendermaßen:


25 § 90 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 29.07.2009:


26 (3) 1Bei Sachverhalten, die Vorgänge mit Auslandsbezug betreffen, hat ein 


Steuerpflichtiger über die Art und den Inhalt seiner Geschäftsbeziehungen mit nahe 


stehenden Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes 


Aufzeichnungen zu erstellen. 2Die Aufzeichnungspflicht umfasst auch die 


wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen für eine den Grundsatz des 


Fremdvergleichs beachtende Vereinbarung von Preisen und anderen 


Geschäftsbedingungen mit den Nahestehenden. 3Bei außergewöhnlichen 


Geschäftsvorfällen sind die Aufzeichnungen zeitnah zu erstellen. 4Die 


Aufzeichnungspflichten gelten entsprechend für Steuerpflichtige, die für die 


inländische Besteuerung Gewinne zwischen ihrem inländischen Unternehmen und
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der vorgelegten Aufzeichnungen. Selbst wenn man davon ausgehen wolle, dass
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Deutsches Recht


24 Die für den Streitfall relevanten Rechtsvorschriften des deutschen Rechts in der für


den Streitzeitraum gültigen Fassung lauten folgendermaßen:


25 S 90 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 29.07.2009:
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Steuerpflichtiger über die Art und den lnhalt seiner Geschäftsbeziehungen mit nahe


stehenden Personen im Sinne des S 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes


Aufzeichnungen zu erstellen. 2Die Aufzeichnungspflicht umfasst auch die


wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen für eine den Grundsatz des


Fremdvergleichs beachtende Vereinbarung von Preisen und anderen


Geschäftsbedingungen mit den Nahestehenden. 3Bei außergewöhnlichen
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Aufzeichnungspflichten gelten entsprechend für Steuerpflichtige, die für die


inländische Besteuerung Gewinne zwischen ihrem inländischen Unternehmen und
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dessen ausländischer Betriebsstätte aufzuteilen oder den Gewinn der inländischen 


Betriebsstätte ihres ausländischen Unternehmens zu ermitteln haben. 5Um eine 


einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, wird das Bundesministerium der 


Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 


Art, Inhalt und Umfang der zu erstellenden Aufzeichnungen zu bestimmen. 6Die 


Finanzbehörde soll die Vorlage von Aufzeichnungen in der Regel nur für die 


Durchführung einer Außenprüfung verlangen. 7Die Vorlage richtet sich nach § 97 


mit der Maßgabe, dass Absatz 2 dieser Vorschrift keine Anwendung findet. 8Sie hat 


jeweils auf Anforderung innerhalb einer Frist von 60 Tagen zu erfolgen. 9Soweit 


Aufzeichnungen über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle vorzulegen sind, 


beträgt die Frist 30 Tage. 10ln begründeten Einzelfällen kann die Vorlagefrist 


verlängert werden.


27 § 1 Abs. 2 Außensteuergesetz (AStG) in der Fassung vom 14.08.2007:


28 (2) Dem Steuerpflichtigen ist eine Person nahestehend, wenn


1. die Person an dem Steuerpflichtigen mindestens zu einem Viertel 


unmittelbar oder mittelbar beteiligt (wesentlich beteiligt) ist oder auf den 


Steuerpflichtigen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss 


ausüben kann oder umgekehrt der Steuerpflichtige an der Person wesentlich 


beteiligt ist oder auf diese Person unmittelbar oder mittelbar einen 


beherrschenden Einfluss ausüben kann oder
2. eine dritte Person sowohl an der Person als auch an dem Steuerpflichtigen 


wesentlich beteiligt ist oder auf beide unmittelbar oder mittelbar einen 


beherrschenden Einfluss ausüben kann oder


3. die Person oder der Steuerpflichtige imstande ist, bei der Vereinbarung der 


Bedingungen einer Geschäftsbeziehung auf den Steuerpflichtigen oder die 


Person einen außerhalb dieser Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss 


auszuüben oder wenn einer von ihnen ein eigenes Interesse an der 


Erzielung der Einkünfte des anderen hat.


29 § 162 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 14.8.2007:


30 (3) 1Verletzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten nach § 90 Abs. 3 


dadurch, dass er die Aufzeichnungen nicht vorlegt, oder sind vorgelegte 


Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar oder wird festgestellt, dass der
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dessen ausländischer Betriebsstätte aufzuteilen oder den Gewinn der inländischen


Betriebsstätte ihres ausländischen Unternehmens zu ermitteln haben. sUm eine


einheitliche Rechtsanwendung sicherzustellen, wird das Bundesministerium der


Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung


Art, Inhalt und Umfang der zu erstellenden Aufzeichnungen zu bestimmen. 6Die


Finanzbehörde soll die Vorlage von Aufzeichnungen in der Regel nur für die


Durchführung einer Außenprüfung verlangen. TDie Vorlage richtet sich nach $ 97


mit der Maßgabe, dass Absatz 2 dieser Vorschrift keine Anwendung findet. sSie hat


jeweils auf Anforderung innerhalb einer Frist von 60 Tagen zu erfolgen. eSoweit


Aufzeichnungen über außergewöhnliche Geschäftsvorfälle vorzulegen sind,


beträgt die Frist 30 Tage. 10ln begründeten Einzelfällen kann die Vorlagefrist


verlängert werden.


27 S 1Abs. 2 Außensteuergesetz (AStG) in der Fassung vom 14.08.2007:


28 (2) Dem Steuerpflichtigen ist eine Person nahestehend, wenn


1. die Person an dem Steuerpflichtigen mindestens zu einem Viertel


unmittelbar oder mittelbar beteiligt (wesentlich beteiligt) ist oder auf den


Steuerpflichtigen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss


ausüben kann oder umgekehrt der Steuerpflichtige an der Person wesentlich


beteiligt ist oder auf diese Person unmittelbar oder mittelbar einen


beherrschenden Einfluss ausüben kann oder


2. eine dritte Person sowohl an der Person als auch an dem Steuerpflichtigen


wesentlich beteiligt ist oder auf beide unmittelbar oder mittelbar einen


beherrschenden Einfluss ausüben kann oder


3. die Person oder der Steuerpflichtige imstande ist, bei der Vereinbarung der


Bedingungen einer Geschäftsbeziehung auf den Steuerpflichtigen oder die


Person einen außerhalb dieser Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss


auszuüben oder wenn einer von ihnen ein eigenes lnteresse an der


Erzielung der Einkünfte des anderen hat.


29 S 162 Abs, 3 Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 14.8.2007:


30 (3) lVerletzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten nach $ 90 Abs. 3


dadurch, dass er die Aufzeichnungen nicht vorlegt, oder sind vorgelegte


Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar oder wird festgestellt, dass der
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Steuerpflichtige Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 Satz 3 nicht zeitnah 


erstellt hat, so wird widerlegbar vermutet, dass seine im Inland steuerpflichtigen 


Einkünfte, zu deren Ermittlung die Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 


dienen, höher als die von ihm erklärten Einkünfte sind. 2Hat in solchen Fällen die 


Finanzbehörde eine Schätzung vorzunehmen und können diese Einkünfte nur 


innerhalb eines bestimmten Rahmens, insbesondere nur auf Grund von 


Preisspannen bestimmt werden, kann dieser Rahmen zu Lasten des 


Steuerpflichtigen ausgeschöpft werden. 3Bestehen trotz Vorlage verwertbarer 


Aufzeichnungen durch den Steuerpflichtigen Anhaltspunkte dafür, dass seine 


Einkünfte bei Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes höher wären als die auf 


Grund der Aufzeichnungen erklärten Einkünfte, und können entsprechende Zweifel 


deswegen nicht aufgeklärt werden, weil eine ausländische, nahe stehende Person 


ihre Mitwirkungspflichten nach § 90 Abs. 2 oder ihre Auskunftspflichten nach § 93 


Abs. 1 nicht erfüllt, ist Satz 2 entsprechend anzuwenden.


31 § 162 Abs. 4 Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 13.12.2006:


32 (4) 1Legt ein Steuerpflichtiger Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 nicht vor 


oder sind vorgelegte Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar, ist ein 


Zuschlag von 5.000 Euro festzusetzen. 2Der Zuschlag beträgt mindestens 5 


Prozent und höchstens 10 Prozent des Mehrbetrags der Einkünfte, der sich nach 


einer Berichtigung auf Grund der Anwendung des Absatzes 3 ergibt, wenn sich 


danach ein Zuschlag von mehr als 5.000 Euro ergibt. 3Bei verspäteter Vorlage von 


verwertbaren Aufzeichnungen beträgt der Zuschlag bis zu 1.000.000 Euro, 


mindestens jedoch 100 Euro für jeden vollen Tag der Fristüberschreitung. 4Soweit 


den Finanzbehörden Ermessen hinsichtlich der Höhe des Zuschlags eingeräumt 


ist, sind neben dessen Zweck, den Steuerpflichtigen zur Erstellung und 


fristgerechten Vorlage der Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 anzuhalten, 


insbesondere die von ihm gezogenen Vorteile und bei verspäteter Vorlage auch die 


Dauer der Fristüberschreitung zu berücksichtigen. 5Von der Festsetzung eines 


Zuschlags ist abzusehen, wenn die Nichterfüllung der Pflichten nach § 90 Abs. 3 


entschuldbar erscheint oder ein Verschulden nur geringfügig ist. 6Das Verschulden 


eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen steht dem eigenen 
Verschulden gleich. 7Der Zuschlag ist regelmäßig nach Abschluss der 


Außenprüfung festzusetzen.
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Vorlagebegründung
33 § 162 Abs. 4 AO kann nur dann bei der Entscheidung über den Streitfall 


Anwendung finden, wenn und soweit diese Regelung mit dem EU-Recht vereinbar 


ist. Das vorlegende Gericht hat Zweifel an der Vereinbarkeit des § 162 Abs. 4 AO 


mit Art. 43 EGV/Art. 49 AEUV bzw. Art. 49 EGV/Art. 56 AEUV.


34 Die Prüfung muss nach Auffassung des vorlegenden Gerichts in Anwendung der 


diesbezüglich ergangenen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen 


Union (EuGH) vorrangig im Licht der Niederlassungsfreiheit und nicht der 


Dienstleistungsfreiheit erfolgen, obwohl zwischen der Klägerin und der Y N.V. 


grenzüberschreitende Dienstleistungen erbracht wurden. Denn Rechtsvorschriften, 


die nur die Beziehungen innerhalb einer Unternehmensgruppe regeln, berühren 


vorwiegend die Niederlassungsfreiheit (EuGH, Urteil vom 13. März 2007 


- C-524/04 -, Slg 2007, 1-2107-2212; EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 


-C-311/08 -, ECLI:EU:C:2010:26; Slg 2010, I-487-534).


35 Die §§ 90 Abs. 3 und 162 Abs. 4 AO finden nur auf Geschäftsbeziehungen zu 


nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 AStG Anwendung, wobei hierzu 


nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 AStG insbesondere Personen gehören, die an dem 


Steuerpflichtigen mindestens zu einem Viertel unmittelbar oder mittelbar beteiligt 


sind. Da die in den Niederlanden ansässige Y N.V. in den Streitjahren auch 


tatsächlich mittelbarzu 100 % an der in Deutschland ansässigen Klägerin beteiligt 


war, dürften die Bestimmungen über die Niederlassungsfreiheit einschlägig sein 


(vgl. EuGH, Urteil vom 31. Mai 2018 - C-382/16-, ECLI:EU:C:2018:366).


36 Sollten dennoch die die Dienstleistungsfreiheit gewährenden Art. 49 EGV/Art. 56 


AEUV Anwendung finden, so würden sich nach Auffassung des vorlegenden 


Gerichts in diesem Zusammenhang allerdings dieselben Fragen stellen, wie 


nachfolgend dargestellt.


37 Nach Art. 43 EGV/Art. 49 AEUV sind Beschränkungen der freien Niederlassung 


von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen 


Mitgliedstaats grundsätzlich verboten. Das Gleiche gilt für Beschränkungen der 


Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften
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33 S 162 Abs. 4 AO kann nur dann bei der Entscheidung über den Streitfall
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nachfolgend dargestellt.
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durch Angehörige eines Mitgliedstaats, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 


ansässig sind. Bei Gesellschaften dient ihr Sitz ebenso wie bei natürlichen 


Personen die Staatsangehörigkeit dazu, ihre Zugehörigkeit zur Rechtsordnung 


eines Mitgliedstaats zu bestimmen (EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 


— C-311/08 —, ECLI:EU:C:2010:26; Slg 2010, I-487-534).


38 Beschränkungen der Grundfreiheiten stellen alle Regelungen dar, die geeignet 


sind, die Ausübung der Grundfreiheiten zu unterbinden oder zu behindern (EuGH, 


Urteil vom 06. Juni 2013 - C-383/10 -, ECLI:EU:C:2013:364).


39 § 90 Abs. 3 AO sieht besondere Aufzeichnungspflichten für grenzüberschreitende 


Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen vor. § 162 Abs. 4 AO gebietet 


die Festsetzung eines Zuschlags, wenn der Steuerpflichtige auf Anforderung 


Aufzeichnungen nach § 90 Abs. 3 AO nicht oder verspätet vorlegt, oder wenn die 


vorgelegten Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar sind.


40 In diesen Regelungen liegt nach Auffassung des vorlegenden Gerichts eine 


Beschränkung der Niederlassungsfreiheit, weil hiernach für einen inländischen 


Steuerpflichtigen, der Geschäftsbeziehungen mit im EU-Ausland ansässigen 


nahestehenden Personen unterhält, besondere Aufzeichnungspflichten bestehen 


und die Nichtvorlage der geforderten Aufzeichnungen zu einer Sanktionierung in 


Form eines Zuschlags führt, während diese besonderen Aufzeichnungspflichten 


und die Festsetzung eines solchen Zuschlags für Steuerpflichtige im 


Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen zu inländischen nahestehenden 


Personen nicht vorgesehen sind. Das Erfordernis besonderer Aufzeichnungen und 


die Androhung von negativen Folgen bei Nichtbefolgung der Aufzeichnungspflicht 


ist geeignet, die Niederlassungsfreiheit zu behindern. Denn Personen aus anderen 


Mitgliedstaaten könnten von der Gründung von Tochtergesellschaften in 


Deutschland oder von Geschäftsbeziehungen zu diesen Abstand nehmen, um zu 


vermeiden, dass für diese Tochtergesellschaften Aufwand und Kosten für die 


Erstellung besonderer Aufzeichnungen entstehen und um der Gefahr zu entgehen, 


dass bei Nichterfüllung der Aufzeichnungspflichten Zuschläge zulasten der 


Tochtergesellschaft festgesetzt werden (vgl. hierzu EuGH, Urteil vom 21. Januar 


2010 - C-311/08 -, ECLI:EU:C:2010:26; Slg 2010, I-487-534).


12
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41 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist eine steuerliche Maßnahme, 


die geeignet ist, die Niederlassungsfreiheit zu beschränken, nur statthaft, wenn sie 


Situationen betrifft, die nicht objektiv miteinander vergleichbar sind, oder wenn sie 


durch vom Unionsrecht anerkannte zwingende Gründe des Allgemeininteresses 


gerechtfertigt ist. In diesem Fall muss die Beschränkung aber außerdem geeignet 


sein, die Erreichung des fraglichen Ziels zu gewährleisten, und darf nicht über das 


hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist (EuGH, Urteil vom 


31. Mai 2018 - C-382/16 -, ECLI:EU:C:2018:366).


42 Zur Rechtfertigung kommt insbesondere das Ziel der Verhütung von 


Steuerumgehungen und der Wahrung der ausgewogenen Aufteilung der 


Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten in Betracht (EuGH, Urteil vom 


21. Januar 2010 - C-311/08-, ECLI:EU:C:2010:26, Slg 2010, I-487-534; EuGH, 


Urteil vom 31. Mai 2018- C-382/16-, ECLI:EU:C:2018:366; EuGH, Urteil vom 


08. Oktober 2020- C-558/19-, ECLI:EU:C:2020:806). Zur Bekämpfung von 


Steuervermeidung können auch Maßnahmen gerechtfertigt sein, die darauf 


abzielen, die Effizienz der Steueraufsicht zu gewährleisten (EuGH, Urteil vom 


30. Januar 2020 - C-725/18 -, ECLI:EU:C:2020:54).


43 Eine nationale Regelung, die verhindern soll, dass in dem betreffenden 


Mitgliedstaat erzielte Gewinne im Wege von Geschäften, die nicht auf 


Marktbedingungen beruhen, unversteuert aus dem Steuerhoheitsgebiet dieses 


Staates hinaus transferiert werden, ist grundsätzlich geeignet, die Wahrung der 


Aufteilung der Steuerhoheit zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen (EuGH, 


Urteil vom 31. Mai 2018 - C-382/16 -, ECLI:EU:C:2018:366).


44 Ziel der §§ 90 Abs. 3 und 162 Abs. 4 AO ist die Verhinderung von 


gesellschaftsrechtlich veranlassten Gewinnverschiebungen zwischen 


verbundenen Unternehmen vom Inland in andere Staaten. Anhand der nach 


§ 90 Abs. 3 AO zu führenden Aufzeichnungen soll den Finanzbehörden eine 
Überprüfung der Einhaltung von Fremdvergleichsgrundsätzen und damit der 


sachgerechten Gewinnabgrenzung ermöglicht werden. Mit der Androhung des
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Zuschlags soll die Bereitschaft der Steuerpflichtigen zur Einhaltung der 


Aufzeichnungspflichten erhöht werden.


45 Die Regelungen dienen damit grundsätzlich legitimen Zwecken. Sei erscheinen zur 


Erreichung dieser Ziele auch geeignet. Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese 


Regelungen zur Erreichung des angestrebten Ziels erforderlich sind.


46 Ausgangspunkt für den Zuschlag nach § 162 Abs. 4 AO ist die Aufzeichnungspflicht 


für Auslandssachverhalte gemäß § 90 Abs. 3 AO.


47 Hierzu hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 10. April 2013 


(IR45/11, BFHE 241, 332, BStBl II 2013, 771) entschieden, dass die 


Dokumentationsverpflichtung in § 90 Abs. 3 AO nicht gegen die unionsrechtlichen 


Grundfreiheiten verstößt. Die Verpflichtung greife zwar in den Schutzbereich der 


Dienstleistungsfreiheit gemäß Art. 49 EGV bzw. Art. 56 AEUV ein, weil sie sich 


ausschließlich nachteilig auf grenzüberschreitende Dienstleistungen auswirke. 


Dieser Eingriff sei aber durch zwingende Gründe des Allgemeinwohls 


gerechtfertigt, weil die Verpflichtung zur Vorlage einer 


Verrechnungspreisdokumentation dem Ziel diene, es den zuständigen 


Finanzbehörden zu ermöglichen, den steuerlich erheblichen Sachverhalt 


aufzuklären und die Besteuerungsgrundlagen klar und eindeutig festzustellen. Das 


Erfordernis einer wirksamen Steueraufsicht sei in der ständigen Rechtsprechung 


des EuGH als zwingender Grund des Allgemeininteresses anerkannt. Die 


Dokumentationsverpflichtung sei auch verhältnismäßig, weil es nur durch die 


Verpflichtung zur Vorlage einer Verrechnungspreisdokumentation möglich sei, die 


Einkünfteabgrenzung zwischen international verbundenen Unternehmen anhand 


der vornehmlich aus der Sphäre des Steuerpflichtigen stammenden Informationen 


effektiv zu prüfen.


48 Zu der Vereinbarkeit des § 162 Abs. 4 AO mit dem EU-Recht hat der BFH indes 


nicht entschieden. Es existieren - soweit es für das vorlegende Gericht erkennbar 


ist - auch keine sonstigen nationalen Gerichtsentscheidungen, die sich mit dieser 
Frage auseinandersetzen.
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49 Auch unter der Prämisse, dass § 90 Abs. 3 AO als europarechtmäßig zu bewerten 


ist, erscheint aber die Europarechtmäßigkeit des § 162 Abs. 4 AO unter dem Aspekt 


der Erforderlichkeit zweifelhaft.


50 Denn die Festsetzung eines Zuschlags für den Fall der Verletzung der 


Aufzeichnungspflichten mag geeignet sein, die Bereitschaft der Steuerpflichtigen 


zu steigern, zur Vermeidung eines Zuschlags ihren Aufzeichnungspflichten 


umfassend nachzukommen. Allerdings könnte § 162 Abs. 4 AO über das 


hinausgehen, was zur Erreichung des legitimen Zwecks erforderlich ist.


51 Zwar ginge die Aufzeichnungsverpflichtung aus § 90 Abs. 3 AO weitgehend ins 


Leere, wenn der Gesetzgeber an ihre Nichterfüllung keine für den Steuerpflichtigen 


negativen Folgen knüpfen würde. Das bedeutet aber nicht, dass jede 


Sanktionierung der Pflichtverletzung gerechtfertigt wäre.


52 Eine nationale Regelung, die eine Prüfung objektiver und nachprüfbarer Umstände 


vorsieht, damit festgestellt werden kann, ob ein geschäftlicher Vorgang eine rein 


künstliche Konstruktion zu steuerlichen Zwecken darstellt, geht nach der 


Rechtsprechung des EuGH nicht über das hinaus, was zur Erreichung der Ziele 


hinsichtlich der Notwendigkeit, die Ausgewogenheit der Aufteilung der 


Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu wahren, und der 


Notwendigkeit, Steuerumgehungen zu verhindern, erforderlich ist, wenn erstens in 


jedem Fall, in dem der Verdacht besteht, dass ein geschäftlicher Vorgang überdas 


hinausgeht, was die betreffenden Gesellschaften unter Bedingungen des freien 


Wettbewerbs vereinbart hätten, dem Steuerpflichtigen, ohne ihn übermäßigen 


Verwaltungszwängen zu unterwerfen, die Möglichkeit eingeräumt wird, Beweise für 


etwaige wirtschaftliche Gründe für den Abschluss dieses Geschäfts beizubringen 


und sich zweitens, wenn die Prüfung solcher Umstände zu dem Ergebnis führt, 


dass der in Rede stehende geschäftliche Vorgang über das hinausgeht, was die 


betreffenden Gesellschaften unter Bedingungen des freien Wettbewerbs vereinbart 


hätten, die steuerliche Berichtigung auf den Teil beschränkt, der über das 


hinausgeht, was ohne die gegenseitige Verflechtung dieser Gesellschaften 


vereinbart worden wäre (EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010- C-311/08-, 


ECLI:EU:C:2010:26, Slg 2010, I-487-534; EuGH, Urteil vom 31. Mai 2018
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- C-382/16 ECLI:EU:C:2018:366). Eine Regelung kann danach nur dann zur


Zielerreichung erforderlich sein, wenn sie sich auf die Korrektur der 


fremdunüblichen Gestaltung beschränkt.


53 Für die Vorlagefrage ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass das deutsche 


Recht neben der Regelung über den Zuschlag nach § 162 Abs. 4 AO eine weitere 


Regelung für den Fall einer Mitwirkungspflichtverletzung des Steuerpflichtigen 


vorsieht, nämlich § 162 Abs. 3 AO.


54 Verletzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten nach § 90 Abs. 3 AO 


dadurch, dass er die Aufzeichnungen nicht vorlegt, oder sind vorgelegte 


Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar, wird nach § 162 Abs. 3 AO 


widerlegbar vermutet, dass seine im Inland steuerpflichtigen Einkünfte, zu deren 


Ermittlung die Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Abs. 3 dienen, höher als die von 


ihm erklärten Einkünfte sind. Zudem darf die Finanzbehörde bei Durchführung einer 


Schätzung von Einkünften, die nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, 


insbesondere nur auf Grund von Preisspannen bestimmt werden können, diesen 


Rahmen zu Lasten des Steuerpflichtigen ausschöpfen.


55 Damit werden bereits weitreichende steuerliche Folgen an die Nichterfüllung der 


Aufzeichnungspflichten nach § 90 Abs. 3 AO geknüpft, mit denen sichergestellt 


erscheint, dass eventuelle fremdunübliche Gestaltungen korrigiert werden und der 


Steuerpflichtige keinen steuerlichen Vorteil aus seiner Pflichtverletzung zieht.


56 Die (zusätzliche) Festsetzung eines Zuschlags nach § 162 Abs. 4 AO trägt 


demgegenüber nicht weiter zu einer möglichst korrekten, dem Fremdvergleich 


Rechnung tragenden Steuerfestsetzung bei. Sie stellt sich vielmehr allein als 


Sanktion für die Verletzung von Mitwirkungspflichten gemäß § 90 Abs. 3 AO dar.


57 Die Zweifel an der Erforderlichkeit der Zuschlagsregelung werden verstärkt durch 


die Regelungen zur Bestimmung der Höhe des Zuschlags. So knüpft die Höhe des 


Zuschlags an die Höhe des festgestellten Mehrbetrags der Einkünfte an und ist 
damit nicht unmittelbar abhängig von der tatsächlichen steuerlichen Auswirkung 


der Feststellungen. Außerdem ist der Zuschlag bei Vorliegen der Voraussetzungen
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auch dann in Höhe von 5.000 Euro festzusetzen, wenn ein Mehrbetrag der 


Einkünfte im Ergebnis nicht festgestellt werden konnte. Im Übrigen ist der Zuschlag 


zwar auf maximal 10 Prozent des festgestellten Mehrbetrags der Einkünfte 


beschränkt, es ist für ihn aber - außer für den Fall der verspäteten Vorlage der 


Aufzeichnungen - kein absoluter Höchstbetrag festgelegt.


58 Eine Rechtfertigung der die Niederlassungsfreiheit beschränkenden 


Zuschlagsregelung des § 162 Abs. 4 AO, mit der die Verletzung von ausschließlich 


Auslandssachverhalte betreffenden Mitwirkungspflichten nach § 90 Abs. 3 AO 


sanktioniert wird, erscheint damit zumindest zweifelhaft.


59 Die Aussetzung des Verfahrens erfolgt, um die Entscheidung über das 


Vorabentscheidungsersuchen abzuwarten.


60 Gegen das Vorabentscheidungsersuchen ist die Beschwerde analog § 128 Abs. 2 


FGO nicht statthaft (vgl. BFH, Beschluss vom 25. Juli 1995 - VII B 96/95 -, BFH/NV 


1996, 163).


gez. ... gez. ... gez. ...


Beglaw
Brei in, 09.07.2021
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Vorläufige Fassung


URTEIL DES GERICHTSHOFS (Siebte Kammer)


13. Oktober 2022(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Harmonisierung des Steuerrechts – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Nicht 
mehrwertsteuerpflichtige Umsätze – Zu Unrecht in Rechnung gestellte und entrichtete Mehrwertsteuer – Liquidation des Dienstleistungserbringers – 


Weigerung der Steuerverwaltung, dem Leistungsempfänger die rechtsgrundlos gezahlte Mehrwertsteuer zu erstatten – Grundsätze der Effektivität, der 
Steuerneutralität und der Nichtdiskriminierung“


In der Rechtssache C-397/21


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Fővárosi Törvényszék (Hauptstädtischer Gerichtshof, Ungarn) mit 
Entscheidung vom 25. Mai 2021, beim Gerichtshof eingegangen am 29. Juni 2021, in dem Verfahren


HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.


gegen


Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága


erlässt


DER GERICHTSHOF (Siebte Kammer)


unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin M. L. Arastey Sahún sowie der Richter F. Biltgen (Berichterstatter) und J. Passer,


Generalanwältin: T. Ćapeta,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt., vertreten durch Gy. Hajdu, Ügyvéd,


–        der ungarischen Regierung, vertreten durch M. Z. Fehér und R. Kissné Berta als Bevollmächtigte,


–        der tschechischen Regierung, vertreten durch O. Serdula, M. Smolek und J. Vláčil als Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch K. Talabér-Ritz und V. Uher als Bevollmächtigte,


aufgrund des nach Anhörung der Generalanwältin ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1, im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie).


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. (im Folgenden: Humda) und der 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direktion für Rechtsbehelfsangelegenheiten der nationalen Steuer- und Zollverwaltung, Ungarn) (im 
Folgenden: Rechtsbehelfsdirektion) betreffend die ablehnende Entscheidung der Rechtsbehelfsdirektion über den Antrag von Humda, ihr die Mehrwertsteuer zu 
erstatten, die ihr irrtümlich für einen in Ungarn nicht mehrwertsteuerpflichtigen Umsatz, der ein in einem anderen Mitgliedstaat belegenes Grundstück betraf, in 
Rechnung gestellt worden war.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        Art. 167 der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht vor:


„Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht.“


4        In Art. 168 Buchst. a dieser Richtlinie heißt es:


„Soweit die Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet werden, ist der Steuerpflichtige berechtigt, in dem 
Mitgliedstaat, in dem er diese Umsätze bewirkt, vom Betrag der von ihm geschuldeten Steuer folgende Beträge abzuziehen:


a)      die in diesem Mitgliedstaat geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer für Gegenstände und Dienstleistungen, die ihm von einem anderen 
Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht wurden oder werden“.


5        Art. 183 der Richtlinie lautet:


„Übersteigt der Betrag der abgezogenen Vorsteuer den Betrag der für einen Steuerzeitraum geschuldeten Mehrwertsteuer, können die Mitgliedstaaten den 
Überschuss entweder auf den folgenden Zeitraum vortragen lassen oder nach den von ihnen festgeleg[t]en Einzelheiten erstatten.


Die Mitgliedstaaten können jedoch festlegen, dass geringfügige Überschüsse weder vorgetragen noch erstattet werden.“


Ungarisches Recht


6        In § 2 Buchst. a des Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Gesetz Nr. CXXVII von 2007 über die allgemeine Umsatzsteuer) (Magyar 
Közlöny 2007/155 [XI. 16.]) in der auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung heißt es:







„Aufgrund dieses Gesetzes sind Steuern zu zahlen:


a)      für die durch den Steuerpflichtigen – in dieser Eigenschaft – im Inland und gegen Entgelt durchgeführte Lieferung von Gegenständen und Erbringung von 
Dienstleistungen“.


7        § 39 dieses Gesetzes sieht vor:


„(1)      Bei unmittelbar mit Grundstücken verbundenen Dienstleistungen ist der Erfüllungsort der Ort, an dem das Grundstück belegen ist.


(2)      Zu den in Absatz 1 erwähnten, unmittelbar mit Grundstücken verbundenen Dienstleistungen gehören insbesondere Dienstleistungen von 
Immobilienmaklern und -sachverständigen, Dienstleistungen der gewerblichen Beherbergung, Übertragung von Rechten an der Nutzung von Immobilien sowie 
Dienstleistungen zur Vorbereitung oder Koordinierung der Ausführung von Bauleistungen.“


8        § 64 Abs. 3 des Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Gesetz Nr. CL von 2017 über die Besteuerungsordnung, im Folgenden: Besteuerungsordnung) 
in der auf den Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung bestimmt:


„Abweichend von Absatz 1 ist die allgemeine Umsatzsteuer, deren Erstattung beantragt wurde, unter der Voraussetzung, dass der Steuerzahler seinen 
Anweisungsanspruch nicht in der die Liquidation (vereinfachte Liquidation) oder die Abwicklung (vereinfachte Abwicklung) abschließenden Steuererklärung 
geltend macht, innerhalb von 45 Tagen ab dem Tag des Eingangs der Erklärung anzuweisen, wenn der zurückzuerstattende Steuerbetrag eine Million 
[ungarische Forint (HUF) (ca. 2 500 Euro)] überschreitet, frühestens jedoch innerhalb von 30 Tagen ab Fälligkeit, sofern der Steuerzahler den Betrag – 
einschließlich Steuer – des in der Rechnung ausgewiesenen Gegenwerts für jeden Umsatz – dessen Erzielung durch Rechnung(en) belegt ist, auf deren 
Grundlage er im Veranlagungszeitraum sein Recht auf Vorsteuerabzug ausübt –, der die Rechtsgrundlage für die Abwälzung der Steuer bildet, bis zum Tag der 
Einreichung der Erklärung in voller Höhe gezahlt hat oder seine Steuerschuld auf andere Weise erloschen ist, und der Steuerzahler in der Steuererklärung 
angibt, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Wird gegenüber einem Steuerzahler, über den ein Liquidationsverfahren eröffnet wurde, während dieser Frist im 
Zusammenhang mit der beantragten Haushaltszuwendung eine Steuerprüfung eingeleitet oder durchgeführt, ist die Frist für die Anweisung der 
Haushaltszuwendung ab der Bestandskraft des Bescheids über die Prüfungsergebnisse zu berechnen. Für die Anwendung dieser Bestimmung gilt der 
Gegenwert als gezahlt, wenn er lediglich aufgrund einer im Vertrag vorher vereinbarten Erfüllungsgarantie zurückbehalten wird.“


9        § 65 Abs. 1 der Besteuerungsordnung sieht vor:


„Führt die Steuerbehörde die Anweisung verspätet durch, zahlt sie für jeden Tag des Verzugs in Höhe des Säumniszuschlags Zinsen. Trotz der verspäteten 
Anweisung stehen keine Zinsen zu, wenn der Anspruch (Anmeldung) von mehr als 30 % des beanspruchten (angemeldeten) Betrags unberechtigt ist oder ein 
Versäumnis des Steuerzahlers oder der auskunftspflichtigen Person die Auszahlung verhindert.“


Ausgangsverfahren und Vorlagefragen


10      Die Rechtsvorgängerin von Humda beauftragte die „BHA“ Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Kft. (im Folgenden: BHA) mit der Erbringung 
von Dienstleistungen im Rahmen des Projekts zur Errichtung des ungarischen Pavillons bei der Weltausstellung von 2015 in Mailand (Italien) (im Folgenden: 
streitige Erbringung von Dienstleistungen). Für diese Dienstleistungen stellte BHA neun Rechnungen einschließlich Mehrwertsteuer in Höhe von insgesamt 
486 620 000 HUF (etwa 1 230 500 Euro) aus. Diese Rechnungen wurden von der Rechtsvorgängerin von Humda bezahlt, und die in Rechnung gestellte 
Mehrwertsteuer wurde von BHA an die ungarische Steuerverwaltung abgeführt. Diese stellte bei einer Prüfung fest, dass nach den ungarischen 
Rechtsvorschriften für die fragliche Mehrwertsteuer in Ungarn keine Steuerschuld bestanden habe, da sich die streitige Erbringung von Dienstleistungen auf ein 
in Italien belegenes Grundstück bezogen habe. Folglich sei die fragliche Mehrwertsteuer irrtümlich in Rechnung gestellt worden.


11      Zur Wiedererlangung des rechtsgrundlos gezahlten Mehrwertsteuerbetrags stellte Humda bei der Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Budapesti Adó- és 
Vámigazgatóság (Steuer- und Zollverwaltung Budapest-Nord der nationalen Steuer- und Zollverwaltung, Ungarn) einen Antrag auf Erstattung der 
Mehrwertsteuer in Höhe von 126 248 760 HUF (etwa 320 000 Euro) zuzüglich Zinsen. Humda machte geltend, sie sei zwar berechtigt, vom 
Rechnungsaussteller – der anschließend seine Angaben gegenüber der zuständigen Steuerbehörde berichtigen müsste – die Erstattung dieses Betrags auf dem 
Zivilrechtsweg zu verlangen, jedoch habe sie im vorliegenden Fall feststellen müssen, dass über BHA ein Liquidationsverfahren eröffnet worden sei und ihre 
Forderung nach Auskunft des Liquidators von BHA uneinbringlich sei.


12      Nachdem ihr Antrag und das anschließend bei der Rechtsbehelfsdirektion eingelegte Rechtsmittel zurückgewiesen worden waren, erhob Humda Klage beim 
vorlegenden Gericht, dem Fővárosi Törvényszék (Hauptstädtischer Gerichtshof, Ungarn), und beantragte im Wesentlichen die Abänderung oder Aufhebung der 
Entscheidung der Rechtsbehelfsdirektion. Dieser Klageantrag beruht nach den Angaben im Vorabentscheidungsersuchen im Wesentlichen auf den Urteilen des 
Gerichtshofs vom 26. April 2017, Farkas (C-564/15, EU:C:2017:302), und vom 11. April 2019, PORR Építési Kft. (C-691/17, EU:C:2019:327).


13      Nach Ansicht der Rechtsbehelfsdirektion sind diese Urteile nicht einschlägig, da im vorliegenden Fall die streitige Erbringung von Dienstleistungen nicht im 
ungarischen Hoheitsgebiet stattgefunden und Humda kein Recht auf Vorsteuerabzug verschafft habe. Im Übrigen habe Humda ihr Recht auf Vorsteuerabzug 
nicht ausüben wollen. In den von dieser Gesellschaft angeführten Urteilen habe sich der Gerichtshof zur rechtsgrundlosen Zahlung der Mehrwertsteuer durch 
Dienstleistungsempfänger an Dienstleistungserbringer aufgrund von Rechnungen geäußert, die fälschlicherweise gemäß der gewöhnlichen 
Mehrwertsteuerregelung ausgestellt worden seien, obwohl der betreffende Umsatz dem Reverse-Charge-Verfahren (Verlagerung der Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger) unterlegen habe. Die Rechtsbehelfsdirektion macht geltend, dass die streitige Erbringung von Dienstleistungen nicht in den 
Anwendungsbereich der ungarischen Mehrwertsteuervorschriften falle und daher die von Humda beantragte Erstattung nicht erfolgen könne.


14      Das vorlegende Gericht fragt sich angesichts der genannten Urteile, ob die anwendbaren nationalen Bestimmungen und die nationale Verwaltungspraxis mit 
der Mehrwertsteuerrichtlinie, insbesondere mit den Grundsätzen der Effektivität und der Neutralität der Mehrwertsteuer sowie dem Diskriminierungsverbot 
vereinbar sind. Im vorliegenden Fall sei die Wiedererlangung der rechtsgrundlos entrichteten Mehrwertsteuer auf dem Zivilrechtsweg unmöglich oder 
übermäßig schwierig, da erstens über BHA zwischenzeitlich ein Liquidationsverfahren eröffnet worden sei, zweitens der Liquidator von BHA erklärt habe, dass 
es ihm nicht möglich sei, die seinerzeit von BHA ausgestellte Rechnung zu ändern, drittens BHA die Erstattung der rechtsgrundlos gezahlten Steuer nicht 
beantragt habe, viertens Humda dennoch einen Zivilrechtsstreit gegen die ungarische Steuerbehörde eingeleitet habe, fünftens unbestreitbar sei, dass die 
Mehrwertsteuer an den Fiskus abgeführt worden sei und sechstens keinerlei Betrugsverdacht bestehe.


15      Ferner fragt sich das vorlegende Gericht, ob die ungarische Steuerverwaltung Humda Verzugszinsen auf den Erstattungsbetrag zu zahlen habe, sofern diese 
einen Erstattungsantrag unmittelbar an sie richten könne, und, wenn ja, welche Fristen hierfür zu berücksichtigen seien.


16      Unter diesen Umständen hat der Fővárosi Törvényszék (Hauptstädtischer Gerichtshof) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende 
Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:


1.      Sind die Bestimmungen der Mehrwertsteuerrichtlinie und damit zusammenhängend die Grundsätze, insbesondere die Grundsätze der Effektivität und der 
Steuerneutralität, dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung und einer darauf aufbauenden nationalen Praxis entgegenstehen, nach der in einer 
Situation, in der ein Steuerpflichtiger über einen mehrwertsteuerbefreiten Umsatz irrtümlich eine Rechnung mit Mehrwertsteuer ausstellt, der 
Rechnungsempfänger diese Mehrwertsteuer an den Rechnungsaussteller zahlt und der Rechnungsaussteller diese nachweisbar an den Fiskus abführt, die 
mitgliedstaatliche Steuerbehörde diese Mehrwertsteuer weder an den Rechnungsaussteller noch an den Rechnungsempfänger erstattet?


2.      Sind in dem Fall, dass die vorstehende Frage vom Gerichtshof bejaht wird, die Bestimmungen der Mehrwertsteuerrichtlinie und damit zusammenhängend 
die Grundsätze, insbesondere die Grundsätze der Effektivität, der Steuerneutralität und des Diskriminierungsverbots, dahin auszulegen, dass sie der 
Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, die es in dem in der vorstehenden Frage beschriebenen Fall in keiner Weise ermöglicht, dass sich der 
Rechnungsempfänger mit seinem Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer unmittelbar an die mitgliedstaatliche Steuerbehörde wenden kann, oder dies 
nur dann ermöglicht, wenn die Wiedererlangung des dem in Rede stehenden Mehrwertsteuerbetrag entsprechenden Betrags auf dem Zivilrechtsweg 
unmöglich oder übermäßig schwierig ist, insbesondere dann, wenn inzwischen eine Liquidation des Rechnungsausstellers durchgeführt wird?







3.      Ist in dem Fall, dass die vorstehende Frage vom Gerichtshof bejaht wird, die Steuerbehörde eines Mitgliedstaats verpflichtet, über die zu erstattende 
Mehrwertsteuer hinaus Zinsen zu zahlen, und, wenn ja, für welchen Zeitraum gilt diese Verpflichtung, und gelten dafür die allgemeinen Bestimmungen 
über die Mehrwertsteuererstattung?


Zu den Vorlagefragen


Zur ersten und zur zweiten Frage


17      Mit seinen ersten beiden Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Mehrwertsteuerrichtlinie im 
Licht der Grundsätze der Effektivität und der Neutralität der Mehrwertsteuer dahin auszulegen ist, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, 
nach der ein Steuerpflichtiger, dem ein anderer Steuerpflichtiger eine Dienstleistung erbracht hat, die Erstattung der Mehrwertsteuer, die dieser 
Dienstleistungserbringer ihm zu Unrecht in Rechnung gestellt und an den Fiskus abgeführt hat, nicht unmittelbar von der Steuerverwaltung verlangen kann, 
obwohl die Wiedererlangung des fraglichen Betrags vom Dienstleistungserbringer unmöglich oder übermäßig schwierig ist, weil über diesen ein 
Liquidationsverfahren eröffnet wurde.


18      Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer, der im Mittelpunkt des durch das Unionsrecht geschaffenen 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems steht, durch den Mechanismus des Rechts auf Vorsteuerabzug gewährleistet wird, mit dem der Unternehmer vollständig 
von der im Rahmen seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeiten geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer entlastet werden soll und das auf diese Weise 
die Neutralität hinsichtlich der steuerlichen Belastung aller wirtschaftlichen Tätigkeiten unabhängig von ihrem Zweck und ihrem Ergebnis gewährleistet, sofern 
diese Tätigkeiten selbst grundsätzlich der Mehrwertsteuer unterliegen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 1. Juli 2021, Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Galicia, C-521/19, EU:C:2021:527, Rn. 28 und die dort angeführte Rechtsprechung). Zwar geht aus dem Vorabentscheidungsersuchen nicht 
ausdrücklich hervor, dass Humda für die irrtümlich in Rechnung gestellte und entrichtete Mehrwertsteuer ein Recht auf Vorsteuerabzug zustand. Da sich das 
vorlegende Gericht in seinen ersten beiden Fragen jedoch auf den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer bezieht, ist vorbehaltlich der Überprüfung 
durch dieses Gericht davon auszugehen, dass Humda oder deren Rechtsvorgängerin für diese Mehrwertsteuer ein Recht auf Vorsteuerabzug hatte.


19      Ausgehend von dieser Prämisse ist darauf hinzuweisen, dass es nach ständiger Rechtsprechung, da die Mehrwertsteuerrichtlinie keine Bestimmung über die 
Berichtigung zu Unrecht in Rechnung gestellter Mehrwertsteuer durch den Rechnungsaussteller enthält, grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten ist, die 
Voraussetzungen festzulegen, unter denen eine solche Mehrwertsteuer berichtigt werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 15. März 2007, Reemtsma 
Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, Rn. 38, sowie vom 2. Juli 2020, Terracult, C-835/18, EU:C:2020:520, Rn. 26 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


20      Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, zur Gewährleistung der Neutralität der Mehrwertsteuer in ihrer innerstaatlichen Rechtsordnung die Möglichkeit 
vorzusehen, jede zu Unrecht in Rechnung gestellte Steuer zu berichtigen, wenn der Rechnungsaussteller seinen guten Glauben nachweist (Urteil vom 2. Juli 
2020, Terracult, C-835/18, EU:C:2020:520, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).


21      Zudem ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass ein nationales System, in dem zum einen der Dienstleistungserbringer, der die 
Mehrwertsteuer irrtümlich an die Steuerbehörden abgeführt hat, deren Erstattung verlangen kann und zum anderen der Dienstleistungsempfänger gegen diesen 
Dienstleistungserbringer eine zivilrechtliche Klage auf Rückzahlung einer nicht geschuldeten Leistung erheben kann, die Grundsätze der Neutralität der 
Mehrwertsteuer und der Effektivität beachtet. Denn ein solches System ermöglicht es dem Dienstleistungsempfänger, der mit der irrtümlich in Rechnung 
gestellten Steuer belastet war, die rechtsgrundlos gezahlten Beträge erstattet zu bekommen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. März 2007, Reemtsma 
Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, Rn. 39).


22      Wird die Erstattung der Mehrwertsteuer unmöglich oder übermäßig schwierig, insbesondere im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Dienstleistungserbringers, 
gebieten die Grundsätze der Neutralität der Mehrwertsteuer und der Effektivität, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Mittel vorsehen, die es dem 
Dienstleistungsempfänger ermöglichen, die zu Unrecht in Rechnung gestellte und bezahlte Steuer erstattet zu bekommen, insbesondere indem er seinen 
Erstattungsantrag unmittelbar an die Steuerbehörden richtet (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 15. März 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, 
EU:C:2007:167, Rn. 41, und vom 11. April 2019, PORR Építési Kft., C-691/17, EU:C:2019:327, Rn. 48).


23      Der Gerichtshof hat daraus abgeleitet, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Mittel und Verfahrensmodalitäten vorsehen müssen, die es dem 
Dienstleistungsempfänger ermöglichen, die zu Unrecht in Rechnung gestellte Steuer erstattet zu bekommen, damit der Grundsatz der Effektivität gewahrt wird 
(Urteil vom 15. März 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken , C-35/05, EU:C:2007:167, Rn. 41).


24      Vorbehaltlich der in Rn. 18 des vorliegenden Urteils dargelegten einleitenden Erwägungen ist diese Rechtsprechung auf eine Situation wie die des 
Ausgangsverfahrens übertragbar. Aus dem Vorabentscheidungsersuchen geht nämlich zum einen hervor, dass sich die streitige Erbringung von 
Dienstleistungen auf ein Grundstück bezog, das in einem anderen Mitgliedstaat als dem belegen war, in dem die Mehrwertsteuer irrtümlich entrichtet wurde. In 
der Rechtssache, in der das Urteil vom 15. März 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken (C-35/05, EU:C:2007:167), ergangen ist, waren die Dienstleistungen im 
betreffenden Mitgliedstaat ebenfalls nicht mehrwertsteuerpflichtig, weil sie in einem anderen Mitgliedstaat erbracht worden waren. Zum anderen geht aus dem 
Vorabentscheidungsersuchen hervor, dass im vorliegenden Fall weder Missbrauch noch Betrug vorlag, da der Dienstleistungsempfänger und der 
Dienstleistungserbringer beide gutgläubig waren. Folglich gilt für das Ausgangsverfahren wie für die Rechtssache, in der das soeben genannte Urteil ergangen 
ist, dass keine Gefahr eines Steuerausfalls besteht und es für den Dienstleistungsempfänger unmöglich oder übermäßig schwierig ist, vom 
Dienstleistungserbringer die rechtsgrundlos gezahlte Mehrwertsteuer erstattet zu bekommen, da über diesen zwischenzeitlich ein Liquidationsverfahren eröffnet 
wurde.


25      Entgegen dem Vorbringen der ungarischen Regierung in ihren schriftlichen Erklärungen kann die Übertragbarkeit der auf das Urteil vom 15. März 2007, 
Reemtsma Cigarettenfabriken (C-35/05, EU:C:2007:167), zurückgehenden Rechtsprechung auf die vorliegende Rechtssache nicht mit der Begründung in Frage 
gestellt werden, dass der Ausgangsrechtsstreit nicht das Recht des Dienstleistungsempfängers auf Vorsteuerabzug betreffe. Der Gerichtshof hat nämlich in 
jenem Urteil keine solche Differenzierung vorgenommen, sondern eine allgemein gehaltene Aussage getroffen. Zudem ging es in jenem Urteil wie im 
vorliegenden Fall um eine Leistung, die im Mitgliedstaat, in dem diese Steuer in Rechnung gestellt worden war und an dessen Haushalt sie entrichtet worden 
war, nicht der Mehrwertsteuer unterlag.


26      Allerdings ist hinzuzufügen, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben, Strafen vorzusehen, um die Steuerpflichtigen zur Einhaltung der von ihnen zu 
beachtenden formellen Anforderungen anzuhalten, und damit das ordnungsgemäße Funktionieren des Mehrwertsteuersystems zu gewährleisten. So könnte 
einem Steuerpflichtigen, dessen Antrag auf Erstattung der rechtsgrundlos entrichteten Mehrwertsteuer auf seine eigene Nachlässigkeit zurückzuführen ist, eine 
Geldbuße auferlegt werden (Urteil vom 2. Juli 2020, Terracult, C-835/18, EU:C:2020:520, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).


27      Insoweit hat der Gerichtshof klargestellt, dass im Fall der Feststellung einer Nachlässigkeit des Steuerpflichtigen, die den nationalen Gerichten obliegt, der 
betreffende Mitgliedstaat Mittel anwenden muss, die es erlauben, das mit der nationalen Regelung verfolgte Ziel wirksam zu erreichen, dabei aber die 
Grundsätze des Unionsrechts, wie den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer, möglichst wenig beeinträchtigen. Aufgrund des Stellenwerts dieses 
Grundsatzes im gemeinsamen Mehrwertsteuersystem erscheint eine Strafe, die einer absoluten Verwehrung des Rechts auf Erstattung der fälschlich in 
Rechnung gestellten und entrichteten Mehrwertsteuer entspricht, unangemessen (Urteil vom 2. Juli 2020, Terracult, C-835/18, EU:C:2020:520, Rn. 37 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).


28      Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Bekämpfung von Steuerhinterziehungen, Steuerumgehungen und etwaigen Missbräuchen durchaus ein Ziel ist, das von 
der Mehrwertsteuerrichtlinie anerkannt und gefördert wird. Dementsprechend hat der Gerichtshof wiederholt entschieden, dass eine betrügerische oder 
missbräuchliche Berufung auf das Unionsrecht nicht erlaubt ist. Daher haben die nationalen Behörden und Gerichte die Inanspruchnahme des Rechts auf 
Erstattung der zu Unrecht in Rechnung gestellten und entrichteten Mehrwertsteuer zu versagen, wenn aufgrund der objektiven Sachlage feststeht, dass dieses 
Recht in betrügerischer Weise oder missbräuchlich geltend gemacht wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Juli 2016, Astone, C-332/15, EU:C:2016:614, 
Rn. 50 und die dort angeführte Rechtsprechung).







29      Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten geht jedoch hervor, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Regelung, wie sie von der ungarischen 
Steuerverwaltung angewandt wird, letztlich darauf hinausläuft, dem Dienstleistungsempfänger unter den in der ersten Frage beschriebenen Umständen die 
Erstattung der zu Unrecht in Rechnung gestellten und gezahlten Mehrwertsteuer zu verweigern, ohne dass eine Gefahr von Betrug oder Missbrauch seitens der 
betroffenen Steuerpflichtigen vorläge. Folglich ist diese Regelung, vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht vorzunehmenden Überprüfungen, 
unverhältnismäßig.


30      In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen ist auf die ersten beiden Fragen zu antworten, dass die Mehrwertsteuerrichtlinie im Licht der Grundsätze der 
Effektivität und der Neutralität der Mehrwertsteuer dahin auszulegen ist, dass sie einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, nach der ein 
Steuerpflichtiger, dem ein anderer Steuerpflichtiger eine Dienstleistung erbracht hat, die Erstattung der Mehrwertsteuer, die dieser Dienstleistungserbringer ihm 
zu Unrecht in Rechnung gestellt und an den Fiskus abgeführt hat, nicht unmittelbar von der Steuerverwaltung verlangen kann, obwohl die Wiedererlangung des 
fraglichen Betrags vom Dienstleistungserbringer unmöglich oder übermäßig schwierig ist, weil über diesen ein Liquidationsverfahren eröffnet wurde, und 
obwohl diesen beiden Steuerpflichtigen weder Betrug noch Missbrauch vorgeworfen kann, so dass für den betreffenden Mitgliedstaat keine Gefahr eines 
Steuerausfalls besteht.


Zur dritten Frage


31      Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen ist, dass in dem Fall, dass 
ein Steuerpflichtiger, dem ein anderer Steuerpflichtiger eine Dienstleistung erbracht hat, die Erstattung der Mehrwertsteuer, die dieser Dienstleistungserbringer 
ihm zu Unrecht in Rechnung gestellt und an den Fiskus abgeführt hat, unmittelbar von der Steuerverwaltung verlangen kann, die Steuerverwaltung verpflichtet 
ist, Zinsen auf den fraglichen Betrag zu zahlen, und, wenn ja, für welchen Zeitraum und nach welchen Modalitäten.


32      Was die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof wiederholt entschieden hat, dass der Einzelne, wenn ein 
Mitgliedstaat unter Verstoß gegen das Unionsrecht Steuern erhoben hat, Anspruch auf Erstattung nicht nur der zu Unrecht erhobenen Steuer, sondern auch der 
Beträge hat, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Steuer an diesen Staat gezahlt oder von diesem einbehalten worden sind. Darunter fallen auch die 
Einbußen aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Geldbeträgen infolge der vorzeitigen Fälligkeit der Steuer. Folglich ergibt sich der Grundsatz, dass die 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die unter Verstoß gegen das Unionsrecht erhobenen Steuerbeträge zuzüglich Zinsen zu erstatten, aus dem Unionsrecht (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 19. Juli 2012, Littlewoods Retail u. a., C-591/10, EU:C:2012:478, Rn. 25 und 26 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).


33      Ferner kommt es in Ermangelung einer Regelung der Union der innerstaatlichen Rechtsordnung der einzelnen Mitgliedstaaten zu, die Bedingungen für die 
Zahlung solcher Zinsen, insbesondere den Zinssatz und die Berechnungsmethode für die Zinsen (einfache Verzinsung oder Zahlung von Zinseszinsen), 
festzulegen. Diese Bedingungen müssen den Grundsätzen der Äquivalenz und der Effektivität entsprechen, d. h. sie dürfen nicht ungünstiger sein als bei 
ähnlichen Forderungen, die auf Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts gestützt sind, und sie dürfen nicht so ausgestaltet sein, dass sie die Ausübung der 
Rechte, die die Unionsrechtsordnung einräumt, praktisch unmöglich machen (Urteil vom 19. Juli 2012, Littlewoods Retail u. a., C-591/10, EU:C:2012:478, 
Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).


34      Die ungarische Steuerverwaltung hat im Ausgangsverfahren die Zahlung der fraglichen Mehrwertsteuer jedoch nicht unter Verstoß gegen das Unionsrecht, 
sondern gemäß Art. 203 der Mehrwertsteuerrichtlinie verlangt, der bestimmt, dass „[d]ie Mehrwertsteuer … von jeder Person geschuldet [wird], die diese 
Steuer in einer Rechnung ausweist“, so dass eine irrtümlich in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer geschuldet wird. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
wird die in einer Rechnung ausgewiesene Mehrwertsteuer nämlich vom Aussteller dieser Rechnung geschuldet, auch wenn jeder tatsächlich steuerpflichtige 
Umsatz fehlt (Urteil vom 8. Mai 2019, EN.SA., C-712/17, EU:C:2019:374, Rn. 26).


35      Daher kann im vorliegenden Fall nicht davon ausgegangen werden, dass die Mehrwertsteuer „unter Verstoß gegen das Unionsrecht“ im Sinne des Urteils vom 
19. Juli 2012, Littlewoods Retail u. a. (C-591/10, EU:C:2012:478), erhoben wurde. Aus diesem Urteil lassen sich also keine Erkenntnisse darüber gewinnen, 
inwieweit die Steuerverwaltung in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens Zinsen zahlen muss.


36      Da aber, wie sich aus der Antwort auf die ersten beiden Fragen ergibt, die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, eine Möglichkeit vorzusehen, die Mehrwertsteuer, 
die einem vorsteuerabzugsberechtigten Steuerpflichtigen irrtümlich in Rechnung gestellt und von ihm entrichtet wurde, zu berichtigen oder zu erstatten, 
insbesondere wenn für den betreffenden Mitgliedstaat keine Gefahr eines Steuerausfalls besteht, und da sich eine solche Erstattung einer 
Mehrwertsteuerforderung ihrem Wesen nach mit einem „Mehrwertsteuerüberschuss“ im Sinne von Art. 183 der Mehrwertsteuerrichtlinie vergleichen lässt, ist 
in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens diese Bestimmung heranzuziehen.


37      Insoweit hat der Gerichtshof entschieden, dass der Grundsatz der steuerlichen Neutralität – auch wenn Art. 183 der Mehrwertsteuerrichtlinie weder eine Pflicht 
zur Zahlung von Zinsen auf den zu erstattenden Vorsteuerüberschuss vorsieht noch angibt, ab wann solche Zinsen zu zahlen sind – verlangt, dass die 
finanziellen Verluste, die dadurch entstehen, dass ein Vorsteuerüberschuss nicht innerhalb einer angemessenen Frist erstattet wird, durch die Zahlung von 
Verzugszinsen ausgeglichen werden (Urteil vom 12. Mai 2021, technoRent International u. a., C-844/19, EU:C:2021:378, Rn. 40).


38      In einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Erstattung der durch den Dienstleistungserbringer irrtümlich in 
Rechnung gestellten Mehrwertsteuer aufgrund der Tatsache, dass über diesen ein Liquidationsverfahren eröffnet wurde, unmöglich oder übermäßig schwierig 
ist, erleidet der steuerpflichtige Dienstleistungsempfänger, der eine nicht geschuldete Mehrwertsteuer entrichtet hat, bis zur Erstattung dieser Mehrwertsteuer 
aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit des dieser Steuer entsprechenden Betrags einen finanziellen Schaden. Erstattet die Steuerverwaltung unter solchen 
Umständen diese rechtsgrundlos gezahlte Mehrwertsteuer nicht innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem der Steuerpflichtige einen entsprechenden Antrag 
mit der Begründung gestellt hat, dass die Wiedererlangung des rechtsgrundlos an den Dienstleistungserbringer gezahlten Betrags unmöglich oder übermäßig 
schwierig sei, so begründet dies einen Verstoß gegen den Grundsatz der Steuerneutralität.


39      Bezüglich der Modalitäten der Festsetzung von Zinsen im Fall der Erstattung zu Unrecht in Rechnung gestellter und entrichteter Mehrwertsteuer ergibt sich aus 
Rn. 33 des vorliegenden Urteils, dass diese Modalitäten mangels einer entsprechenden Bestimmung der Mehrwertsteuerrichtlinie in den Bereich der 
Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten fallen, die durch die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität begrenzt ist.


40      Was den Grundsatz der Effektivität anbelangt, der allein im vorliegenden Fall relevant ist, so verlangt dieser, dass nationale Vorschriften, insbesondere über 
die Berechnung etwaig geschuldeter Zinsen, nicht dazu führen, dass dem Steuerpflichtigen eine angemessene Entschädigung für die Einbußen vorenthalten 
wird, die durch eine nicht innerhalb einer angemessenen Frist erfolgende Erstattung der Mehrwertsteuer entstanden sind. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, 
festzustellen, ob dies unter Berücksichtigung aller Umstände des Ausgangsverfahrens der Fall ist.


41      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs sowohl die nationalen Verwaltungsbehörden als auch die nationalen 
Gerichte, die im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die Bestimmungen des Unionsrechts anzuwenden haben, gehalten sind, für die volle Wirksamkeit 
dieser Bestimmungen Sorge zu tragen (Urteil vom 12. Mai 2021, technoRent International u. a., C-844/19, EU:C:2021:378, Rn. 52 und die dort angeführte 
Rechtsprechung), und zwar gegebenenfalls durch eine unionsrechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts.


42      Nach der Verpflichtung zur unionsrechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts obliegt es dem nationalen Gericht, das gesamte nationale Recht zu 
berücksichtigen, um zu beurteilen, inwieweit es so angewandt werden kann, dass kein dem Unionsrecht widersprechendes Ergebnis erzielt wird (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 12. Mai 2021, technoRent International u. a., C-844/19, EU:C:2021:378, Rn. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung).


43      Allerdings bestehen für den Grundsatz der unionsrechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts bestimmte Grenzen. Die Verpflichtung eines nationalen 
Gerichts, bei der Auslegung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften des nationalen Rechts den Inhalt des Unionsrechts heranzuziehen, ist nämlich 
durch die allgemeinen Rechtsgrundsätze – zu denen auch der Grundsatz der Rechtssicherheit gehört – begrenzt und darf nicht als Grundlage für eine Auslegung 
contra legem des nationalen Rechts dienen (Urteil vom 12. Mai 2021, technoRent International u. a., C-844/19, EU:C:2021:378, Rn. 54 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


44      Im vorliegenden Fall wird das vorlegende Gericht zu prüfen haben, ob es möglich ist, unter Berücksichtigung des gesamten nationalen Rechts, gegebenenfalls 
auch unter analoger Anwendung seiner Bestimmungen, die volle Wirksamkeit des Unionsrechts zu gewährleisten.







45      Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 183 der Mehrwertsteuerrichtlinie im Licht des Grundsatzes der Neutralität der Mehrwertsteuer 
dahin auszulegen ist, dass in dem Fall, dass ein Steuerpflichtiger, dem ein anderer Steuerpflichtiger eine Dienstleistung erbracht hat, die Erstattung der 
Mehrwertsteuer, die dieser Dienstleistungserbringer ihm zu Unrecht in Rechnung gestellt und an den Fiskus abgeführt hat, unmittelbar von der 
Steuerverwaltung verlangen kann, die Steuerverwaltung verpflichtet ist, Zinsen auf den fraglichen Betrag zu zahlen, wenn sie diese Erstattung nicht innerhalb 
angemessener Frist nach entsprechender Aufforderung vorgenommen hat. Die Modalitäten der Festsetzung von Zinsen auf diesen Betrag fallen in den Bereich 
der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten, die durch die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität begrenzt ist, wobei die nationalen Vorschriften – 
insbesondere über die Berechnung der gegebenenfalls geschuldeten Zinsen – aber nicht dazu führen dürfen, dass dem Steuerpflichtigen eine angemessene 
Entschädigung für die Einbußen vorenthalten wird, die durch die verspätete Erstattung dieses Betrags entstanden sind. Dem vorlegenden Gericht obliegt es, 
alles in seiner Zuständigkeit Liegende zu tun, um die volle Wirksamkeit von Art. 183 der Mehrwertsteuerrichtlinie durch eine unionsrechtskonforme Auslegung 
des nationalen Rechts zu gewährleisten.


Kosten


46      Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher 
Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Siebte Kammer) für Recht erkannt:


1.      Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist im Licht der Grundsätze der 
Effektivität und der Neutralität der Mehrwertsteuer


dahin auszulegen, dass


sie einer Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, nach der ein Steuerpflichtiger, dem ein anderer Steuerpflichtiger eine Dienstleistung 
erbracht hat, die Erstattung der Mehrwertsteuer, die dieser Dienstleistungserbringer ihm zu Unrecht in Rechnung gestellt und an den Fiskus 
abgeführt hat, nicht unmittelbar von der Steuerverwaltung verlangen kann, obwohl die Wiedererlangung des fraglichen Betrags vom 
Dienstleistungserbringer unmöglich oder übermäßig schwierig ist, weil über diesen ein Liquidationsverfahren eröffnet wurde, und obwohl diesen 
beiden Steuerpflichtigen weder Betrug noch Missbrauch vorgeworfen kann, so dass für den betreffenden Mitgliedstaat keine Gefahr eines 
Steuerausfalls besteht.


2.      Art. 183 der Richtlinie 2006/112 ist im Licht des Grundsatzes der Neutralität der Mehrwertsteuer


dahin auszulegen, dass


in dem Fall, dass ein Steuerpflichtiger, dem ein anderer Steuerpflichtiger eine Dienstleistung erbracht hat, die Erstattung der Mehrwertsteuer, 
die dieser Dienstleistungserbringer ihm zu Unrecht in Rechnung gestellt und an den Fiskus abgeführt hat, unmittelbar von der Steuerverwaltung 
verlangen kann, die Steuerverwaltung verpflichtet ist, Zinsen auf den fraglichen Betrag zu zahlen, wenn sie diese Erstattung nicht innerhalb 
angemessener Frist nach entsprechender Aufforderung vorgenommen hat. Die Modalitäten der Festsetzung von Zinsen auf diesen Betrag fallen 
in den Bereich der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten, die durch die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität begrenzt ist, wobei 
die nationalen Vorschriften – insbesondere über die Berechnung der gegebenenfalls geschuldeten Zinsen – aber nicht dazu führen dürfen, dass 
dem Steuerpflichtigen eine angemessene Entschädigung für die Einbußen vorenthalten wird, die durch die verspätete Erstattung dieses Betrags 
entstanden sind. Dem vorlegenden Gericht obliegt es, alles in seiner Zuständigkeit Liegende zu tun, um die volle Wirksamkeit von Art. 183 der 
Richtlinie 2006/112 durch eine unionsrechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts zu gewährleisten.


Unterschriften


*      Verfahrenssprache: Ungarisch.








Vorläufige Fassung


URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer)


6. Oktober 2022(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/ EG – Dienstleistung gegen Entgelt – Befreiungen – Art. 135 Abs. 1 
Buchst. b – Gewährung von Krediten – Unterbeteiligungsvertrag“


In der Rechtssache C-250/21


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Naczelny Sąd Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht, Polen) mit 
Entscheidung vom 27. Oktober 2020, beim Gerichtshof eingegangen am 21. April 2021, in dem Verfahren


Szef Krajowej Administracji Skarbowej


gegen


O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.


erlässt


DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. Lycourgos, der Richter S. Rodin und J.-C. Bonichot sowie der Richterinnen L. S. Rossi und O. Spineanu-Matei 
(Berichterstatterin),


Generalanwältin: L. Medina,


Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 24. März 2022,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        des Szef Krajowej Administracji Skarbowej, vertreten durch B. Kołodziej, D. Pach und T. Wojciechowski,


–        der polnischen Regierung, vertreten durch A. Kramarczyk-Szaładzińska und B. Majczyna als Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch A. Armenia, B. Sasinowska und M. Siekierzyńska als Bevollmächtigte,


nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 12. Mai 2022


folgendes


Urteil


1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1, im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie).


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Leiter der nationalen Finanzverwaltung, Polen) (im 
Folgenden: Finanzbehörde) und dem O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A. (im Folgenden: O-Fonds) über die für die Zwecke der 
Befreiung von der Mehrwertsteuer vorzunehmende Einstufung von Dienstleistungen, die im Rahmen eines Unterbeteiligungsvertrags erbracht wurden.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Mehrwertsteuerrichtlinie sieht vor:


„Der Mehrwertsteuer unterliegen folgende Umsätze:


…


c)      Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt erbringt“.


4        Art. 24 Abs. 1 dieser Richtlinie bestimmt:


„Als ‚Dienstleistung‘ gilt jeder Umsatz, der keine Lieferung von Gegenständen ist.“


5        Art. 135 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie sieht vor:


„Die Mitgliedstaaten befreien folgende Umsätze von der Steuer:


…


b)      die Gewährung und Vermittlung von Krediten und die Verwaltung von Krediten durch die Kreditgeber“.


Nationales Recht


Mehrwertsteuergesetz


6        Art. 43 Abs. 1 der Ustawa o podatku od towarów i usług (Gesetz über die Steuer auf Gegenstände und Dienstleistungen) vom 11. März 2004 (Dz. U. 2004, 
Nr. 54, Pos. 535) in der auf den Rechtsstreit des Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung (im Folgenden: Mehrwertsteuergesetz) bestimmt:


„Von der Steuer befreit sind:







…


38)      die Gewährung von Krediten oder Gelddarlehen, die Vermittlung von Krediten oder Gelddarlehen und die Verwaltung von Krediten oder Gelddarlehen 
durch die Kredit- oder Darlehensgeber;


39)      die Gewährung von Bürgschaften, Garantien und anderen Sicherheiten für Finanz- und Versicherungsumsätze, die Vermittlung dieser Dienstleistungen 
und die Verwaltung von Kreditgarantien durch die Kredit- oder Darlehensgeber


…“.


Gesetz über Investmentfonds und die Verwaltung von alternativen Investmentfonds


7        Art. 183 Abs. 4 der Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Gesetz über Investmentfonds und die 
Verwaltung von alternativen Investmentfonds) vom 27. Mai 2004 (Dz. U. 2004, Nr. 146, Pos. 1546) in der auf den Rechtsstreit des Ausgangsverfahrens 
anwendbaren Fassung sieht vor:


„Ein Vertrag über die Übertragung aller Vorteile, die der Originator der Verbriefung oder der Berechtigte an verbrieften Forderungen aus einem bestimmten 
Forderungspool oder aus bestimmten Forderungen erhält (Unterbeteiligungsvertrag), muss die Verpflichtung dieser Wirtschaftsteilnehmer enthalten, dem Fonds 
die folgenden Leistungen zu überweisen:


(1)      die gesamten Einnahmen aus den verbrieften Forderungen;


(2)      die Hauptbeträge der verbrieften Forderungen;


(3)      die Beträge, die bei der Verwertung der Sicherheiten erzielt werden, die die verbrieften Forderungen betreffen, sofern die Erfüllung der Ansprüche des 
Originators der Verbriefung oder des Begünstigten der verbrieften Forderungen durch die Verwertung der Sicherheiten erfolgte.“


Ausgangsverfahren und Vorlagefrage


8        Der O-Fonds ist ein nicht standardisierter Fonds im Sinne von Art. 183 ff. des Gesetzes über Investmentfonds und die Verwaltung von alternativen 
Investmentfonds in der auf den Rechtsstreit des Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung. Nachdem er den Abschluss von Unterbeteiligungsverträgen mit 
Banken oder Investmentfonds geplant hatte, stellte er beim polnischen Minister für Finanzen einen Antrag auf Erteilung eines Steuervorbescheids zwecks 
Auslegung von Art. 43 Abs. 1 Nrn. 38 und 39 des Mehrwertsteuergesetzes, um zu klären, ob die Leistungen, die er als Unterbeteiligter im Rahmen dieser 
Verträge zu erbringen hatte, nach dieser Bestimmung von der Mehrwertsteuer befreit sein könnten.


9        Nach Ansicht des O-Fonds verpflichtet sich der Originator mit dem Abschluss des Unterbeteiligungsvertrags, dem Unterbeteiligten – gegen eine vertraglich 
vereinbarte Finanzierung, die er vom Unterbeteiligten nach Vertragsabschluss erhalte – alle Einnahmen aus den Forderungen zu überweisen, die in diesem 
Vertrag bezeichnet seien. Die Schuldtitel verblieben im Vermögen des Originators. Die Differenz zwischen der Finanzierung, die dem Originator ausgezahlt 
werde, und dem Betrag, den der Unterbeteiligte während der Vertragslaufzeit erhalte, stelle die Vergütung des Unterbeteiligten dar. Das Rechtsinstitut der 
Unterbeteiligung habe somit eine Doppelfunktion, nämlich zum einen als Kreditinstrument, da der Originator im Gegenzug für die Verpflichtung zur 
Überweisung der Einnahmen aus den betreffenden Forderungen an den Unterbeteiligten im Voraus Liquidität erhalte, und zum anderen als Instrument der 
Risikodeckung, da diese Liquidität keinem Kreditrisiko für diese Forderungen unterliege.


10      Daher seien die im Rahmen von Unterbeteiligungsverträgen erbrachten Dienstleistungen – entweder als mit Kreditverträgen vergleichbare Finanzinstrumente 
oder als Dienstleistungen, mit denen das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Schuldner übernommen werde – nach Art. 43 Abs. 1 Nrn. 38 und 39 des 
Mehrwertsteuergesetzes von der Mehrwertsteuer befreit.


11      Mit Steuervorbescheid vom 30. Dezember 2015 stellte der polnische Minister für Finanzen dagegen fest, dass zum einen ein Unterbeteiligungsvertrag nicht 
genauso wie ein Kreditvertrag behandelt werden könne, da erstens die Forderung, die Gegenstand des Vertrags sei, weiterhin im Vermögen des Originators 
verbleibe, zweitens der Unterbeteiligungsvertrag – im Gegensatz zum Kreditvertrag – eine klare Bestimmung der Quelle, aus der sich der Unterbeteiligte 
befriedigen solle, enthalte und drittens der Unterbeteiligte im Fall einer Insolvenz des Schuldners keinen Anspruch gegen den Originator auf Rückzahlung der 
noch offenen Beträge habe. Daher umfasse ein Unterbeteiligungsvertrag, dessen Gegenstand das Recht auf Beteiligung an bestimmten Zahlungen sei, die der 
Originator sich verpflichte, an den Unterbeteiligten zu überweisen, keine Handlungen, die mit den in Art. 43 Abs. 1 Nr. 38 des Mehrwertsteuergesetzes 
genannten vergleichbar seien.


12      Zum anderen werde, wenn der Unterbeteiligte seine Dienstleistungen erbringe, dem Originator keine Bürgschaft, Garantie oder sonstige Sicherheit gestellt, so 
dass seine Handlungen auch nicht von Art. 43 Abs. 1 Nr. 39 des Mehrwertsteuergesetzes erfasst würden.


13      Folglich fielen die vom O-Fonds in seinem Antrag auf Erteilung eines Steuervorbescheids beschriebenen Umsätze nicht unter eine der 
Mehrwertsteuerbefreiungen nach Art. 43 Abs. 1 Nrn. 38 und 39 Mehrwertsteuergesetz und müssten dem allgemeinen Mehrwertsteuersatz von 23 % unterliegen.


14      Der O-Fonds erhob beim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Woiwodschaftsverwaltungsgericht Warschau, Polen) Klage gegen den 
Steuervorbescheid vom 30. Dezember 2015.


15      Mit Urteil vom 25. Mai 2017 hob dieses Gericht diesen Vorbescheid auf. Es entschied, der Unterbeteiligungsvertrag stelle ein den Kreditverträgen 
vergleichbares Finanzinstrument dar, dessen Hauptzweck die Finanzierung des Originators und die Sicherstellung seines sofortigen Zugangs zu Kapital sei, zu 
dessen Rückzahlung er verpflichtet sei. Dass die Forderung im Vermögen des Originators verbleibe, sei im Hinblick auf den wirtschaftlichen Zweck des 
Vertrags ohne Bedeutung. Als Gegenleistung für die Überweisung von Mitteln an den Originator erhalte der Unterbeteiligte die den Betrag des eingebrachten 
Kapitals übersteigenden Einnahmen als wirtschaftlichen Vorteil. Ein solcher Umsatz sei nach Art. 43 Abs. 1 Nr. 38 des Mehrwertsteuergesetzes von der 
Mehrwertsteuer befreit, weil er die wesentlichen Elemente einer Kreditgewährung aufweise. Da dagegen dem Originator im Rahmen eines 
Unterbeteiligungsvertrags keine Bürgschaft, Garantie oder sonstige Sicherheit gestellt werde, finde die in Art. 43 Abs. 1 Nr. 39 des Mehrwertsteuergesetzes 
vorgesehene Befreiung im vorliegenden Fall keine Anwendung.


16      Die Finanzbehörde legte gegen dieses Urteil Rechtsmittel beim vorlegenden Gericht, dem Naczelny Sąd Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht, 
Polen), ein.


17      Dieses Gericht führt aus, dass mit Art. 43 Abs. 1 Nr. 38 des Mehrwertsteuergesetzes Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie in polnisches 
Recht umgesetzt werde.


18      Aus wirtschaftlicher Sicht stelle ein Unterbeteiligungsvertrag wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende eine Finanzierungsdienstleistung dar, deren 
wesentliches Ziel darin bestehe, dem Originator die Verwendung der ihm zur Verfügung gestellten Mittel gegen die Zahlung von Beträgen an den 
Unterbeteiligten, die dem Wert der Einnahmen aus den betreffenden Forderungen entsprächen, zu gewährleisten. Der Unterbeteiligungsvertrag sei somit einem 
Kreditvertrag vergleichbar, mit dem der Kreditnehmer vom Kreditgeber finanzielle Mittel erwerbe, die er eigenständig verwenden dürfe, und sich verpflichte, 
diese während der Vertragslaufzeit zurückzuzahlen. Ebenso wie ein Kreditgeber erhalte der Unterbeteiligte neben der ausgezahlten Finanzierung einen Vorteil 
in Form eines Cashflows, der über das eingebrachte Kapital hinausgehe.


19      Das vorlegende Gericht macht jedoch geltend, dass der Unterbeteiligungsvertrag bestimmte Besonderheiten aufweise, die ihn von einem Kreditvertrag 
unterschieden und bei denen es sich im Wesentlichen um jene handele, auf die der polnische Minister für Finanzen in dem Steuervorbescheid hingewiesen 
habe. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Besonderheiten einer Einstufung von Unterbeteiligungsverträgen als „Kreditverträge“ für Mehrwertsteuerzwecke 
entgegenstehen.







20      Unter diesen Umständen hat der Naczelny Sąd Administracyjny (Oberstes Verwaltungsgericht) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof 
folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:


Ist Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen, dass die in dieser Bestimmung für Umsätze, die die Gewährung und Vermittlung 
von Krediten und die Verwaltung von Krediten betreffen, vorgesehene Befreiung auf den im Ausgangsverfahren beschriebenen Unterbeteiligungsvertrag 
Anwendung findet?


Zur Vorlagefrage


21      Vorab ist darauf hinzuweisen, dass zwar in der Vorlagefrage ausdrücklich die drei nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie von der 
Mehrwertsteuer befreiten Umsätze aufgeführt sind, nämlich die Gewährung, Vermittlung und Verwaltung von Krediten, aus der Vorlageentscheidung aber 
hervorgeht, dass die Zweifel des vorlegenden Gerichts im Wesentlichen die etwaige Einstufung eines Unterbeteiligungsvertrags als Kreditgewährung im Sinne 
dieser Bestimmung betreffen.


22      Unter diesen Umständen ist die Vorlagefrage so zu verstehen, dass mit ihr im Wesentlichen geklärt werden soll, ob Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der 
Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen ist, dass Dienstleistungen, die von einem Unterbeteiligten im Rahmen eines Unterbeteiligungsvertrages erbracht 
werden und darin bestehen, dass dem Originator – als Gegenleistung für die Übertragung der Einnahmen aus den Forderungen, die in diesem Vertrag 
bezeichnet sind und im Vermögen des Originators verbleiben, an den Unterbeteiligten – eine Finanzierung gewährt wird, unter den Begriff der 
Kreditgewährung im Sinne dieser Bestimmung fallen.


23      Um dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Antwort zu geben, ist als Erstes zu prüfen, ob solche Leistungen in den Anwendungsbereich der 
Mehrwertsteuerrichtlinie fallen.


24      Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Mehrwertsteuerrichtlinie bestimmt, dass Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen 
Entgelt erbringt, der Mehrwertsteuer unterliegen.


25      Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass eine Dienstleistung nur dann „gegen Entgelt“ im Sinne dieser Bestimmung erbracht wird und damit der Mehrwertsteuer 
unterliegt, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der erbrachten Dienstleistung und dem von dem Steuerpflichtigen empfangenen Gegenwert 
besteht. Ein solcher unmittelbarer Zusammenhang besteht, wenn zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger ein Rechtsverhältnis besteht, in 
dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden, wobei die vom Leistenden empfangene Vergütung den tatsächlichen Gegenwert für die dem 
Leistungsempfänger erbrachte Dienstleistung bildet (Urteil vom 22. Oktober 2015, Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, Rn. 27 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


26      Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorgelegten Akten, dass sich der Unterbeteiligte und der Originator im Rahmen eines 
Unterbeteiligungsvertrags gegenseitig verpflichten: der Unterbeteiligte, dem Originator eine Finanzierung zu gewähren, und der Originator, dem 
Unterbeteiligten die Einnahmen aus den Forderungen zu überweisen, die in diesem Vertrag bezeichnet sind, wobei er die Schuldtitel in seinem Vermögen 
behält. Der Originator erhält eine Dienstleistung gegen ein Entgelt, das der Differenz zwischen dem Prognosewert der Einnahmen aus den Forderungen und der 
Höhe der vom Unterbeteiligten ausgezahlten Finanzierung entspricht.


27      Folglich ist entsprechend den Ausführungen der Generalanwältin in Nr. 40 ihrer Schlussanträge davon auszugehen, dass die Leistungen, die ein 
Unterbeteiligter im Rahmen eines Unterbeteiligungsvertrags erbringt, wie er im Ausgangsverfahren in Rede steht, „gegen Entgelt“ erbrachte Dienstleistungen 
im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Mehrwertsteuerrichtlinie sind.


28      Der Umstand, dass die Vergütung nicht die Form der Zahlung einer Provision oder spezieller Gebühren annimmt, ist nämlich für die Ermittlung des 
entgeltlichen Charakters einer Dienstleistung ohne Belang (Urteil vom 22. Oktober 2015, Hedqvist, C-264/14, EU:C:2015:718, Rn. 29 und die dort angeführte 
Rechtsprechung). Daraus folgt, dass im vorliegenden Fall die Form der dem Unterbeteiligten gezahlten Vergütung für die Frage, ob seine Leistung entgeltlich 
ist oder nicht, unerheblich ist.


29      Im Übrigen hat der Gerichtshof zwar entschieden, dass ein Wirtschaftsteilnehmer, der auf eigenes Risiko zahlungsgestörte Forderungen zu einem unter ihrem 
Nennwert liegenden Preis kauft, keine „entgeltliche“ Dienstleistung im Sinne der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage (ABl. 1977, L 145, S. 1) erbringt, wenn die Differenz zwischen dem Nennwert dieser Forderungen und deren Kaufpreis den 
tatsächlichen wirtschaftlichen Wert der betreffenden Forderungen zum Zeitpunkt ihrer Übertragung widerspiegelt (Urteil vom 27. Oktober 2011, GFKL 
Financial Services, C-93/10, EU:C:2011:700, Rn. 26). Der Unterbeteiligte im Ausgangsverfahren erwirbt aber keine zahlungsgestörten Forderungen auf eigenes 
Risiko zu einem unter ihrem Nennwert liegenden Preis. Ferner wird, wie auch die Finanzbehörde in ihrer Antwort auf die Fragen des Gerichtshofs ausführt, in 
Anbetracht der Besonderheiten des Unterbeteiligungsvertrags, die Höhe der dem Originator gewährten Finanzierung im Allgemeinen anders bestimmt als der 
von einem Zessionar für eine Forderungsabtretung gezahlte Preis.


30      Als Zweites ist zu prüfen, ob die Leistungen des Unterbeteiligten unter den Begriff der Kreditgewährung im Sinne von Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der 
Mehrwertsteuerrichtlinie fallen. Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Befreiungen im Sinne von Art. 135 Abs. 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
autonome unionsrechtliche Begriffe sind, die eine von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedliche Anwendung des Mehrwertsteuersystems verhindern 
sollen (Urteil vom 17. Dezember 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).


31      Die Begriffe, mit denen diese Steuerbefreiungen umschrieben sind, sind eng auszulegen, da diese Ausnahmen von dem allgemeinen Grundsatz darstellen, dass 
jede Dienstleistung, die ein Steuerpflichtiger gegen Entgelt erbringt, der Mehrwertsteuer unterliegt (Urteil vom 17. Dezember 2020, Franck, C-801/19, 
EU:C:2020:1049, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).


32      Die Auslegung dieser Begriffe muss jedoch mit den Zielen im Einklang stehen, die mit den Befreiungen verfolgt werden, und den Erfordernissen des 
Grundsatzes der steuerlichen Neutralität entsprechen, auf dem das gemeinsame Mehrwertsteuersystem beruht. Daher entspricht es nicht dem Sinn der Regel 
einer engen Auslegung, wenn die zur Umschreibung der in dieser Bestimmung genannten Befreiungen verwendeten Begriffe so ausgelegt werden, dass sie den 
Befreiungen ihre Wirkung nehmen (Urteil vom 17. Dezember 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, Rn. 32 und die dort angeführte Rechtsprechung).


33      Was insbesondere Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die Kreditgewährung im Sinne dieser 
Bestimmung u. a. in der Überlassung von Kapital gegen Entgelt besteht (Urteil vom 17. Dezember 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, Rn. 36 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).


34      Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass dieses Entgelt zwar grundsätzlich in Form von Zinsen gezahlt wird, dass ein Umsatz aber auch dann als 
Kreditgewährung im Sinne von Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie eingestuft werden kann, wenn die Gegenleistung in anderer Form 
erbracht wird. Der Gerichtshof hat nämlich bereits entschieden, dass die Vorfinanzierung des Kaufs von Waren gegen einen Zuschlag auf den vom Empfänger 
dieser Finanzierung zurückgezahlten Betrag ein Finanzgeschäft darstellt, dass der Gewährung eines Kredits ähnlich und damit nach dieser Bestimmung von der 
Mehrwertsteuer befreit ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. Mai 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C-235/18, EU:C:2019:412, Rn. 47 
und 48).


35      Im Übrigen werden die nach dieser Bestimmung von der Steuer befreiten Umsätze durch die Art der erbrachten Dienstleistungen und nicht durch den Erbringer 
oder den Empfänger der Leistung definiert, so dass die Anwendung dieser Befreiungen nicht vom Status des Unternehmens abhängt, das diese Dienstleistungen 
erbringt. Daher kann der Ausdruck „Gewährung … von Krediten“ in Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie nicht allein auf Darlehen und 
Kredite beschränkt werden, die von Bank- und Finanzinstituten gewährt werden (Urteil vom 17. Dezember 2020, Franck, C-801/19, EU:C:2020:1049, Rn. 34 
und 35 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).







36      Im vorliegenden Fall ist, vorbehaltlich einer Überprüfung durch das vorlegende Gericht, davon auszugehen, dass die Dienstleistung, die der Unterbeteiligte 
dem Originator im Rahmen des zwischen ihnen geschlossenen Vertrags erbringt, sich in einer einzigen Leistung erschöpft, die im Wesentlichen in der 
Auszahlung von Kapital gegen Entgelt besteht. Es ist zu prüfen, ob eine solche Leistung, umfassend betrachtet, den Charakter einer Kreditgewährung im Sinne 
von Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie hat.


37      Wie insoweit in Rn. 26 des vorliegenden Urteils dargelegt, führt der Abschluss des Unterbeteiligungsvertrags dazu, dass der Unterbeteiligte dem Originator 
Kapital gegen Entgelt überlässt. Dieses Entgelt besteht aus der Differenz zwischen dem Kapital, das dem Originator ausgezahlt wird, und den Beträgen, die der 
Unterbeteiligte während der Laufzeit des Unterbeteiligungsvertrags aufgrund der Einnahmen aus den in diesem Vertrag bezeichneten Forderungen erhält. Da 
die Schuldtitel im Vermögen des Originators verbleiben, kann der Unterbeteiligte im Fall eines Ausfalls der Schuldner der betreffenden Forderungen den 
Originator nicht in Regress nehmen.


38      Der Umstand, dass der Unterbeteiligte potenziellen Verlusten ausgesetzt ist und somit das Kreditrisiko trägt, ist jeder Kreditgewährung inhärent, wobei es 
unerheblich ist, ob sich dieses Risiko aus dem Zahlungsausfall der Schuldner der Forderungen, aus denen die Einnahmen auf ihn übertragen werden, oder aus 
der Zahlungsunfähigkeit seines unmittelbaren Vertragspartners ergibt.


39      Ebenso wenig ist das Fehlen von Garantien zugunsten des Unterbeteiligten für die Einstufung des in Rede stehenden Unterbeteiligungsvertrags als 
Kreditgewährung entscheidend. Die zur Verringerung des Kreditrisikos ergriffenen Maßnahmen, die im Allgemeinen in der Leistung von Immobiliar- oder 
anderen Sicherheiten bestehen, können sich nämlich je nach Art der Finanzierung unterscheiden und sind für eine solche Einstufung nicht wesentlich, da diese 
nur von der Erfüllung der beiden in Rn. 33 des vorliegenden Urteils genannten Kriterien abhängt, und zwar der Überlassung von Kapital und der Zahlung eines 
Entgelts.


40      Daher haben die Tatsache, dass der Unterbeteiligte im Fall eines Ausfalls der Schuldner der Forderungen, aus denen die Einnahmen auf ihn übertragen werden, 
den Originator nicht in Regress nehmen kann, und der Umstand, dass die Schuldtitel im Vermögen des Originators verbleiben oder dass die Quelle, aus der sich 
der Unterbeteiligte befriedigen soll, im Unterbeteiligungsvertrag genannt wird, keine Auswirkungen auf den Wesensgehalt eines Unterbeteiligungsumsatzes, 
der in der Finanzierung der ursprünglichen Darlehen besteht.


41      Eine solche Auslegung des Begriffs der Kreditgewährung im Sinne von Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie, die den Grundsatz der 
steuerlichen Neutralität, auf dem das gemeinsame Mehrwertsteuersystem beruht, nicht in Frage stellt, steht mit dem mit dieser Bestimmung verfolgten Ziel, 
u. a. eine Erhöhung der Kosten des Verbraucherkredits zu vermeiden, im Einklang (vgl. entsprechend Urteil vom 10. März 2011, Skandinaviska Enskilda 
Banken, C-540/09, EU:C:2011:137, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung).


42      Nach alledem ist auf die Frage zu antworten, dass Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuerrichtlinie dahin auszulegen ist, dass Dienstleistungen, die von 
einem Unterbeteiligten im Rahmen eines Unterbeteiligungsvertrages erbracht werden und darin bestehen, dass dem Originator – als Gegenleistung für die 
Auszahlung der Einnahmen aus den Forderungen, die in diesem Vertrag bezeichnet sind und im Vermögen des Originators verbleiben – eine Finanzierung 
gewährt wird, unter den Begriff der Kreditgewährung im Sinne dieser Bestimmung fallen.


Kosten


43      Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher 
Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte Kammer) für Recht erkannt:


Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem


ist dahin auszulegen, dass


Dienstleistungen, die von einem Unterbeteiligten im Rahmen eines Unterbeteiligungsvertrages erbracht werden und darin bestehen, dass dem 
Originator – als Gegenleistung für die Auszahlung der Einnahmen aus den Forderungen, die in diesem Vertrag bezeichnet sind und im Vermögen des 
Originators verbleiben – eine Finanzierung gewährt wird, unter den Begriff der Kreditgewährung im Sinne dieser Bestimmung fallen.


Unterschriften


*      Verfahrenssprache: Polnisch.







